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1 Neuerungen, wichtige Termine und Unterstutzung im
Antragsjahr 2026

1.1 Neuerungen und wichtige Hinweise fur das Antragsjahr 2026

Anmeldeverfahren

Erstmalige
Registrierung

Fur die Anmeldung im Antragsprogramm wird ausschlieBlich das
Verfahren mit der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung
(,authega-Verfahren") angeboten.

Eine Anmeldung mit der Betriebsnummer (BNR-ZD) und der
personlichen Identifizierungsnummer zur ZID (ZID-PIN) ist nicht
moglich. Bewahren Sie jedoch Ihre ZID-PIN auf, da diese beispiels-
weise fur die Anmeldung auf der HIT/ZID oder fur die Anmeldung
in der profil-App auf ihrem Mobiltelefon weiter bendtigt wird.

Informationen zum Anmeldeverfahren mit ,authega” finden Sie
unter nachfolgendem Link:

https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/service/foerderung/agrarfoer-
derung/hinweise-authega/

Dort finden Sie im unteren Teil bei ,Weiterfuhrende Informatio-
nen”im Bereich ,Downloads” eine ausfuhrliche Beschreibung zum
Ablauf der Registrierung und Anmeldung mit ,authega” fiir Antrag-
stellende und Beratende.

Die abschlieBende Registrierung bei ,authega” erfordert den Erhalt
eines Briefs per Post. Bitte beruicksichtigen Sie eine postalische
Zustellungsdauer von bis zu 10 Tagen!

Allgemeiner Hinweis zur
Empféngeriiberprifung

Neue Bankvorgabe

Seit Oktober 2025 sind alle Banken dazu verpflichtet, eine stren-
gere Empfangeriiberpriifung durchzufihren. Damit sollen Uber-
weisungen sicherer gemacht werden. Dies betrifft auch alle Direkt-
zahlungen, ELER-Férderprogramme und alle sonstigen Beihilfen.

Kinftig wird bei jeder Uberweisung der eingegebene Name der
Zahlungsempfangerin oder des Zahlungsempfangers mit der zuge-
hérigen IBAN Uberprift. AuBerdem muss die Kontoinhaberin oder
der Kontoinhaber korrekt bezeichnet sein und mit den Informatio-
nen der Hausbanken Ubereinstimmen.

Bei Abweichungen wird die Zahlung unter Umstanden nicht
ausgefiihrt. Dies wirde zu erheblichen Verzdgerungen bei der
Uberweisung der Férdermittel an Sie fuhren, da die Landwirt-
schaftsbehorden die Sachverhalte nachtraglich aufklaren mussen,
um die korrekten Kontodaten zu ermitteln und erst anschlieRend
die Uberweisung erneut zu veranlassen.

Es liegt also in lhrem ureigenen Interesse, darauf zu achten, dass
die Angaben Ihrer Bankverbindungen in allen Férderverfahren ab-
solut korrekt sind und mit den Kontoangaben bei lhrer Hausbank
Ubereinstimmen.

Wir bitten Sie daher um besondere Sorgfalt!
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Anzeige der Monitoring-
ergebnisse im Agraran-
trag

Hinweis zur Anzeige

Die vorliegenden Ergebnisse des Flachenmonitorings kénnen nach
der Antragsstellung im Antragsprogramm eingesehen werden.

Eine tabellarische Ubersicht ist unter Fldchenangaben > Tabelle Nut-
zungsnachweis > Ergebnisse Fldchenmonitoring zu finden.

Zusatzlich ist im GIS-Bereich in der Werkzeugleiste bei ,Legende
und Einstellungen” eine grafische Anzeige auswahlbar:

2

Drucken Einreichen

o

Speichern Historie

GIS -Ansicht zu Antragsgeometrien (1)

DEEFEEDEEE:

Name

[£3[ Abweichungen festgesteitt [Ergebnisse Flachenmonitoring: M1 -

# Nicht ssbar Nutzcode bestimmen

[£3] Abweichungen festgesteitt Ergebnisse Flachenmonitoring: M2 -

% Nicht Idsbar Mindesttatigkelt erfilit

[£.2] Abweichungen festgesteitt Ergebnisse Flichenmonitoring: M3 -

5 Nicht Idsbar landwirtschaftiiche Tatigkeit erfalt

[£.3] Abweichungen festgesteitt Ergebnisse Fliichenmonitoring: M6 -

&' Nicht Idsbar nicht beihilfefshige Fléiche

[£] Abweichungen festgesteltt Ergebnisse: Oko-Regelung 5 -

& Nicht I8sbar Kennarten

Zeige Langentipp an
An Linie schnappen

Hilfslinien Idschen || Nur Hintergrundbild anzeigen || Standard wiederherstellen

Wahlen Sie eine Prifung (Nutzcode bestimmen, Mindesttatigkeit
erfullt oder landwirtschaftliche Tatigkeit erfullt) aus, deren Ergeb-
nisse Sie angezeigt bekommen wollen.

Bis zum 30. September 2026 haben Sie die Mdglichkeit Ihren An-
trag auf Grundlage der bereitgestellten Kontrollergebnisse zu an-
dern oder ganz beziehungsweise teilweise zurtickzuziehen (aulRer
es wurden VerstoRe gegen nicht Uberwachbare Fordervorausset-
zungen in einer Vor-Ort-Kontrolle aufgedeckt oder wenn Sie dar-
Uber informiert wurden, dass die Durchfihrung einer Vor-Ort-Kon-
trolle geplant ist).

Verfugungsberechtigung

Hinweis zum Vorhanden-
sein

Far alle landwirtschaftlichen Flachen muss eine rechtlich gesi-
cherte Verfligungsberechtigung vorliegen, damit fiur diese Fla-
chen die Agrarforderung beantragt werden kann.

Sofern fur eine landwirtschaftliche Flache keine Verfigungsberech-
tigung vorliegt, kann fur diese Flache keine Agrarférderung bean-
tragt werden. Die Flache ist dennoch im Agrarférderantrag anzu-
geben (EGS-Aktivierung 0 - nicht foérderfahig).

Mit dem Agrarforderantrag muss die Verfigungsberechtigung fur
eine landwirtschaftliche Flache in der Regel nicht nachgewiesen
werden. Der Nachweis muss durch Sie nur in einzelnen Fallen aktiv
mit dem Agrarférderantrag eingereicht werden (siehe Abschnitt
2.1.1 Forderfahigkeit). Bei Kontrollen kann Ihre zustandige Land-
wirtschaftsbehérde den Nachweis flir weitere Flachen oder alle
Ihre Flachen nachfordern.
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Neue Kulisse

FFH-Flachlandmahwiesen

Im Antragsprogramm wird eine neue Kulisse ,FFH-Flachland-
mahwiesen” mit dem Lebensraumtyp 6510 ,Magere Flachland-
Mahwiesen” bereitgestellt. Weitere Informationen sind zu diesem
Lebensraumtyp sind der ,Informationsbroschire Uber die
einzuhaltenden Verpflichtungen bei der Konditionalitat” zu
entnehmen. Diese ist im Antragssprogramm des Landes
Brandenburg (Webclient) abrufbar.

GLOZ-standard 1

Anrechnung von Ersatzfla-
chen

Far die Anrechnung der funf Jahre fur Dauergrinland-Ersatzfla-
chen dirfen auch solche Jahre angerechnet werden, die eine
Ackerflache bereits ununterbrochen zum Anbau von Gras oder an-
deren Grunfutterpflanzen genutzt wurde.

Im Fall der Bereitstellung einer Ersatzflache durch einen anderen
Betrieb als den, welcher einen Antrag auf Genehmigung zur Um-
wandlung von Dauergruinland gestellt hat, darf eine Ersatzflache
nicht bereitgestellt werden, wenn es sich um einen Betrieb handelt,
der

a) als 6kologisch wirtschaftender Betrieb zertifiziert ist oder
b) maximal 10 Hektar landwirtschaftliche Flache aufweist.

GLOZ-Standard 2

Dauergranland

Dauerkulturen

Die Erneuerung einer geschadigten Dauergrinlandnarbe ist inner-
halb der Kulisse Feuchtgebiete und Moore (GLOZ 2-Kulisse) mit Ge-
nehmigung zulassig.

Wird Dauergrinland innerhalb der GLOZ 2-Kulisse umgewandelt,
ist diese Flache rickumzuwandeln.

Innerhalb der GLOZ 2-Kulisse ist zum Zweck der Neuansaat, Neu-
anpflanzung und Rodung von Dauerkulturen eine tiefer als 30 Zen-
timeter reichende Bodenwendung zulassig, wenn diese erforder-
lich ist und den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis ent-
spricht.

GLOZ-Standard 6

Begrinungsvorgaben

Bekampfung der Schilf-
Glasflugelzikade

Ab dem Antragsjahr 2026 entfallen die Begrinungsvorgaben bei
landwirtschaftlichen Flachen, die wahrend des gesamten Kalender-
jahres nicht fur die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt werden
(normale Brachen ohne eine Oko-Regelung 1a Férderung).

Bis zum Antragsjahr 2025 durfte die Begrunung durch eine Aussaat
nicht allein durch Graser oder durch die Reinsaat einer landwirt-
schaftlichen Kulturpflanze erfolgen.

Ackerflachen, auf denen Riben, Kartoffeln, Rote Bete, Mangold,
Md&hren, Steckrtben, Zwiebeln oder Sellerie angebaut werden, sind
nach der Ernte im Antragsjahr 2026 von der Verpflichtung zur Min-
destbodenbedeckung ausgenommen, sofern im laufenden An-
tragsjahr keine Folgekultur (einschlielich Zwischenfrucht) ange-
baut wird.

Die Ausnahmeregelung dient der Bekampfung der Schilf-Glasflu-
gelzikade sowie der durch sie Ubertragenen Krankheiten und gilt
ausschliellich fur Gebiete, die von den zustandigen Stellen ent-
sprechend ausgewiesen werden.
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GLOZ-Standard 7

Maismischkulturen

Ab dem Antragsjahr 2026 zahlen alle Mischkulturen mit Mais, we-
gen der Ublichen Dominanz von Mais, fir den GLOZ-Standard 7 zu
der Hauptfruchtart Mais. Fir die Oko-Regelung 2 galt dies bereits
ab dem Antragsjahr 2025.

Oko-Regelung 1a

1-Hektar-Regelung fur
Weinbaubetriebe

FUr Weinbaubetriebe entfallt ab dem Antragsjahr 2026 die 10-Hek-
tar-Schwelle fur die Inanspruchnahme der 1-Hektar-Regelung.

Dies gilt fur Betriebe,

e die im Antragsjahr mindestens eine Flache mit Rebstdcken
bewirtschaften (NC 842 - Rebland) oder

e denen flr das aktuelle Antragsjahr fur mindestens eine im
Agrarférderantrag angegebene Flache eine gliltige Wieder-
bepflanzungsgenehmigung gemal § 6 Absatz 1 Satz 1 des
Weingesetzes erteilt worden ist. Die Wiederbepflanzungs-
genehmigung ist als Kopie der zustdndigen Landwirt-
schaftsbehdrde zu Gbergeben.

Oko-Regelung 1b/1c

Streichung einzelner Arten

Weitere Arten in der Saat-
gutmischung

Bei den zulassigen Arten fiir die Saatgutmischung der Oko-Rege-
lungen 1b und 1cwurden einzelne Arten in der GAPDZV gestrichen.
Far Brandenburg und Berlin sind davon 3 Arten relevant, die in der
Folge auch in der Brandenburgischen GAP-Umsetzungs-Verord-
nung gestrichen wurden:

1. Descurainia sophia - Gewéhnliche Besenrauke,
2. Sisymbrium officinale - Wege Rauke und
3. Silene latifolia - Breitblattrige Lichtnelke.

Hinweis: Bei den gestrichenen Arten handelt es sich um solche, die lib-
licherweise nicht in diesen Bliihmischungen vorkommen.

Ab dem Antragsjahr 2026 ist es zulassig, dass die verwendeten
Saatgutmischungen fur Flachen mit den Oko-Regelungen 1b und
1c auch einzelne weitere Arten enthalten kdnnen. Bis zum Antrags-
jahr 2025 durften keine anderen Arten in den Saatgutmischungen
enthalten sein.

Oko-Regelung 1d

Nutzung des Altgrases

Erhdéhung der Forderung

Streichung der 0,3-Hektar-
Regelung (kleine Flachen)

Altgrasstreifen oder Altgrasflaichen der Oko-Regelung 1d kénnen
jahrlich ab dem 1. September durch eine Beweidung oder einen
Schnitt bis zum 31. Dezember des Antragsjahres genutzt werden.
Spatestens in jedem zweiten Jahr muss auf den Altgrasstreifen
oder Altgrasflachen ab dem 1. September bis zum 31. Dezember
des Antragsjahres eine landwirtschaftliche Tatigkeit (Beweidung
oder Schnitt) stattfinden.

Die erste Pramienstufe der Oko-Regelung 1d wird von 900 €/Hek-
tar auf 1.000 €/Hektar und die zweite Pramienstufe von 400 €/Hek-
tar auf 450 €/Hektar angehoben, um die Attraktivitat dieser Oko-
Regelung zu erhdhen.

Ab dem Antragsjahr 2026 wird die 0,3-Hektar-Regelung fur kleine
Flachen gestrichen.

Im Antragsjahr 2025 waren Altgrasstreifen oder Altgrasflachen bis
zu einer Grol3e von 0,3 Hektar beglinstigungsfahig, auch wenn sie

Erlauterungen und Hinweise | Agrarférderantrag 2026
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mehr als 20% einer forderfahigen Dauergriinlandflache bedeckt
haben.

Oko-Regelung 3
Erh6hung der Forderung

Die Pramie fur die Agroforst-Geholzstreifen wird von 200 €/Hektar
auf 600 €/Hektar erhoht, um die Attraktivitat der Oko-Regelung zu
steigern.

Oko-Regelung 4

Berucksichtigung von Kal-
bern bei Dam- und Rotwild

Die Kalber von Dam- und Rotwild werden bei der Anwendung des
GroRviehberechnungsschlissels fir die Kategorien Damwild und
Rotwild mitumfasst, sodass die Kalber von Dam- und Rotwild nicht
separat erfasst werden mussen (wie bei den Ldmmern von Schafen
Ziegen). Im Antragsjahr 2025 mussten Kalber von Dam- und Rot-
wild separat erfasst werden.

Oko-Regelung 5

Nachweis der Kennarten

Ab dem Antragsjahr 2026 kann die Nachweisfihrung zur Erfassung
der Kennarten nur noch mit der profil App (mit georeferenzierten
Fotos) erfolgen.

Bis zum Antragsjahr 2025 konnte die Nachweisfihrung zur Erfas-
sung der Kennarten sowohl mit der profil App als auch auf Papier
mit einer Schlagskizze und einem Kennartenbogen erfolgen. Um
die Zuverlassigkeit der Nachweise zu erhdhen, ist ab dem Antrags-
jahr 2026 die Nachweisfihrung nur noch mit der profil App mdg-
lich. Die Nachweisfihrung der Kennarten Uber eine Handy-App
war bereits in den letzten Jahren das Standardverfahren in den
meisten anderen Bundeslandern.

Férderprogramm 3110

neue Bindung 3111
Verzicht auf mineralischen
Stickstoffdinger

Das ehemalige Forderprogramm 810 mit der Bindung 811 als
Grundforderung ist ausgelaufen. Der Nachfolger fur die Grundfor-
derung ist die Bindung 3111 im Férderprogramm FP 3110 als Vo-
raussetzung fur die entsprechenden Aufsattelungen.

Férderprogramm 3130

neue Bindung 3131
Verzicht auf mineralischen
Stickstoffdinger

Das ehemalige Forderprogramm 810 mit der Bindung 811 als
Grundférderung ist ausgelaufen. Der Nachfolger fur die Grundfor-
derung ist die Bindung 3131 im Férderprogramm FP 3130 als Vo-
raussetzung fur die entsprechenden Aufsattelungen.

Férderprogramm 3160

Neue Fordersatze

Im Férderprogramm 3170 wurden die FOrdersatze angepasst
(siehe Abschnitt 5.6.6 Férderprogramm 3160 ,Erhaltung pflanzen-
genetischer Ressourcen”).

Férderprogramm 3170

Neue Fordersatze

Im Foérderprogramm 3170 wurden die Fordersatze angepasst
(siehe Abschnitt 5.6.7 Férderprogramm 3170 ,Erhaltung tiergene-
tischer Ressourcen”).

Forderprogramm 3326 | Das Forderprogramm 3315 (Ausgleichszulage fur benachteiligte
(ehemals FP 3315) Gebiete) erhalt eine neue Forderprogramm-Nummer 3326.

Neue Forderprogramm-

nummer

Férderprogramm 3050 | Das Forderprogramm 50 (Natura 2000) erhdlt eine neue Férder-
(ehemals FP 50) programm-Nummer 3050.

Neue Forderprogramm-

nummer
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1.2 Wichtige Termine im Antragsjahr 2026

5. Mai 2026

Anmeldung mit au-
thega-Zertifikat

Sofern Sie die Anmeldung in der Antragssoftware fur Brandenburg und
Berlin noch nicht mit authega durchfuihren, dann sollten Sie spatestens bis
zum 5. Mai 2026 die Registrierung mit authega beginnen, damit die Regist-
rierung fristgerecht bis zum 15. Mai 2026 abgeschlossen werden kann und
eine Antragsbearbeitung Uberhaupt moglich ist.

Hintergrund: In der Antragssoftware fUr Brandenburg und Berlin ist die
Anmeldung seit dem Jahr 2025 ausschlie8lich mit der Zwei-Faktor-Authen-
tifizierung authega moglich. Eine Anmeldung mit lhrer Betriebsnummer
(BNR-ZD) und lhrer personlichen Identifizierungsnummer zur ZID (ZID-PIN)
ist nicht mehr mdéglich. Der Registrierungsprozess fur authega beinhaltet
auch eine einmalige Postzustellung, welche bis zu 10 Tage dauern kann.

15. Mai 2026

Gekoppelte Einkom-
mensstltzungen

Der vollstdndige Agrarforderantrag muss spatestens am 15. Mai 2026
bei der zustandigen Landwirtschaftsbehorde in elektronischer Form (On-
line-Antrag) eingegangen sein.

Fur die gekoppelten Einkommensstitzungen flir Mutterkihe, Mutter-
schafe und Mutterziegen ist der 15. Mai 2026 der letzte Tag der Antrags-
einreichung. Antrage, die nach dem 15. Mai 2026 eingereicht werden,
werden abgelehnt. Nachmeldungen von Tieren sind nach dem 15. Mai
2026 ebenfalls nicht maglich.

31. Mai 2026

Der flachenbezogene Agrarforderantrag kann verspatet, einschlie8lich ei-
ner Verspatungskiirzung von 1 % je Kalendertag ab dem 16. Mai bis zum
31. Mai 2026 eingereicht werden. Alle ab dem 1. Juni 2026 eingereichten
Agrarférderantrage werden abgelehnt. Fur einen bis zum 15. Mai 2026 ein-
gereichten Agrarforderantrag kdnnen einzelne Parzellen ohne Ver-
spatungskirzung nachgemeldet werden.

15. Mai bis
15. August 2026

Fir die gekoppelten Einkommensstitzungen fur Mutterkihe, Mutter-
schafe und Mutterziegen mussen die beantragten Tiere im Zeitraum vom
15. Mai 2026 bis zum 15. August 2026 im Betrieb gehalten werden.

Ab Juni 2026

Im Antragsprogramm werden zum eingereichten Agrarférderantrag ver-
schiedene Hinweise oder Korrekturen bereitgestellt und Sie werden um
Rickmeldungen gebeten, um Unklarheiten bei einzelnen Flachen oder
Sachverhalten aufzuklaren und PramienkUrzungen zu vermeiden. Diese
Informationen werden voraussichtlich ab Juni 2026 regelmalig bereitge-
stellt.

1. Juni bis

15. Juli 2026

Fur eine Antragsparzelle ist die Hauptkultur anzugeben, welche sich im
Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am langsten auf
der Flache befindet (siehe Abschnitt 2.2.1).
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15. August 2026

FUr die gekoppelten Einkommensstutzungen fur Mutterkihe, Mutter-
schafe und Mutterziegen sind Antragsanderungen und Antragsricknah-
men nur bis zum 15. August 2026 moglich (siehe Abschnitt 2.1.8.1).

30. September 2026

Bis zum 30. September 2026 sind Anderungen des fristgerecht eingegan-
genen Agrarférderantrags moglich. Eine teilweise oder vollstandige Ruck-
nahme des Antrags ist jederzeit moglich (siehe Abschnitt 2.1.8.1).

Zusatzliche Flachen dirfen nach dem 31.05.2026 nicht mehr beantragt
werden!

15. November

Auf aus der Erzeugung genommenen Flachen ist eine Mindesttatigkeit
alle zwei Jahre bis spatestens zum 15. November durchzufuhren (siehe
Abschnitt 2.1.2).

31. Dezember 2026

Eine Zwischenfrucht oder Begriinung infolge einer Untersaat muss mog-
lichst friih nach der Ernte der Hauptkultur bis zum 31. Dezember 2026 auf
der Flache stehen, sofern fur einen Teil der Flachen die Zwischenfrucht
oder Untersaat zur Erfullung der Vorgaben des GLOZ-Standard 7 genutzt
wird, beispielsweise fur den Anbau der gleichen Hauptkultur in den An-
tragsjahren 2025 und 2026 (siehe Abschnitt 3.7).

31. Dezember 2026

Auf mindestens 80 % des Ackerlandes eines Betriebes muss bis zum 31.
Dezember 2026 die Mindestbodenbedeckung sichergestellt werden, wobei
der Beginn und der Zeitraum je nach der Art der Mindestbodenbedeckung
variiert (GLOZ-Standard 6, siehe Abschnitt 3.6).

1.3 Technische und fachliche Unterstitzung

Bei technischen Problemen steht Ihnen in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Mai 2026 von 09:00
bis 15:00 Uhr die Firma data-experts per E-Mail zur Verfligung (siehe auch die Hinweise in Ab-
schnitt 6.5 Einsicht in den Antrag (Support)):

hotline_bb.profil-inet@data-experts.de

Fur die fachliche Unterstitzung wenden Sie sich an die fur Sie ortlich zustandige Landwirtschafts-
behérde (in Brandenburg: die Amter fur Landwirtschaft in den Landkreisen; in Berlin: das LELF,

Referat L1):

Branden- | zustandiges Amt fUr Landwirtschaft der Landkreise | Internetseite: https://service.branden-

burg

burg.de/service/de/adressen/weitere-
verzeichnisse/verzeichnisliste/~land-
wirtschaftsaemter

Berlin Landesamt fur Landliche Entwicklung, Landwirt- Tel.: 0335/ 60676 2140
i schaft und Flurneuordnung (LELF) E-Mail:
j Referat F2
Millroser Chaussee 54 agrarfoerderung-berlin@lelf.branden-
15236 Frankfurt (Oder) burg.de
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Den Link fur die Kontaktdaten der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde sowie weitere Informatio-
nen finden Sie auch auf der Startseite des Antragsprogrammes (https://www.agrarantrag-bb.de/):

°
|

[\
4‘% . Waiter zur Anmeldung
LANDx

BRANDENBURG

Ansicht im Antragsprogramm

Weitere Erlduterungen und Hinweise zu FérdermalBnahmen sowie zum Antragsverfahren 2026
erhalten Sie auf den Internetseiten des Ministeriums fur Land- und Ernahrungswirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz (MLEUV) sowie des Landesamts fur Landliche Entwicklung, Landwirtschaft
und Flurneuordnung (LELF):

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/#

https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/service/foerderung/

Einen kompakten Uberblick Gber die wesentlichen Inhalte fur die GLOZ-Standards und Direktzah-
lungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2023 finden Sie auf der Website der Bundesan-
stalt fiir Landwirtschaft und Erndhrung (BLE). Dort kann das Heft "GAP kompakt 2023" kosten-
frei heruntergeladen werden:

https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/221220 BZL-Heft.html

Ausfuhrliche Erlauterungen zu den Regelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik enthalten Sie in der
Broschire des Bundesministeriums fiir Erndhrung und Landwirtschaft (BMEL) zur Umset-
zung der Agrarreform 2023 in Deutschland.

2 Hinweise zum Antragsverfahren

2.1 Antragstellung

Die Direktzahlungen der 1. Saule und der Auszahlungsantrag fur die flachen- und tierbezogenen
FérdermaRnahmen der 2. Saule kdnnen jahrlich im Rahmen des Agrarférderantrags bis zum 15.
Mai fristgerecht eingereicht werden. Der Antrag muss Uber das Antragsprogramm flr
Brandenburg und Berlin eingereicht werden (siehe Abschnitt 6 Antragsprogramm flir Brandenburg
und Berlin) und alle zur Feststellung der Forderfahigkeit und zur Kontrolle der Konditionalitat zur
Grundanforderungen (GAB) und Flichenstandards (GLOZ) erforderlichen Angaben enthalten.

Diese GAB und GLOZ sind in der ,Informationsbroschiire tiber die einzuhaltenden Verpflichtungen
bei der Konditionalitat” ausgefihrt und im  Antragsprogramm abrufbar. Die
Informationsbroschure Gber die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der sozialen Konditionalitat
ist ebenfalls im Antragsprogramm abrufbar.
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Der Agrarférderantrag muss bei der zustandigen Landwirtschaftsbehérde in elektronischer Form
(Onlineantrag) eingegangen sein. Es steht ausschlieBlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung
(,authega") fur die Anmeldung zum Agrarférderantrag zur Verfigung.

Die Antragstellung erfolgt geobasiert und elektronisch, daher werden alle Fristen auf eine elektro-
nische Antragstellung ausgerichtet (keine Sonn- und Feiertagsregelung). Eine spatere Abgabe des
Agrarforderantrags oder einzelner Dokumente hat Kirzungen der Pramien je Arbeitstag zur Folge.

Es sind alle Flachen (férderfahige und nicht férderfahige Flachen) anzugeben, sofern sie landwirt-
schaftlich genutzt werden. Die beantragten Flachen missen der antragstellenden Person am 15.
Mai des Antragsjahres zur Verfigung stehen.

Die Uber das Antragsprogramm bereitgestellten elektronischen Antragsunterlagen enthalten be-
reits viele Voreintragungen auf Grundlage des Agrarférderantrages aus dem Vorjahr. Als Hilfestel-
lung weisen Sie Plausibilisierungen im Antragsprogramm bereits beim Ausfillen der Antrage auf
gegebenenfalls vorhandene Widerspruche und Fehler in den Angaben hin.

2.1.1 Forderfahigkeit

Mit dem Begriff der Férderfahigkeit wird ausgedruckt, ob fur eine Flache oder ein Tier eine Forde-
rung beantragt werden kann. Der Erhalt der Forderung hangt von der Einhaltung aller spezifischen
Fordervoraussetzungen ab, welche sich zwischen den einzelnen Fordermalinahmen unterschei-
den kénnen. Es wird zwischen forderfahigen Flachen und férderfahigen Tieren unterschieden.

Die fur Brandenburg und Berlin als potenziell férderfahig geltende Flache wird im System zur Iden-
tifizierung landwirtschaftlicher Parzellen, dem landwirtschaftlichen Feldblockkataster, ausgewie-
sen. Sollte ein Feldblock noch nicht ausgewiesen sein, kann dieser im Rahmen einer vorgeschlage-
nen Geometrie trotzdem beantragt werden. Die Férderfahigkeit wird von der Verwaltung gepruft.
In diesem Fall ist kein Hinweispunkt zu setzen, weil dieser automatisch erzeugt wird.

Allgemein muss die beantragte Flache der antragstellenden Person zum 15. Mai eines Jahres zur
Verfligung stehen. Fur alle landwirtschaftlichen Flachen muss eine rechtlich gesicherte Verfi-
gungsberechtigung vorliegen, damit fur diese Flachen die Agrarférderung beantragt werden
kann. Mit dem Agrarférderantrag muss die Verfugungsberechtigung fur eine landwirtschaftliche
Flache in der Regel nicht nachgewiesen werden. Der Nachweis muss durch Sie nur in einzelnen
Fallen aktiv mit dem Agrarférderantrag eingereicht werden. Bei Kontrollen kann lhre zustandige
Landwirtschaftsbehérde den Nachweis fur weitere Flachen oder alle Ihre Flachen nachfordern.

Sofern fur eine landwirtschaftliche Flache keine Verfugungsberechtigung vorliegt, kann fur diese
Flache keine Agrarférderung beantragt werden. Die Flache ist dennoch im Agrarférderantrag an-
zugeben (EGS-Aktivierung 0 - nicht forderfahig).

Mit dem Agrarférderantrag ist die Verfigungsberechtigung fur eine landwirtschaftliche Flache
nachzuweisen, wenn eine landwirtschaftliche Parzelle als Schlag erstmalig in das System zur Iden-
tifizierung landwirtschaftlicher Parzellen (Feldblockkataster) aufgenommen werden soll und erst-
malig beantragt wird oder nach dreijahriger Unterbrechung erneut beantragt wird.

Beispiel 1: Fiir eine Fléche soll ein neuer Feldblock eingerichtet werden und die Fldche wird im An-
tragsjahr beantragt. Mit dem Agrarférderantrag ist die Verfiigungsberechtigung fiir die
Fldache einzureichen.
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Beispiel 2: Auf einem bestehenden Feldblock wird eine Fldche seit mehreren Jahren von derselben
Person beantragt. Fiir die Fldche muss die antragstellende Person keine Verfligungsbe-
rechtigung mit dem Agrarférderantrag einreichen.

Beispiel 3: Auf einem bereits bestehenden Feldblock wird eine Fléiche erstmalig durch eine antrag-
stellende Person beantragt. Fiir die FlGche muss die antragstellende Person keine Verfii-
gungsberechtigung mit dem Agrarférderantrag einreichen, aufSer ihr ist bekannt, dass
die Fléiche durch sie erstmalig nach einer mindestens dreijéhrigen Unterbrechung erneut
beantragt wird.

Die Verfugungsberechtigung flr eine landwirtschaftliche Flache kann beispielsweise durch den
Nachweis tber Eigentum, Tausch oder Pacht nachgewiesen werden. Landwirtschaftliche Parzellen,
die im Rahmen des Flurneuordnungsgesetzes neu zugeteilt wurden, sind davon nicht betroffen.

Sollten Sie den Flacheneigentimer nicht kennen, nehmen Sie bitte rechtzeitig vor der Antragstel-
lung Kontakt mit lhrer zustandigen Landwirtschaftsbehérde auf.

Im Allgemeinen ist es empfehlenswert, dass Pachtvertrage sowie Tauschvertrage ausschlief3lich in
schriftlicher Form geschlossen werden, denn im Fall einer Kontrolle muss eine rechtlich gesicherte
Verfligungsberechtigung Gber alle beantragten Flachen nachgewiesen werden kénnen (Eigentum,
Pachtvertrag, Tauschvertrag oder Vergleichbares).

2.1.1.1 Férderfahige Flache
Eine Flache ist grundsatzlich férderfahig, wenn sie

a) der antragstellenden Person zum 15. Mai eines Jahres zur Verfugung steht,
b) die Mindestparzellengrof3e erreicht und
c) das gesamte Kalenderjahr die geltenden Férdervoraussetzungen erfullt.

Hinweis: Im Agrarférderantrag miissen alle landwirtschaftlich bewirtschafteten Fldichen angegeben wer-
den, auch wenn eine oder mehrere Flachen kleiner als die MindestparzellengréfSe sind (siehe Abschnitt
4.1.2 MindestparzellengrofSe). Diese landwirtschaftlich bewirtschafteten Fléichen sind fiir die Einkom-
mensgrundstiitzung (EGS) zu aktivieren, auch wenn diese Fldchen die MindestparzellengréfSe fiir die Di-
rektzahlungen nicht erreichen (EGS-Aktivierung 1 - forderfdhig, mit EGS-Beantragung).

Zu der forderfahigen Flache zahlt jede landwirtschaftliche Flache des Betriebes (Ackerland, Dauer-
grinland und Dauerkulturen), welche die Mindestparzellengrol3e aufweist. Dabei ist es unerheb-
lich, ob sich Flachen unter Gewachshadusern, Abdeckungen oder anderen festen beziehungsweise
beweglichen Abdeckungen befinden oder nicht.

Nicht zur férderfahigen Flache gehoren alle Flachen mit Kulturen, bei denen die Kultur keine
Wechselwirkung mit dem Boden hat. Sofern Pflanzen in Tépfen (in Treibhausern oder im Frei-
land auf Ackerland) sowie Baumschulflachen mit Pflanzen in Tépfen (auf Dauerkulturen) angebaut
werden, muss unterschieden werden, ob bei den Kulturen auf der Flache eine Wechselwirkung mit
dem Boden besteht oder nicht. Wenn die Wurzeln der Topfpflanzen mit dem Boden in Verbindung
treten kénnen und eine Wechselwirkung der Pflanzen mit dem Boden besteht, auch durch eine
durchlassige Folie, dann sind diese Flachen férderfahig. Sofern keine Wechselwirkung der Kultur
mit dem Boden besteht, ist eine Flache nicht férderfahig (beispielsweise, da kein Kontakt zum Bo-
den besteht).
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Bei Ackerland handelt es sich um Flachen, die fir den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
genutzt werden oder fir den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen verfugbare Flachen, wel-
che im aktuellen Jahr brachliegen oder stillgelegt sein kénnen.

Bei Dauergrinland handelt es sich um Flachen, die durch Einsaat oder auf naturliche Weise
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen genutzt werden und seit
mindestens funf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebes sind
sowie mindestens funf Jahre lang nicht umgepfligt wurden. Auch langjahrig brachliegende Flachen
kdnnen in bestimmten Fallen zu Dauergrunland werden, wenn sie funf Jahre lang nicht Teil der
Fruchtfolge des Betriebes waren und funf Jahre lang nicht gepfligt wurden (siehe Abschnitt 2.2.2
Entstehung von Dauergrinland).

Die Flache muss zudem ganzflachig mit einer Pflanzendecke bewachsen sein. Férderfahig sind nur
Grunlandflachen, die zum Anbau von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen genutzt werden. Zu
Gras oder anderen Grunfutterpflanzen zahlen alle Grunpflanzen, die herkdmmlicherweise in na-
tarlichem Grunland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen fur Weideland
oder Wiesen sind.

Auf Dauergrunland, das abgeweidet werden kann und auf Flachen, die unter die Ausnahmerege-
lung der etablierten lokalen Praktiken (ELP) fallen, kdnnen auch andere Pflanzen als herkdmmliche
Graser und Grunfutterpflanzen vorherrschen (siehe Abschnitt 2.2.3 Dauergrinland nach etablier-
ten lokalen Praktiken (NC 492)).

Zu den Dauerkulturen zahlen nicht in die Fruchtfolge einbezogene Kulturen, auBer Dauergrin-
land, die fur die Dauer von mindestens funf Jahren auf den Flachen verbleiben und wiederkeh-
rende Ertrage liefern, einschlie3lich Reb- und Baumschulen sowie Arten von Niederwald mit Kurz-
umtrieb (KUP). Keine Dauerkulturen in diesem Zusammenhang sind Weihnachtsbaumplantagen
oder Weihnachtsbaumkulturen.

Landschaftselemente sind nichtlandwirtschaftlich nutzbare, natirliche oder naturnahe Struktu-
relemente, die Teil der forderfahigen Flache sein kénnen, wenn sie in einem unmittelbar raumli-
chen Zusammenhang zur férderfahigen Flache stehen. Diese liegen im Feldblock oder grenzen di-
rekt an einen Feldblock an (direkter Bezug des Landschaftselements zum Feldblock).

Hinweis: In § 19 GAPKondV sind die durch die Konditionalitit geschiitzten Landschaftselemente aufge-
flihrt, welche nicht beseitigt werden diirfen: Hecken oder Knicks, Baumreihen, Feldgehélze und weitere.
Dartiber hinaus gehende Verbote der Zerstérung oder erheblichen Beeintréchtigung von geschlitzten Bi-
otopen (8 30 BNatSchG)), von ausgewiesenen Naturdenkmalen (§ 28 BNatSchG), geschiitzten Land-
schaftsbestandteilen (§ 29 BNatSchG) bleiben gleichwohl zu beachten.

Wenn Landschaftselemente ineinander liegen, bestimmt der Uberwiegende Flachenanteil den Typ
des gesamten Landschaftselementes. Diese mUssen als Landschaftselement im Agrarférderantrag
dem Nettoschlag zugeordnet werden. DarUber hinaus zahlen auch die sogenannten ,kleinen Land-
schaftselemente" zur forderfahigen Flache. Diese kleinen Landschaftselemente bis 500 m?2 kénnen
Teil der forderfahigen Flache sein, sofern ihr Anteil an der Gesamtparzelle 25 % nicht Uberschreitet.

Fur alle beantragten Landschaftselemente muss die antragstellende Person ganzjahrig die Verfu-
gungsgewalt besitzen. Streuobstbaume, die wiederkehrende Ertrage liefern, sind keine Land-
schaftselemente, sondern zahlen zur landwirtschaftlichen Flache.
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Es sind alle Flachen, die von der antragstellenden Person bewirtschaftet oder verwaltet werden,
anzugeben. Daher sind auch temporér nicht beantragte Flachen (naF) und dauerhaft nicht
forderfahige Flachen (nbF) anzugeben, unabhangig von ihrer GroRe. Eine temporar nicht bean-
tragte Flache (naF) ist ein prinzipiell forderfahiger Flachenteil einer Gesamtparzelle, welcher im An-
tragsjahr nicht beantragt wird, da dieser Flachenteil im Antragsjahr (temporar) nicht forderfahig ist
(beispielsweise aufgrund von Baumalinahmen, einer Lager- oder Parkplatznutzung).

Dagegen sind dauerhaft nicht forderfahige Flachen (nbF) Abzugsflachen von der férderfahigen Fla-
che des Feldblocks. Es handelt sich hierbei um bestehende Referenzelemente (Sperrflachen), wel-
che dauerhaft nicht forderfahig sind. Dazu gehoren alle von Menschen errichteten Konstruktionen
(zum Beispiel Gebaude, StraRen, Windkraftanlagen), aber auch naturliche Flachen, die nicht der
Definition von Landschaftselementen entsprechen. Im Antragsprogramm ist fur neue und dauer-
haft entstandene Sperrflachen (nbF) das Werkzeug ,Geometrie aus der Gesamtparzelle herausschnei-
den" zu nutzen. Gleichzeitig ist ein manueller Hinweispunkt mit einer entsprechenden Bemerkung
fur die Verwaltung zur notwendigen Feldblockpflege zu setzen.

2.1.1.2 Agroforstsystem

Seit dem Antragsjahr 2023 sind landwirtschaftliche Flachen (Ackerland, Dauergrinland und Dau-
erkulturen) auch dann férderfahig, wenn diese ein Agroforstsystem bilden. Ein Agroforstsystem
liegt vor, wenn auf ein und derselben landwirtschaftlichen Flache (auf einer Gesamtparzelle) Ge-
hélzpflanzen in Kombination mit landwirtschaftlichen und/oder gartnerischen Kulturen angebaut
werden und/oder die Haltung von Nutztieren erfolgt. Die Gehdlzpflanzen kdnnen in Streifenform
oder Uber die Flache verteilt angeordnet sein. Landschaftselemente zdhlen nicht als Agroforst-
system. Im Umkehrschluss zdhlen die Gehdlzflachen eines Agroforstsystems ebenso nicht zu
Landschaftselementen.

Agroforstsysteme sind unter folgenden Bedingungen forderfahig:

a) Das Agroforstsystem muss dem vorrangigen Ziel der Rohstoffgewinnung oder Nahrungs-
mittelproduktion dienen.

b) Ein Agroforstsystem, welches ab dem 1. Januar 2022 angelegt worden ist, darf keine der
folgenden Gehdlzpflanzen beinhalten: Eschen-Ahorn, Schmetterlingsstrauch, Rot-Esche,
Spate Traubenkirsche, Essigbaum, Robinie, Kartoffel-Rose, Gewohnliche Schneebeere, Rot-
eiche, Blauglockenbaum. Seit dem 1 Januar 2025 angelegte Agroforstsysteme durfen zu-
dem keine sterilen Hybride des Blauglockenbaums aufweisen (siehe Anlage 1 GAPDZV).

¢) Ein Agroforstsystem, in welchem die Gehdlzpflanzen in Streifenform angeordnet sind,
muss mindestens zwei Streifen aufweisen, die in Summe maximal 40 % der jeweiligen land-
wirtschaftlichen Flache einnehmen.

d) Ein Agroforstsystem, in welchem die Gehdlzpflanzen auf der Flache verteilt angeordnet
sind, muss mindestens 50 und darf maximal 200 Geholzpflanzen je Hektar aufweisen.

Beantragung einer Flache mit einem Agroforstsystem

Verfuigen Sie Uber eine Flache, die ein Agroforstsystem darstellt, so ist die gesamte Flache entspre-
chend der landwirtschaftlichen Nutzung zu beantragen. Die Gesamtparzelle erhalt den Nutzcode
(NC) der Hauptnutzungsflache, beispielsweise NC 115 (Winterweichweizen), NC 451 (Wiesen) oder
NC 860 (Spargel). Bei der Anlage von Agroforstsystemen auf Dauergriinland ist keine Genehmigung
zur Umwandlung von Dauergriinland erforderlich (GLOZ 1, 2 und 9). Im Fall von flachig verstreuten
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Geholzpflanzen ist die Flache zusatzlich mit der Kennung ,AF” (Agroforstsystem flachig) zu verse-
hen. Im Fall von streifenférmigen Agroforstsystemen muss jeder Gehdlzstreifen exakt eingezeich-
net werden. Sofern fur die Gehélzstreifen die Oko-Regelung 3 beantragt werden soll, sind die je-
weiligen Streifen mit dem NC 94 (OR 3 Agroforststreifen) zu beantragen. Fir die Oko-Regelung 3
sind auch die Hinweise im Abschnitt 4.4.6 zu beachten. Andernfalls ist fur die Gehdlzstreifen der
NC 83 (Agroforststreifen ohne OR) zu verwenden.

Hinweis: Sofern die Gehdlzstreifen bei streifenformigen Agroforstsystemen wéhrend der erstmaligen An-
tragstellung auf den Luftbildern noch nicht ersichtlich sind, ist ein Hinweispunkt fiir die Referenzpflege
zu setzen. Die Gehélzstreifen kbnnen mit Hilfe von Shape-Dateien in das Antragsprogramm hochgeladen
werden oder die Gehélzstreifen sind bestméglich einzuzeichnen.

Nehmen Sie, auch zur Referenzpflege, rechtzeitig Kontakt mit Ihrer zustandigen Landwirtschafts-
behdrde auf. Bei der erstmaligen Beantragung eines Agroforstsystems und sofern das Agroforst-
system auf den Luftbildern nicht ersichtlich ist, ist ein Hinweispunkt fur die Referenzpflege zu set-
zen. Dies gilt fur flachige und streifenférmige Agroforstsysteme. Die Hinweise im Abschnitt 2.1.9
Anzeige nichtlandwirtschaftlicher Tatigkeiten oder Nutzungen sind zu beachten, sofern eine starke
Einschrankung der landwirtschaftlichen Tatigkeit auf der Flache vorliegen sollte.

2,1.1.3 Agri-Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV-Anlagen)

Eine landwirtschaftliche Flache ist grundsatzlich nur dann forderfahig, wenn diese ausschlieRlich
oder hauptsachlich fur eine landwirtschaftliche Tatigkeit genutzt wird. Flachen mit Photovoltaikan-
lagen sind nicht forderfahig, da das Nutzungsziel einer solchen Flache vorwiegend in der Erzeu-
gung regenerativer Energien liegt und weniger in der landwirtschaftlichen Nutzung. Eine Aus-
nahme bilden Flachen mit sogenannten Agri-Photovoltaik-Anlagen. Flachen mit Agri-Photovoltaik-
Anlagen sind férderfahig, sofern diese

e eine Bearbeitung der Flache unter Einsatz tblicher landwirtschaftlicher Methoden, Maschi-
nen und Gerate einschlieB3lich der Beweidung mit Tieren nicht ausschlieBen und

e die landwirtschaftlich nutzbare Flache unter Zugrundelegung der DIN SPEC 91434:2021-05
um héchstens 15 % verringern.

Beantragung einer Flache mit einer Agri-Photovoltaik-Anlage

Eine landwirtschaftliche Flache, auf welcher sich eine Agri-Photovoltaik-Anlage im Rahmen der
oben genannten DIN-Norm befindet, ist entsprechend der landwirtschaftlichen Nutzung zu bean-
tragen. Die Gesamtparzelle erhalt den Nutzcode der Hauptnutzungsflache, beispielsweise NC 115
(Winterweichweizen), NC 451 (Wiesen) oder NC 860 (Spargel). Die durch die Agri-Photovoltaik-An-
lage nicht bewirtschaftbaren Flachen, wie beispielsweise das Standerwerk, sind als dauerhaft nicht
forderfahige Flachen (nbF) geometrisch abgegrenzt.

Hinweis: Sofern die Agri-Photovoltaik-Anlage wdhrend der erstmaligen Antragstellung auf den Luftbil-
dern noch nicht ersichtlich ist und die dauerhaft nicht forderféhigen Flidchen (nbF) nicht als Referenzele-
mente ausgewiesen werden, ist ein Hinweispunkt fiir die Referenzpflege zu setzen. Die noch nicht refe-
renzierte Agri-Photovoltaik-Anlage ist mit Hilfe von Shape-Dateien in das Antragsprogramm hochzuladen.

Nehmen Sie, auch zur Referenzpflege, rechtzeitig Kontakt mit der zustandigen Landwirtschaftsbe-
horde auf. Die Hinweise in den Abschnitten 2.1.8.3 Berlcksichtigung von Baumalnahmen und
2.1.9 Anzeige nichtlandwirtschaftlicher Tatigkeiten oder Nutzungen sind zu beachten, sofern keine
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Shape-Datei zur Verflgung steht oder eine starke Einschrankung der landwirtschaftlichen Tatigkeit
auf der Flache vorliegen sollte. Bei der Anlage von einer Agri-Photovoltaik-Anlage auf Dauergrun-
land ist fur alle dauerhaft nicht forderfahige Flachen (nbF) der Agri-Photovoltaik-Anlage, wie bei-
spielsweise das Standerwerk, keine Genehmigung zur Umwandlung von Dauergrinland erforder-
lich (GLOZ 1, 2 und 9).

Weitere Informationen zu Agri-Photovoltaik-Anlagen finden Sie auch in einem Praxisleitfaden
des Fraunhofer-Institut fur Solare Energiesysteme:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/APV-Leitfa-
den.pdf

Der Leitfaden informiert Uber die Chancen und Potentiale von Agri-Photovoltaik-Anlagen aus den
bisherigen Erkenntnissen von Wissenschaft und Praxis. Es werden verschiedene Anlagen- und Be-
wirtschaftungsvarianten sowie wirtschaftliche, technische und rechtliche Aspekte vorgestellt. An-
hand von Praxisanlagen und fur verschiedene landwirtschaftliche Kulturen werden die Effekte ver-
anschaulicht.

2.1.1.4 Paludikultur

Unter dem Begriff Paludikultur wird die standortangepasste nasse Bewirtschaftung landwirtschaft-
licher Flachen verstanden. Dazu zéhlen unter anderem die Beweidung von staunassen Dauergrin-
landflachen mittels Wasserbuffel oder der Anbau von Rohrkolben auf vernassten Flachen. Dabei
gilt jedoch zu beachten, dass das Bewirtschaftungsverfahren Paludikultur im Rahmen der Direkt-
zahlungen nur eingeschrankt férderfahig ist. Folglich gilt:

e Flachen mit Kulturen, die im Rahmen des Paludikultur-Bewirtschaftungsverfahrens ange-

baut werden, sind nur dann forderfahig, wenn

a) essich beider angebauten Kultur um eine im Anhang 1 des Vertrages Uber die Arbeits-
weise der Europaischen Union (AEUV) aufgeflhrte Kultur handelt oder

b) der Anbau einer Kultur, die nicht im Anhang 1 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union (AEUV) aufgefUhrt ist, Uber eine Agrarumwelt- und KlimamafR-
nahme oder einer anderen Malinahme zur Etablierung des Paludikultur-Bewirtschaf-
tungsverfahrens im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik gefordert wird.

e Die Beweidung einer vernassten Flache ist forderfahig, sofern tatsachlich eine Beweidung
erfolgt.

Fur die Beantragung einer im Paludikultur-Bewirtschaftungsverfahren genutzten landwirtschaftli-
chen Flache sind zwei Nutzcodes vorgesehen:

e NC586 - Nach §8 11 Abs. 1 Nr. 3 b) der GAPDZV férderfahige Flache (In Folge einer Mal3-
nahme, die Paludikulturen zur Erzeugung von nicht in Anhang | AEUV aufgeflUhrten Erzeug-
nissen erlaubt).

e NC587 - Landwirtschaftliche Flache im Paludi-Verfahren ohne landwirtschaftliches Erzeug-
nis.

Diese Nutzcodes sind jedoch nur dann zu verwenden, wenn keiner der in der NC-Liste aufgefihr-
ten Nutzcodes infrage kommt. So kann beispielsweise fir die Beweidung einer nassen Wiese der
NC 453 (Weiden und Almen) oder 452 (Mahweiden) verwendet werden. Flr beispielsweise den
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Anbau von Rohrglanzgras ist der NC 854 und fur Reis im Nassanbau der NC 188 (Reis im Trocken-
anbau) zu verwenden. Der letztgenannte Nutzcode ist hilfsweise zu verwenden, da es keinen eige-
nen Nutzcode fur Reis im Nassanbau gibt.

2.1.2 Mindesttatigkeit auf den forderfahigen Flachen

Auf landwirtschaftlichen Flachen, die wahrend des gesamten Kalenderjahres nicht fur die landwirt-
schaftliche Erzeugung genutzt werden, muss spatestens in jedem zweiten Jahr eine Mindesttatig-
keit ausgelbt werden, um die Férderfahigkeit dieser Flachen zu erhalten. Folgende Tatigkeiten er-
fullen die Anforderung an eine landwirtschaftliche Mindesttatigkeit:

e Mahen und Abfahren des Mahguts oder
e Zerkleinern und ganzflachiges Verteilen des Aufwuchses (Mulchen) oder
e Aussaat zum Zwecke einer Begrunung.

Bei nicht produktiv genutzten Dauerkultur-Flachen sind zusatzlich zu den aufgefuhrten Tatigkeiten
Pflegemalinahmen an den Dauerkulturpflanzen selbst spatestens in jedem zweiten Jahr durchzu-
fuhren.

Die Mindesttatigkeit ist spatestens bis einschliel3lich 15. November des Kalenderjahres durchzu-
fuhren, jedoch nicht im Stilllegungszeitraum vom 1. April bis zum 15. August des Kalenderjahres.

2.1.3 Antragstellende Personen mit Flachen in mehreren Bundeslandern

Vor der erstmaligen Anmeldung im Antragsprogramm der Lander Brandenburg und Berlin mus-
sen Sie registriert und freigeschaltet werden. Nehmen Sie dazu Kontakt mit der fir Sie in Bran-
denburg oder Berlin 6rtlich zustandigen Landwirtschaftsbehérde auf (siehe Abschnitt 6.1 Erstma-
lige Antragstellung. Dort werden lhre Stammdaten zur Registrierung erfasst. Zur leichteren Daten-
erfassung in Brandenburg oder Berlin Ubergeben Sie einen Stammdatenausdruck lhres Betriebs-

sitzlandes der zustandigen Landwirtschaftsbehérde. Nach der Registrierung kénnen Sie sich im
Antragsprogramm der Lander Brandenburg und Berlin mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung
(,authega“) anmelden.

Keine antragstellende Person (natirliche Person, juristische Person, Vereinigung von natiir-
lichen oder juristischen Personen unabhéngig von der Rechtsform) darf mehr als eine BNR-
ZD besitzen und darf fur die Beantragung von Férderprogrammen im Rahmen der EU-Agrar-
féorderung mehr als einen Betrieb besitzen. Besitzt eine antragstellende Person mehrere BNR-
ZD oder mehrere Betriebe, kann der Verdacht der Schaffung kiinstlicher Voraussetzungen fur die
Beihilfegewahrung vorliegen, was entsprechend gepruft wird und ggf. sanktioniert werden kann.
Wenden Sie sich in Zweifelsfallen vor der Antragseinreichung an lhre zustandige Landwirtschafts-
behorde.

2.1.3.1 Férderung in der 1. Saule (Direktzahlungen)

Eine antragstellende Person mit Fldchen in mehreren Bundeslandern, die mehrere Betriebsteile
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat, darf in Deutschland nur einen Antrag auf
Direktzahlungen fir alle Flédchen ihres Betriebes stellen. Der Antrag ist bei der fur den Betriebs-
sitz Ortlich zustandigen Landwirtschaftsbehdrde (Betriebssitzland) einzureichen. Der Betriebssitz
ist der Ort, an dem die antragstellende Person zur Einkommensteuer veranlagt wird. Bei Kérper-
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schaften, Personenvereinigungen und Vermodgensmassen ist die Landwirtschaftsbehérde zustan-
dig, in deren Amtsbereich sich der Sitz der Geschaftsleitung befindet. Bei antragstellenden Perso-
nen, die nicht zur Einkommens- oder Kérperschaftssteuer veranlagt werden, richtet sich die An-
gabe nach dem Finanzamt, welches die sogenannte ,Nichtveranlagungsbescheinigung” erteilt.

Voraussetzung fur den Erhalt von Direktzahlungen fir antragstellende Personen mit Flachen in
mehreren Bundesldndern ist, dass die in dem Bundesland/den Bundeslandern liegenden Flachen
(Belegenheitsland/Belegenheitslander) im Antragsystem des jeweiligen Bundeslandes digital er-
fasst, aktiviert und eingereicht werden. Die eigentliche Beantragung erfolgt mit der Einreichung
des Agrarforderantrages im Antragssystem des jeweiligen Betriebssitzlandes.

Eine antragstellende Person mit Betriebssitz in Brandenburg oder Berlin, welche Flachen in Bran-
denburg und/oder Berlin und dazu noch Flachen in weiteren Bundeslandern bewirtschaftet, muss
den Antrag auf Direktzahlungen Gber das Antragsprogramm von Brandenburg und Berlin stellen.
Wahrend die in Brandenburg oder Berlin gelegenen Flachen im Antragsprogramm von Branden-
burg und Berlin einzuzeichnen und zu aktivieren sind, mussen die in anderen Bundeslandern ge-
legenen Flachen in dem Antragsprogramm des jeweils anderen Bundeslandes eingezeichnet und
aktiviert werden. Uber eine Schnittstelle (ZID) erfolgt von Amts wegen der Datenaustausch zwi-
schen den Bundeslandern. Die Auszahlung der Fordermittel fur alle Fldchen der antragstellenden
Person in Deutschland erfolgt durch das Betriebssitzland (hier Brandenburg und Berlin).

Die Angaben zur Tierhaltung und zu den Betriebsstéatten sind vollsténdig fur den gesamten
Betrieb anzugeben, also fur alle Betriebsteile inner- und auBBerhalb von Brandenburg und
Berlin, die zur Gesamtheit der fir landwirtschaftliche Tatigkeiten genutzten und von der antrag-
stellenden Person verwalteten ortsunabhangigen Betriebseinheiten gehoéren.

2.1.3.2 Foérderung in der 2. Saule

Voraussetzung fur den Erhalt von Fordermitteln aus der 2. Sdule (ELER) ist eine regionsspezifische
Beantragung nach dem Belegenheitsprinzip. Der Antrag auf Fordermittel istin dem Bundesland
oder den Bundeslandern zu stellen, in welchem/welchen die jeweiligen Flachen gelegen sind. Fur
Flachen in Brandenburg oder Berlin ist der Antrag Uber das Antragsprogramm von Brandenburg
und Berlin zu stellen. Fur Flachen in anderen Bundeslandern ist der Antrag Uber das Antragspro-
gramm des jeweiligen Bundeslandes zu stellen.

Hinweis: Auch antragstellende Personen, welche keinen Betriebssitz in Brandenburg oder Berlin haben,
kénnen Férdermittel aus der 2. Sdule fiir in Brandenburg oder Berlin gelegene Fldchen beantragen. Die
Angaben zur Tierhaltung und zu den Betriebsstdtten sind ebenso vollstéindig fiir den gesamten
Betrieb anzugeben, also fiir alle Betriebsteile inner- und auf3erhalb von Brandenburg oder Berlin,
die zur Gesamtheit der fiir landwirtschaftliche Tétigkeiten genutzten und von der antragstellenden Per-
son verwalteten ortsunabhdngigen Betriebseinheiten gehéren. Dieses gilt unabhdngig davon, ob die ent-
sprechenden Angaben bereits im Betriebssitzland oder ggf. in weiteren Bundesldndern getdtigt wurden.

2.1.4 Pflichtangaben fiir die Antragstellung

Aufgrund der Anforderungen der EU zur Uberpriifung der Wirksamkeit der EU-Agrarférderung im
Rahmen des Monitorings zum Strategieplan nach den Verordnungen (EU) 2021/2115 und
2021/2116 werden die Pflichtangaben, die jede Betriebsinhaberin oder jeder Betriebsinhaber tati-
gen muss, ausgeweitet. Ein Teil dieser Angaben wird auch fir die sogenannte Transparenz der EU-
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Agrarforderungen bendtigt und auf der Internetseite https://www.agrarzahlungen.de/ veroffent-

licht.

Folgende betriebsbezogene Mindestangaben mussen im Agrarforderantrag im Stammdatenfor-
mular angegeben werden:

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026 > Allgemeine Angaben > Stammdaten.

e der Vor- und Nachname oder die Firma einschlielich Rechtsform oder die Bezeichnung,
unter der Sie im Rechtsverkehr auftreten,
e die im Rechtsverkehr verwendete Identifikationsnummer:

o

bei einer natirlichen Person:

» |hre ab 2024 stufenweise vom Bundeszentralamt fUr Steuern zugeteilte
Wirtschafts-ldentifikationsnummer im Sinne des § 139c der Abgabenord-
nung, wenn Sie den Antrag als wirtschaftlich Tatiger im Sinne des § 139a
Absatz 3 der Abgabenordnung stellen,

= im Ubrigen Ihre Identifikationsnummer im Sinne des § 139b der Abgaben-
ordnung,
= falls Sie Uber beides nicht verfligen, lhre Steuer-ldentifikationsnummer.
bei einer juristischen Person oder Personenvereinigung: die ab 2024 stufenweise

vom Bundeszentralamt fUr Steuern zugeteilte Wirtschafts-ldentifikationsnummer
im Sinne des 8 139c der Abgabenordnung oder, falls Sie diese noch nicht erhalten
haben: die Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer im Sinne des 8 27a des Umsatz-
steuergesetzes oder, falls diese auch nicht vorhanden ist, die Steuernummer).

bei der Zugehdrigkeit zu einer Unternehmensgruppe*: die Wirtschafts-ldentifikati-

onsnummer oder die Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer oder falls diese nicht
vorhanden ist die Steuernummer und den Namen

» des Mutterunternehmens,

»= des obersten Mutterunternehmens und

= aller Tochterunternehmen.

e das Geschlecht der Betriebsinhaberin oder des Betriebsinhabers:

@)

Es stehen folgende Optionen zur Verfliigung: Mann, Frau, nicht-binar, keine Angabe
und keine Pravalenz.

Wird das Geschlecht nach der Mehrheit der Betriebsinhaberinnen und Betriebsin-
haber definiert und besteht eine vollkommene Ausgewogenheit der Geschlechter,
so ist die Kategorie ,keine Pravalenz” zu verwenden. Beispielsweise, wenn ein Vor-
stand aus zwei Mannern und zwei Frauen besteht.

e das Geburtsdatum (bei natirlichen Personen) oder Grindungsdatum,

e die Anschrift der Betriebsinhaberin beziehungsweise des Betriebsinhabers oder des Be-
triebssitzes einschlieBlich einer eventuell abweichenden Unternehmensanschrift,
e die Kommunikationsverbindungen (Telefonnummer, E-Mail-Adresse und gegebenenfalls

die Faxnummer),

e sofern vorhanden, die gewerblich oder institutionell genutzte(n) Internetseite(n),
e die Bankverbindung der Betriebsinhaberin oder des Betriebsinhabers,
e das zustandige Finanzamt,
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e sofern mehrere Betriebsstatten vorhanden sein sollten, den Namen, die Anschrift und die
nach der Viehverkehrsverordnung vergebenen Registriernummern dieser Betriebsstatten,

e sofern vorhanden, die beteiligten Personen am eigenen Betrieb,

e im Falle einer Bevollmachtigung den Namen und die Anschrift sowie die E-Mail-Adresse der
bevollmachtigten Person,

e den verantwortlichen Leiter oder die verantwortliche Leiterin.

Bitte kontrollieren Sie die vorgedruckten Betriebsangaben und korrigieren falsche Angaben. Die
Bezeichnung von juristischen Personen oder Personengesellschaften oder Personenvereinigun-
gen sollten mit den Eintragungen in amtlichen Registern (Handelsregister, Genossenschaftsregis-
ter usw.) oder den Gesellschaftsvertragen identisch sein.

* Gruppe nach Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 Uber den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Anderung der Richtlinie 2006/43/EG des Européischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABI. L
182 vom 29.6.2013, S. 19).

Betriebstatten

Alle fur lhre Betriebstatten vorhandenen Registriernummern des Betriebes nach § 26 Viehver-
kehrsverordnung (ViehVerkV) sind anzugeben, auch wenn sich die Betriebstatten au3erhalb von
Brandenburg und Berlin befinden. Wurden lhnen mehrere Registriernummern nach der ViehVerkV
zugeordnet oder bewirtschaften Sie mehrere Betriebstatten, tragen Sie die Daten zu den weiteren
Betriebstatten in die Tabelle ein und geben an, welche Betriebstatte die Hauptbetriebstatte ist.

Beteiligte
Sind mehrere Personen an dem antragstellenden Betrieb beteiligt, sind die Personen als Beteiligte

aufzufuihren. Anderungen der Beteiligten sind nur méglich, sofern gegebenenfalls aus einer juris-
tischen Person oder einer Personenvereinigung einzelne Beteiligte ausscheiden. Bei hinzutreten-
den Personen wenden Sie sich bitte an die zustandige Landwirtschaftsbehdrde beziglich der
Stammdatendnderung.

Bevollmdachtigte
Bevollmachtigte der antragstellenden Person sind in das Formular aufzunehmen, sofern diese be-
fugt sind, im Namen der Betriebsinhaberin oder des Betriebsinhabers Antrage auf Fordermalinah-

men fUr das Agrarférderantragsverfahren zu stellen und gegentber der zustandigen Landwirt-
schaftsbehdrde erforderliche Erklarungen abzugeben. In diesen Fallen ist die bevollmachtigte Per-
son einzutragen.

Der Personenkreis, der im Rahmen der Beratung an der Agrarférderantragstellung ohne entspre-
chende Vollmacht des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin nur mitgewirkt hat, ist nicht einzu-
tragen, da in solchen Fallen nur der Betriebsinhaber/die Betriebsinhaberin erforderliche Unter-
schriften leisten oder notwendige Erklarungen abgeben kann. Hierzu zahlen die Hinweise und Er-
klarungen zu Rechts-, Kontroll- und Strafvorschriften, zur Datenverarbeitung, zur Datenweitergabe
und zur Flachennutzung sowie der Anzeige von Abtretungserklarung und Kenntnisnahme der Ver-
offentlichung der begunstigten Person im Rahmen der Transparenz.

Hinweis: Je nach beantragtem Forderprogramm sind weitere Angaben zum Betrieb oder persénlichen
Verhdéltnissen zu machen.
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2.1.5 Unternehmenszugehérigkeit und verbundene Unternehmen

Sofern eine antragstellende Person am Tag der Antragseinreichung einer Unternehmensgruppe
angehdort, dann muss diese Unternehmenszugehérigkeit angegeben werden (Pflichtangabe).

5. Angaben zu verbundenen Unternehmen

[ Grporcsgnorgeot | Uiomomersbezociung Uncazsiovor D ummor
N |

_ A
[J |Oberstes Mutterunternehmen 45454 Garmisch-Partenkirch| 1242547

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026 > Aligemeine Angaben > Stammdaten: 5. Angaben zu verbun-
denen Unternehmen.

Sofern eine Unternehmenszugehorigkeit besteht, missen bei den eigenen Stammdaten der Name
und die Wirtschafts-ldentifikationsnummer oder die Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer

e des Mutterunternehmens,
e des obersten Mutterunternehmens und
e des Tochterunternehmens oder der Tochterunternehmen

angegeben werden. Die Angabe des Namens und der Wirtschafts-ldentifikationsnummer sind je
Unternehmen zu tatigen, sofern es ein Mutterunternehmen, ein oberstes Mutterunternehmen
und/oder ein beziehungsweise mehrere Tochterunternehmen zum Antragszeitpunkt gibt.

Es sind alle verbundenen Unternehmen anzugeben, also alle Unternehmen unabhdngig von der
Rechtsform (GmbH, GbR, ...) oder der Branche (beispielsweise Immobilien).

2.1.6 Aktive Betriebsinhaberinnen oder Betriebsinhaber

Férdervoraussetzung flr alle Direktzahlungen der 1. Saule sowie fir bestimmte Forderpro-
gramme der 2. Saule ist, dass die antragstellende Person aktive Betriebsinhaberin oder aktiver
Betriebsinhaber ist. Die Eigenschaft ist nach &8 8 Nr. 1 bis 7 GAPDZV erfullt, wenn eine antragstel-
lende Person:

1. Mitglied in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (SVLFG) ist,

2. Mitglied in der Unfallversicherung von Bund und Bahn ist,

3. Mitglied bei einem Unfallversicherungstrager im Landesbereich ist,

4. in einem anderen Staat Mitglied in einer vergleichbaren Unfallversicherung ist und dies
auch in Deutschland ware,

5. im Vorjahr Anspruch auf Direktzahlungen (vor Sanktion) von bis maximal 5.000 € hatte,

6. im Vorjahr keinen Antrag auf Direktzahlungen gestellt hat und die angemeldete Flache im
aktuellen Jahr nach Multiplikation mit einem Betrag von 225 € den Betrag von 5.000 € nicht
Ubersteigt oder

7. mindestens eine zusatzliche sozialversicherte Arbeitskraft, ausgenommen der Fall einer
geringflgigen Beschaftigung, in seinem landwirtschaftlichen Betrieb beschaftigt.

Im Antragsprogramm muss die zutreffende Eigenschaft als aktive Betriebsinhaberin oder aktiver
Betriebsinhaber mit den jeweiligen Angaben ausgewahlt werden.

Die Nachweise zu der Nummern 1 bis 3 sind nur einmalig in der Férderperiode mit dem Agrarfor-
derantrag einzureichen - in der Regel wurden die Nachweise mit dem Agrarférderantrag 2023 ein-
gereicht, was fur die Folgejahre ausreichend ist.
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Die Nachweise der Nummern 4 und 7 sind jahrlich mit dem Agrarférderantrag einzureichen und
sofern diese im Antragsjahr bis spatestens zum 30. September nicht vorgelegt werden, ist der An-
trag abzulehnen.

Bei der Nummer 5 ist der Bescheid Uber die Direktzahlungen fur das Vorjahr (2025) mit dem Ag-
rarférderantrag 2026 nur einzureichen, wenn der Agrarforderantrag im Vorjahr nicht in der zu-
standigen Landwirtschaftsbehérde des aktuellen Antragsjahres gestellt wurde (Wenn der Bescheid
durch einen Betriebssitzwechsel nicht in der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde vorliegt).

Beispielsweise wird die Eigenschaft als aktive Betriebsinhaberin oder aktiver Betriebsinhaber Gber
die Nummer 1 mit der Mitgliedschaft in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (SVLFG) durch
die Einreichung des jingsten Beitragsbescheids nachgewiesen (der Beitragsbescheid kann im For-
mular hochgeladen werden). Wenn der SVLFG-Nachweis bereits im Antragsjahr 2023 einge-
reicht wurde, muss dieser in den Folgejahren nicht erneut eingereicht werden (Ab dem An-
tragsjahr 2024 nur noch von neuen Antragstellenden). Sofern lhnen noch kein Beitragsbescheid
vorliegt (beispielsweise wegen Betriebsneugrindung), ist auch das Hochladen eines Belegs der
SVLFG Uber den Beginn der Zustandigkeit der jeweiligen Unfallversicherung zulassig.

Zusitzliche Angaben zur Priifung der Eigenschaft ,aktiver Landwirt”

Hinweis:
Alle Bezugnahmen auf den Antragsteller bzw. Betriebsinhaber gelten unabhéngig von der Zahl und dem Geschlecht der Antrag stellenden Person.

Der Machwels der Mitgliedschaft zur Unfallversicherung wurde im Verjahr dureh einen
Beltrags- bzw. Zustindigkeitsbescheld der folgenden Versicherung erbracht:

Ich beantrage erstmalig Direktzahlungen. I:‘ Ja I:‘ MNein @
Datum der Griindung oder das Datum der Ubernahme des Betriebes
] Meine Angaben haben sich gegeniiber dem Vorjahr gedndert oder einer der folgenden Punkte trifft zu:

« bei erstmaliger Beantragung der Direktzahlungen

« bei Direkzahlungen weniger als 5.000 Euro im Vorjahr

+ bei Anwendung der VO (EG) Nr. 883/2004

« bei Angabe einer sozialversicherungspflichen Arbeitskraft

leh weise meine Eigensehaft als ,aktiver Landwirt” anhand einer der vier folgenden Kriterien aus:

durch Mitgliedschaft in einer Unfallversicherung

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Sammelantrag> Zusatzangabe aktiver Landwirt.

Mitgliedschaften in anderen Unfallversicherungen als nach § 8 GAPDZV (also insbesondere bei
gewerblichen Berufsgenossenschaften) sind weiterhin nicht zugelassen und kénnen daher fur die
EU-Agrarzahlungen nicht anerkannt werden. Bei Unsicherheiten Uber die Fragen zum aktiven Be-
triebsinhaber wenden Sie sich bitte an die zustandige Landwirtschaftsbehérde.

Zu beachten ist, dass auch bei Antragstellenden, die Personengesellschaften oder juristische Per-
sonen sind, die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber (nicht nur die Gesellschafter) Mitglied
in der Unfallversicherung sein muss (beispielsweise in der SVLFG).

2.1.7 Kunstliche Schaffung von Beihilfevoraussetzungen

Eine antragstellende Person erhalt keine Zahlungen, wenn sie die Voraussetzungen fur den Erhalt
der Zahlungen kunstlich geschaffen hat, um einen den Zielen der mal3geblichen Bestimmungen
zuwiderlaufenden Vorteil zu erhalten. Es wird empfohlen, in Zweifelsfallen rechtzeitig Kontakt mit
der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde aufzunehmen.

2.1.8 Antragsanderungen und Riicknahme

Die im Antragsverfahren getatigten Angaben missen mit den in der Realitat vorzufindenden Ver-
haltnissen Ubereinstimmen. Sofern die tatsachlichen oder rechtlichen Verhaltnisse nicht mehr mit
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den Antragsangaben Ubereinstimmen, mussen Sie dies der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde
umgehend mitteilen.

Alle Antragsdnderungen sind der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde unter Einhaltung der an-
gegebenen Fristen in elektronischer Form (Online-Antrag) mitzuteilen.

2.1.8.1 Antragsanderungen

Far einen bis zum 15. Mai 2026 eingereichten Agrarférderantrag kénnen einzelne Parzellen ohne
Verspatungsklrzung bis einschliel3lich zum 31. Mai 2026 nachgemeldet werden. Danach ist das
nicht mehr zulassig.

Far den Agrarforderantrag sind Antragsanderungen bis zum 30. September 2026 moglich. Eine
Anderung ist auch fir einen in der Verwaltungskontrolle oder dem Flicheniberwachungssystem
festgestellten Versto3 moglich.

Fur die gekoppelten Einkommensstiutzungen fiir Mutterkiihe, Mutterschafe und Mutterzie-
gen sind Antragsanderungen nur bis zum 15. August 2026 moglich (bis zum Ende des Haltungs-
zeitraums). Bei der gekoppelten Einkommensstutzung fur Mutterkdhe gilt die Meldung Uber den
Abgang eines Tieres in der HIT (Herkunftssicherungs- und Informationssystem fur Tiere) als An-
tragsanderung, sodass der Antrag in diesem Fall nicht gesondert geandert werden muss.

Eine Antragsanderung ist nicht mehr méglich, wenn eine Vor-Ort-Kontrolle angekiindigt wurde.
Auch ist eine Antragsanderung fir den Teil eines Sammelantrags nicht mehr mdoglich, wenn fir
diesen im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle ein Verstol3 festgestellt wurde.

2,1.8.2 Antragsriucknahme
Der Agrarforderantrag kann jederzeit ganz oder teilweise zurtickgenommen werden.

Fur die gekoppelten Einkommensstitzungen fur Mutterkiihe, Mutterschafe und Mutterziegen sind
Antragsricknahmen nur bis zum 15. August 2026 moglich.

Eine Antragsricknahme ist nicht mehr méglich, wenn eine Vor-Ort-Kontrolle angekindigt wurde
oder Sie Kenntnis Uber in einer unangekundigten Vor-Ort-Kontrolle festgestellte VerstéRe erhalten
haben.

2.1.8.3 Bericksichtigung von BaumaRnahmen

Jahrlich wird ein Teil der landwirtschaftlichen Nutzflache temporar oder dauerhaft fir Bau- und
Infrastrukturmalinahmen in Anspruch genommen (beispielsweise Stralenbau, Bau von Windra-
dern oder der Verlegung von Kabeltrassen). Bei einer BaumaRnahme handelt es sich um eine
nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit auf einer landwirtschaftlichen Flache, welche anzuzeigen ist.

Ist eine Baumalinahme wéhrend der Antragstellung auf den Luftbildern nicht ersichtlich, ist die
von der Baumalinahme betroffene Flache, ohne Berulcksichtigung der Baumalinahme, zu beantra-
gen. Gleichzeitig ist ein Hinweispunkt zu setzen, dass die BaumalRnahme oder das Bauwerk auf
den im Antragsprogramm bereitgestellten Luftbildern nicht ersichtlich und im Digitalen Feldblock-
kataster noch nicht bertcksichtigt ist. Nach der Antragstellung ist das Bauvorhaben so frih wie
moglich, jedoch spatestens drei Tage vor Beginn der Tatigkeit, bei der zustandigen Landwirt-
schaftsbehdrde anzuzeigen.

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Fldchenangaben> Anlage zusdtzliche Flichenangaben.
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Beispiel: Auf einer Fliche soll im Herbst des Antragsjahres eine Photovoltaikanloge errichtet wer-
den. Die exakten MafSe sind noch nicht bekannt und die Anlage ist auf den Luftbildern
im Antragsprogramm noch nicht ersichtlich. Auf der Fldche wird Wintergetreide ange-
baut, welches im Sommer des Antragsjahres geerntet werden soll.

Die Fldche ist mit dem Wintergetreide zu codieren.

Fiir die Direktzahlungen empfehlen wir, dass die Fldche zur Antragstellung im Mai mit 1
aktiviert wird (forderfdahig, mit EGS-Beantragung) und eine spdtere Antragsénderung
kurz vor dem Baubeginn erfolgt, in der die Beantragung der Direktzahlungen fiir die
konkret betroffene Fliche zurtickgenommen wird: Anderung der EGS-Aktivierung von 1
auf 0 (nicht férderfdahig).

Falls die Fldche zur Antragstellung im Mai fiir die Direktzahlungen direkt mit O aktiviert
wurde (die Fldche ist nicht férderfdhig), dann wird fiir die Fldche keine Direktzahlungen
gezahlt. Dies gilt auch dann, falls sich der geplante Bau auf das néichste Antragsjahr
verschieben sollte.

Im Rahmen der allgemeinen Mitwirkungspflicht ist jede antragstellende Person dazu angehal-
ten, unabhangig, ob vor, zur oder nach der Antragstellung, die Aushandigung einer Shape-Datei,
die das Ausmal? des Bauvorhabens oder etwa des fertiggestellten Bauwerks abbildet, bei der bau-
ausfuhrenden Firma schriftlich zu erbitten (beispielsweise per E-Mail oder Einwurfeinschreiben).
Die schriftliche Kontaktaufnahme dient als Nachweis fur die Mitwirkungspflicht.

Wird durch die bauausfiihrende Firma eine Shape-Datei mit dem Ausmal3 des Bauvorhabens oder
des zu errichteten Bauwerks Ubermittelt, ist die Shape-Datei in das Antragsprogramm hochzula-
den. Zur Antragsanderung ist eine neue Antragsversion bei der zustandigen Landwirtschaftsbe-
hoérde einzureichen. Sofern es sich um ein dauerhaftes Bauwerk handelt, ist ein Hinweispunkt zur
Referenzanpassung zu setzen.

Flacheneigentimer und Flacheneigentimerinnen haben das Anrecht auf die Herausgabe einer
Shape-Datei, Pachter und Pachterinnen einer Flache nicht. Wird die Herausgabe verwehrt, ist die
zustandige Landwirtschaftsbehérde unverziglich schriftlich zu informieren (per E-Mail oder Brief
einschlieBlich der Kontaktaufnahme zur bauausfiihrenden Firma sowie der Aufforderung zur Her-
ausgabe einer Shape-Datei).

2.1.9 Anzeige nichtlandwirtschaftlicher Tatigkeiten oder Nutzungen

Wird eine landwirtschaftliche Flache auch fur nichtlandwirtschaftliche Tatigkeiten genutzt, bleibt
sie forderfahig, sofern die Flache hauptséachlich fir landwirtschaftliche Tatigkeiten genutzt
wird und keine starke Einschrankung der landwirtschaftlichen Tatigkeit vorliegt.

Zur nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit oder Nutzung gehort unter anderem die Lagerung von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, Betriebsmitteln oder Maschinen. Hier ist zu differenzieren, ob diese
nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit oder Nutzung die hauptsachliche landwirtschaftliche Tatigkeit in
ihrer Intensitat, Art, Dauer und ihrem Zeitpunkt in dem Mal3e einschrankt, dass diese nicht
mehr gewdahrleistet ist.

Ist die Nutzung als Lagerstatte von voribergehender Natur, beispielsweise die Lagerung von Zu-
ckerrtiiben auf einer Zuckerriibenflache, so ist die Forderfahigkeit der Flache weiterhin gegeben,
da diese Flache hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt wird und die Lagerung temporar nach der
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Ernte erfolgt. Ist die Nutzung als Lagerstatte vorrangig, dann liegt keine hauptsachlich landwirt-

schaftliche Nutzung vor. In diesem Fall sind die Flachen oder Flachenteile nicht férderfahig. Der

nicht forderfahige Flachenteil kann im Antragsjahr nicht beantragt werden. Sofern die gesamte
Flache im Antragsjahr nicht forderfahig ist, ist die Gesamtparzelle flr die Einkommensgrundstit-
zung (EGS) nicht zu aktivieren (0 - nicht forderfahig). Ist nur eine Teilflache einer Gesamtparzelle
nicht forderfahig, dann ist dieser Flachenteil als temporar nicht beantragte Flache (naF) zu kenn-

zeichnen. Die naF sind grundsatzlich forderfahige Flachenteile einer Gesamtparzelle, welche im
Antragsjahr nicht beantragt werden, da dieser Flachenteil im Antragsjahr nicht forderfahig ist und
Forderfahigkeit nicht dauerhaft vorliegt (beispielsweise aufgrund von Baumaflinahmen, einer La-
ger- oder Parkplatznutzung oder Vernassungen).

Beispiel:

Variante 1:

Variante 2:

Eine landwirtschaftliche Fléiche wird im Antragsjahr neben der landwirtschaftlichen Nut-
zung zusdtzlich noch an insgesamt 22 Tagen (oder mehr) als Parkplatz genutzt. Durch die
Parkplatznutzung an insgesamt mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr ist die Fldche im An-
tragsjahr nicht mehr férderféhig.

Sofern die Parkplatznutzung die gesamte Fldche betrifft, erhdlt die Gesamtparzelle den
Nutzcode der urspriinglichen landwirtschaftlichen Nutzung, beispielsweise NC 143 (Som-
merhafer) oder NC 451 (Wiesen). Gleichzeitig ist die Gesamtparzelle fiir die Einkommens-
grundstiitzung (EGS) nicht zu aktivieren, indem fir die Fldche die Auswahl 0 -nicht férder-
fahig” genutzt wird.

Sofern die Parkplatznutzung nur einen Teil der Fldiche betrifft, erhdlt die Gesamtparzelle
den Nutzcode der urspriinglichen landwirtschaftlichen Nutzung, beispielsweise NC 143
(Sommerhafer) oder NC 451 (Wiesen). Die Teilfliiche der nichtférderfdahigen Parkplatznut-
zung ist als tempordr (also im Antragsjahr) nicht beantragte Fldche (naF) zu kennzeichnen.
Im Antragsprogramm kann dafiir das Werkzeug ,,Geometrie aus der Gesamtparzelle her-
ausschneiden” und die Auswahl ,Nicht-Antragsfléiche erstellen” mit der Angabe des Grundes
(Parkplatz) genutzt werden.

Eine starke Einschrankung der landwirtschaftlichen Tatigkeit ist in der Regel in folgenden Fallen

gegeben:

e Die nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit fihrt zu einer Zerstérung der Kulturpflanze oder

Grasnarbe oder zu einer wesentlichen Beeintrachtigung des Bewuchses oder einer wesent-

lichen Minderung des Ertrages.

e Die nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit dauert innerhalb der Vegetationsperiode oder zwi-
schen Aussaat und Ernte der Kultur langer als 14 aufeinanderfolgende Tage oder wird
insgesamt an mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr durchgefuhrt.

e Die Konditionalitat-Vorschriften kénnen wegen der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit
nicht eingehalten werden.

o Eine auf Dauer angelegte nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit ermdglicht keine Ublichen land-
wirtschaftlichen Produktionsverfahren auf der Flache.

Folgende Flachen gelten, sofern es sich nicht ohnehin um nichtlandwirtschaftliche Flachen handelt,

als hauptsachlich fir eine nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit genutzt:

e zuVerkehrsanlagen fir Wege-, Stra3en-, Schienen- oder Schiffsverkehr gehérende Flachen,
e dem Luftverkehr dienende Start- und Landebahnen,
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e Freizeit-, Erholungs- und Sportflachen (mit Ausnahme von aul3erhalb der Vegetationsperi-
ode fUr den Wintersport genutzten Flachen),

e Parkanlagen und Ziergarten,

e Flachen auf Truppenubungsplatzen, soweit die Flachen vorrangig militarisch genutzt wer-
den,

e Photovoltaikflachen (ohne Agri-Photovoltaik),

e Deponien vor Ablauf der Stilllegungsphase.

Wird wahrend des Kalenderjahres die landwirtschaftliche Flache auch fur eine nichtlandwirt-
schaftliche Tatigkeit genutzt, dann muss die Aufnahme dieser Tatigkeit mindestens drei Tage
vorher schriftlich bei der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde angezeigt werden, sofern die
nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit nicht bereits mit dem Agrarférderantrag angezeigt worden ist.
Die Anzeige der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit muss folgende Angaben enthalten:

e die Gesamtparzellennummer und die Art der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung,
e den Beginn und das Ende der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit und
e die GroRRe der betreffenden Flache.

Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind landwirtschaftliche Flachen, die fur den Wintersport
genutzt werden und Dauergrunlandflachen, auf denen Holz gelagert wird, sofern diese nichtland-
wirtschaftlichen Nutzungen auBerhalb der Vegetationsperiode stattfinden.

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Fldchenangaben> Anlage zusdtzliche Flidchenangaben.

2.1.10 Lagerung von Erzeugnissen aus der landwirtschaftlichen Tatigkeit

Bei der Lagerung von Erzeugnissen aus der landwirtschaftlichen Tatigkeit muss unterschieden wer-
den, ob es sich um eine kurzfristige und (temporare) Lagerung oder um eine langerfristige (dauer-
hafte) Lagerung handelt. Bei der Lagerung kann es sich beispielsweise um unbefestigte Mieten,
Stroh-, Futter- oder Dunglagerplatze handeln.

Eine Flache mit einer temporaren Lagerung an bis zu 90 Kalendertagen ist im Antragsjahr weiterhin
forderfahig und die Lagerung muss im Antrag nicht angeben und der zustandigen Landwirtschafts-
behorde nicht angezeigt werden (8 12 Absatz 2 Nr. 1 GAPDZV in Verbindung mit & 41 Absatz 6
Nummer 1 GAPInVeKoSV).

Eine Flache mit einer Lagerung an 91 oder mehr Kalendertagen ist im Antragsjahr mit dem NC 994
oder NC 996 zu codieren und die Flache ist im Antragsjahr nicht forderfahig.

2.1.11Lagerung von Grabenaushub oder Schnittgut aus Pflegearbeiten

Die Nutzung landwirtschaftlicher Flachen im Rahmen von Pflegearbeiten an angrenzenden Gehol-
zen oder Gewassern einschlieBlich der Lagerung des dabei anfallenden Schnittguts oder des Aus-
hubs ist zulassig, sofern Schnittgut oder Aushub nicht langer als 90 aufeinanderfolgende Tage im
Kalenderjahr auf der Flache gelagert werden (neu: § 12 Absatz 2 Nr. 4 GAPDZV).
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2.2 Kulturpflanzenbegriff und Erlauterung von Nutzungen

2.2.1

Hauptkultur

Die Hauptkultur auf einer landwirtschaftlichen Flache ist die Kultur, welche sich im Zeitraum vom
1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am lédngsten auf der Flache befindet.

Far die Klarung der Frage, was als landwirtschaftliche Kultur(pflanze) zahlt, bedient man sich einer
botanischen Klassifikation. Sie ordnet die Pflanzen den Pflanzenfamilien zu. Eine Pflanzenfamilie
besteht in der Regel aus mehreren Gattungen. Jede Gattung kann in verschiedene Arten unterglie-

dert werden. Innerhalb einer Art kdnnen wiederum einzelne Sorten unterschieden werden.

Als einzelne Hauptkultur gelten:

a)

b)

9

d)

e)

g)

eine Kultur nach der botanischen Klassifikation der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen de-
finierten Gattungen (Gattungsbegriff),
jede Art im Fall der Familien:
o Brassicaceae (Familie der Gemuse-Kreuzblutler: in Brandenburg/Berlin die NC 613-
620 und NC 649),
o Solanaceae (Familie der Gemuse-Nachtschattengewachse: in Brandenburg/Berlin
die NC 622 und NC 624) und
o Cucurbitaceae (Familie der Gemuse-Kurbisgewachse: in Brandenburg/Berlin die
NC 627 und NC 629-631),
Gras oder andere Grunfutterpflanzen - GoG (ohne den Anbau zur Erzeugung von Saatgut
oder Rollrasen sowie Leguminosen in Reinsaat),
feinkdrnige Leguminosenmischkulturen: Mischkulturen von feinkdrnigen Leguminosen
oder von feinkdrnigen Leguminosen mit anderen Pflanzen, sofern feinkdrnige Legumino-
sen Uberwiegen,
grol3kornige Leguminosenmischkulturen: Mischkulturen von grolRkérnigen Leguminosen
oder von groRkornigen Leguminosen mit anderen Pflanzen, sofern gro3kérnige Legumi-
nosen Uberwiegen
Sommermischkulturen: Alle Mischkulturen, die durch Aussaat einer Saatgutmischung oder
Aussaat oder Anpflanzung mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen zur Ernte im sel-
ben Jahr etabliert wurden (und nicht als GoG oder feinkérnige und groBkornige Legumino-
senmischkulturen gelten),
Wintermischkulturen: Alle Mischkulturen, die durch Aussaat einer Saatgutmischung oder
Aussaat oder Anpflanzung mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen nach der Ernte
der Hauptkultur im Vorjahr etabliert wurden (und nicht als GoG oder feinkérnige und grof3-
kornige Leguminosenmischkulturen gelten),
Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptkultur, auch wenn sie zur
selben Gattung gehdéren und
Triticum spelta gilt als unterschiedliche Hauptkultur gegentuber Hauptkulturen, die zu der-
selben Gattung gehdren.

Sofern in dem mafgeblichen Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli (insgesamt 45 Tage) zwei Kultu-

ren auf der Flache angebaut werden sollten, wird die erste Kultur so lange berticksichtigt, bis die
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Folgekultur ausgesat ist. Mit dem Tag der Aussaat wird die Folgekultur fur die Zahlung berucksich-
tigt.

Beispiel 1:

o Auf einer Fliche befindet sich ein Wintergetreide, welches ab dem 20. Juni bis zum 23. Juni ge-
erntet wird. Am 24. Juni erfolgt die Aussaat einer Folgekultur.

e Das Wintergetreide befindet sich 23 Tage auf der Fldche (vom 1. Juni bis zum 23. juni).

o Die Folgekultur befindet sich 22 Tage auf der Fldche (vom 24. Juni bis zum 15. Juli).

o Im Agrarférderantrag ist fiir die Flidche das Wintergetreide anzugeben (zum Beispiel NC 121 fiir
Winterroggen), da sich das Wintergetreide 23 Tage und damit am Idngsten im Zeitraum vom 1.
Juni bis zum 15. Juli auf der Fléiche befindet. Die Folgekultur befindet sich 22 Tage auf der Fldche.

Beispiel 2:

o Auf einer Fléiche befindet sich Gerste, welche am 25. Juni geerntet wird.

e Am 5. Juli wird auf dieser Fliche eine Folgekultur angebaut (beispielsweise ein Gemlise).

e Bis die Folgekultur ausgesdt ist - also bis zum 4. Juli - wird die Fléche weiterhin so behandelt, als
wiirde dort noch die Gerste stehen, was beispielsweise auf der Fléiche durch Stoppeln, Erntereste
oder dhnliches erkennbar ist. Die Gerste befindet sich somit 34 Tage auf der Fldiche (vom 1. Juni
bis zum 4. Juli).

e Mit der Aussaat am 5. Juli wird die Folgekultur zu Grunde gelegt. Die Folgekultur befindet sich 11
Tage auf der Fidche (vom 5. Juli bis zum 15. Juli).

e Im Agrarforderantrag ist fiir die Fliche die Gerste anzugeben, da sich die Gerste 34 Tage und
damit am ldngsten im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli auf der Fldiche befindet. Die Folge-
kultur befindet sich 11 Tage auf der Fléche.

Falls sich die Hauptkultur in dem maRgeblichen Zeitraum nach der Einreichung des Agrarforder-
antrags andern sollte, ist dies unverziglich der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde in elektroni-
scher Form (Online-Antrag) mitzuteilen. Eine Antragsanderungsmoglichkeit besteht allerdings
nicht mehr, wenn eine Vor-Ort-Kontrolle angekindigt wurde oder Sie Kenntnis Uber in einer unan-
gekundigten Vor-Ort-Kontrolle festgestellte VerstoRe erhalten haben.

2.2.2 Entstehung von Dauergrunland

Als Dauergrunland gelten Flachen, einschliel3lich Ackerbrachen, die mindestens finf Jahre lang
nicht umgepfligt worden sind, sofern die Flachen durch Einsaat oder auf nattrliche Weise (Selbst-
aussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen (GoG) genutzt werden und seit
mindestens funf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs sind.

In Bezug auf die Zahlung der funf Jahre gilt, dass eine Flache mit der sechsmaligen Beantragung
mit einem GoG-Nutzcode (NC 422 (Kleegras), NC 424 (Ackergras), NC 433 (Luzerne-Gras)) oder als
Ackerbrache (NC 591) zu Dauergrinland wird.

Liegt eine Ackerbrache langer als funf Jahre brach, dann entsteht aufgrund der ununterbrochenen
Nutzung mit Gras und Griunfutterpflanzen Dauergrinland. Die Dauergrunlandentstehung wird
ohne eine Kennzeichnung als Brache fir die Oko-Regelung 1a nicht unterbrochen. Die Kennzeich-
nung einer Ackerbrache als eine Flache fir die Oko-Regelung 1a hat bezogen auf die Dauergriin-
landentstehung eine aufschiebende Wirkung und lasst die Zahlung pausieren.

Beispiel 1 zur Dauergrinlandentstehung:
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Jahr Nutzcode Kultur Zihlung Hauptbodennut-
DGL-Entstehung zung

2021 424 Ackergras 1 AL

2022 591 Ackerbrache 2 AL

2023 591 Ackerbrache 3 AL

2024 | 424 Ackergras 4 AL

2025 | 424 Ackergras 5 AL

2026 | 424 — 451 Ackergras zu Wiese | 6 AL —» GL

Der Wechsel von der GoG-Nutzung Ackergras (NC 424) in Mischungen von Gras und Leguminosen
(NC 422 (Kleegras), NC 433 (Luzerne-Gras)) und umgekehrt fuhrt seit dem Antragsjahr 2023 zu ei-
ner Unterbrechung der Zéahlung zur Dauergrinlandentstehung.

Beispiel 2 zur Dauergrinlandentstehung:

Jahr Nutzcode Kultur Zihlung Hauptbodennut-
DGL-Entstehung zung
2021 424 Ackergras 2 AL
2022 | 424 Ackergras 3 AL
2023 | 424 Ackergras 4 AL
2024 | 424 Ackergras 5 AL
2025 | 422 Kleegras 1 AL
2026 | 424 Ackergras 1 AL

Die Zahlung zur Entstehung von Dauergrinland kann fur die relevanten Flachen mit Hilfe der Ku-
lisse ,Potenzielles Dauergriinland” im Antragsprogramm nachverfolgt werden.

Gemal 8§ 41 Absatz 8 der GAPInVeKoSV gilt, dass antragstellende Personen das Umpfliigen von
Ackerland, das mit Gras oder anderen Grunfutterpflanzen (einschliel3lich Brachen) bewachsen ist,
aber weder Dauergrtnland ist noch als solches gilt, mit dem Ziel, die Flache wieder mit Gras oder
anderen Grunfutterpflanzen anzulegen, der zustdndigen Landwirtschaftsbehérde melden
mussen, wenn dieses Umpflugen bei der Frage der eventuellen Entstehung von Dauergrtinland fur
die Zukunft bertcksichtigt werden soll. Die Anzeige ist unter Angabe der Lage und Grof3e der Flache
und des Datums des Umpflligens spatestens einen Monat nach dem Umpfliigen bei der zustan-
digen Landwirtschaftsbehdérde schriftlich oder ab Bereitstellung der Online-Antragssoftware ,GL-
Webclient” im Laufe des Antragsjahres 2026 elektronisch anzuzeigen. Als Nachweis des Pfligens
mit anschliefender Neuansaat ist die Saatgutrechnung ausreichend. Diese muss im Original ein-
gereicht oder vorgelegt werden. Sofern die Rechnung noch flr andere Zwecke benétigt wird, ist
diese von der zustandigen Landwirtschaftsbehérde zu entwerten und zuriickzusenden.

Unterbleibt die Anzeige oder erfolgt sie nach Ablauf der dafiir vorgesehenen Frist von einem Mo-
nat, wird das Umpfligen in Bezug auf die Dauergrunlandentstehung nicht bertcksichtigt. Nicht
erforderlich ist eine Anzeige, wenn nach dem Umpfligen Kulturpflanzen angebaut werden, die
nicht zur Dauergrinlandentstehung fuhren (beispielsweise ein Getreide).

Unter dem Begriff ,Pfligen” im Sinne dieser Regelung ist das Umpfligen oder jegliche Bodenbear-
beitung zu verstehen, die die Grunlanddecke zerstort oder verandert, also der Einsatz von Pflug,
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Grubber und Scheibenegge. Leichte BodenbearbeitungsmalRnahmen, wie Walzen, Schleppen und
Striegeln zahlen nicht darunter.

2,2.3 Dauergrunland nach etablierten lokalen Praktiken (NC 492)

Als Dauergrinland nach etablierten lokalen Praktiken werden Flachen bezeichnet, die abgeweidet
werden kdnnen und einen Teil der etablierten lokalen Praktiken darstellen und auf denen Gras
und andere Grunfutterpflanzen traditionell nicht vorherrschen. Die Beweidung von Heiden und
vergleichbaren Flachen mit Schafen, Ziegen, Rindern und Equiden stellt eine traditionelle und typi-
sche Nutzung in der Region Brandenburg und Berlin dar und kann als etablierte lokale Praktik (ELP)
anerkannt werden. Feldbldcke mit der Hauptbodennutzung Dauergriinland nach etablierten loka-
len Praktiken sind im Digitalen Feldblockkataster mit ,GL-ELP” gekennzeichnet.

2,2.4 Anbauvon Nutzhanf (NC 701) und Pflanzenmischung mit Hanf (NC 866)

Nahere Informationen zum Anbau von Nutzhanf finden Sie auf der Internetseite der Bundesanstalt
fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE): https://www.ble.de/DE/Themen/Landwirtschaft/Nutz-
hanf/nutzhanf node.html

Auf der Internetseite finden Sie beispielsweise

e ein Merkblatt fir Landwirtinnen und Landwirte,

e Information zum Anbau von Nutzhanf gemald Konsumcannabisgesetz (KCanG),

e die Sortenliste mit den zulassigen Hanfsorten (https://www.ble.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Landwirtschaft/Nutzhanf/Sortenliste.pdf? _blob=publicationFile&v=20),

e die Anzeige des Anbaus von Nutzhanf gemal 8§ 32 Abs. 1 KCanG und

e die Anlage zur Meldung tUber den Beginn der Blute.

Allgemeine Informationen

Der Anbau von Nutzhanf kann

e als Hauptfrucht und der Flachenkennzeichnung mit dem NC 701 (Hanf) oder NC 866
(Pflanzenmischung mit Hanf) oder

e als Zwischenfrucht mit der Ausflllung des Formularteils ,Mitteilung zum Anbau von Hanf
als Zwischenfrucht” im Formular ,Anlage zusdtzliche Fldchenangaben” im Antragsprogramm

fur die Direktzahlungen beantragt werden.

Regelungen zur Antragstellung
Zur Antragstellung ist zu beachten, dass

e der Anbau nur den Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne des § 1 Abs. 4 des Geset-
zes Uber die Alterssicherung der Landwirte (ALG) erlaubt ist:

o inder Regel erflillt, wenn der Landwirt oder die Landwirtin bei einer landwirtschaft-
lichen Alterskasse versichert ist oder

o eine Anbauerlaubnis beim Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte
(Bundesopiumstelle) beantragt wurde.

e die Flachen im Antragsprogramm mit dem NC 701 oder NC 866 codiert werden (Anbau als
Hauptfrucht) oder der Formularteil ,Mitteilung zum Anbau von Hanf als Zwischen-
frucht’ im Formular ,Anlage zusdtzliche Fldchenangaben” ausgefullt ist (Anbau als Zwischen-
frucht).
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e nur zertifiziertes Saatgut verwendet werden darf, welches am 15. Marz des Anbaujahres
im gemeinsamen Sortenkatalog fur landwirtschaftliche Pflanzenarten aufgefuhrt ist (siehe
Sortenliste auf der Internetseite der BLE). Der Anbau von nichtim Sortenkatalog aufgefuhr-
ten Sorten ist verboten.

o alle Etiketten des zertifizierten Saatguts bei der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde mit
dem Agrarforderantrag einzureichen sind. Sofern keine Direktzahlungen beantragt wer-
den, sind die Etiketten bis zum 1. Juli bei der BLE einzureichen.

e die ,Anzeige des Anbaus von Nutzhanf" bei der BLE bis zum 1. Juli einzureichen ist (und
ggf. auch die Nachlieferung der Original-Saatgutetiketten bis zum 1. September, sofern die
Aussaat erst nach dem 1. Juli erfolgt).

Regelungen zur Ernte
Zur Ernte der Flachen ist zu beachten, dass mit der Abernte des Hanfs erst begonnen werden darf,
wenn ein entsprechendes Freigabeschreiben der BLE vorliegt oder eine Kontrolle (Probeentnahme)

tatsachlich durchgefthrt wurde.
Die Abgabe einer Bluhmeldung ist nur noch nach einer Aufforderung notwendig.

Sonstige Hinweise
Sofern keine Direktzahlungen (Einkommensgrundstitzung) in Anspruch genommen werden, mus-
sen samtliche Saatgutetiketten mit der Anbauanzeige bei der BLE eingereicht werden.

Beim Anbau als Zwischenfrucht, welche nach dem 30. Juni des Anbaujahres erfolgt, sind die Origi-
naletiketten bis zum 1. September des Anbaujahres bei der BLE einzureichen.

Beim NC 866 (Pflanzenmischung mit Hanf) darf nur zertifiziertes Saatgut verwendet werden, wel-
ches lediglich eine zulassige Sorte Nutzhanf je Mischung enthalt.

2.2.5 Bluh-und Bejagungsschneisen

Auf einigen Ackerflachen besteht die Moglichkeit, Blih- und/oder Bejagungsschneisen anzulegen
(siehe die Bindung ,,BJS" bei verschiedenen Nutzcodes in der Spalte E der Nutzcodeliste zum Agrar-
forderantrag 2026). Die Flache muss mit der Bindung ,BJS" gekennzeichnet werden. Zu beachten
ist, dass die Schneise:

e zur Hauptkultur zahlt (beim GLOZ-Standard 7 zur jeweiligen Hauptkultur dazugerechnet
wird),

nur einen deutlich untergeordneten Anteil des Schlages einnimmt,

jahrlich abgeerntet oder gepflegt werden muss (Mindesttatigkeit),

keine exakte Festschreibung der Breite hat, aber 2 bis 3 Arbeitsbreiten als ortsiblich aner-
kannt werden,

am Aulienrand und/oder innerhalb eines Schlages liegen darf und

gezielt begrunt, der Selbstbegriinung Uberlassen oder auch (nach dem 15. Mai 2026) ge-
mulcht oder gemaht werden kann.
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2.2.6 Weitere Hinweise

Mit Giftpflanzen befallene Flachen

Um die Ausbreitung von Giftpflanzen auf landwirtschaftlichen Flachen einzuddmmen, ist es not-
wendig, geeignete Malinahmen zu ergreifen. Treten Giftpflanzen nur vereinzelt auf landwirtschaft-
lichen Flachen auf, so empfiehlt es sich, die Einzelpflanzen unter Verwendung von Schutzausris-
tung mit den Handen herauszuziehen.

Bei einem massenhaften Befall von Flachen mit Giftpflanzen bedarf es unter Umstanden einer
vorzeitigen Mahd des Aufwuchses und Abtransport des Mahguts oder einem gezielten Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln. Diese stehen haufig im Widerspruch zu den einzuhaltenden Vorgaben der
Konditionalitat, der Direktzahlungen oder von Agrarumwelt- und Klimamafinahmen und fihren im
Zweifel zum Verlust der Forderfahigkeit und zu Sanktionen. Um die Ausbreitung von Giftpflanzen
wirksam zu bekampfen, wurden Ausnahmeregelungen in folgenden Bereichen aus Grinden des
Pflanzenschutzes aufgenommen:

e der Konditionalitat,

e der Oko-Regelung 4,

e der Richtlinie zur Férderung von Agrarumwelt- und KlimamaRnahmen -inklusive des 6ko-
logischen Landbaus- zur Verbesserung der Biodiversitat und des Bodenschutzes auf land-
wirtschaftlich genutzten Flachen und

e der Richtlinie zur Férderung von Agrarumwelt- und KlimamalBnahmen zur Verbesserung
des Klimaschutzes und der Wasserqualitat auf landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Liegt ein massenhafter Befall von Giftpflanzen auf einer landwirtschaftlichen Flache vor und be-
steht die Notwendigkeit der Bekampfung dieser, ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung an
die fur die Genehmigung zustandige Behdrde (Pflanzenschutzdienst) unter Verwendung des auf
der Internetseite von ISIP Brandenburg (https://www.isip.de/brandenburg) bereitgestellten Formu-

lars zu Ubermitteln.

Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung ist nur dann erforderlich, wenn eine MaBhahme zur Ein-
dammung oder Bekampfung von Giftpflanzen einer Verpflichtung im Rahmen der Konditionalitat,
der Direktzahlungen oder von Agrarumwelt- und KlimamalRnahmen entgegensteht.

Eine Ausnahmegenehmigung wird nur dann erteilt, wenn eine Bekampfung aus Sicht des Pflan-
zenschutzes als erforderlich erachtet wird und die zustandige untere Naturschutzbehérde der be-
absichtigten MaBnahme zustimmt. Um die schnellstmogliche Bearbeitung lhres Anliegens zu ge-
wahrleisten, empfiehlt es sich, die zustandige untere Naturschutzbehdrde bereits im Vorfeld um
schriftliche Zustimmung zu bitten und diese mit dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung einzu-
reichen.

Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass auf Fldchen der Oko-Regelung 1a eine vorzeitige Mahd oder ein geziel-
ter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nicht zuléssig ist. Diese
fiithrt zum Verlust der Férderfdhigkeit im Rahmen der Oko-Regelung 1a.

Lerchenfenster
Im Rahmen der Antragstellung mussen Lerchenfenster auf Ackerflachen grundsatzlich nicht ein-
gezeichnet und nicht gesondert ausgewiesen werden. Es wird jedoch empfohlen, die Anlage von
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Lerchenfenstern bei der oOrtlich zustandigen Landwirtschaftsbehdrde anzuzeigen (Feldblocknum-
mer, Gesamtparzellen- und Teilflaichennummer(n), Nutzcode der Flache, Grél3e und Anzahl der
Lerchenfenster sowie gegebenenfalls Fotos).

Eine Anlage von Lerchenfenstern auf Griinland bedarf einer jahrlichen Genehmigung zur Um-
wandlung oder zum Pfliigen von Dauergrinland. Gleichzeitig ist jedes Lerchenfenster im Antrags-
verfahren exakt einzuzeichnen und kenntlich zu machen. Das bedeutet, das Lerchenfenster muss
hinsichtlich der Lage und GroRe so im Antrag angegeben werden, wie sich die Situation in der Re-
alitat tatsachlich darstellt.

Maislabyrinthe
Maislabyrinthe sind im Antrag so einzuzeichnen, dass der Antrag die Realitat widerspiegelt. Nur

die mit Maispflanzen besetzte Flache ist forderfahig. Die Wege des Labyrinthes sind aus der Bean-
tragung herauszunehmen.

2.3 Flachenmonitoring und Kontrollen

In Deutschland, und somit auch in Brandenburg und Berlin, wurde ein satellitengestitztes Flachen-
Uberwachungssystem eingefihrt. Das Flacheniberwachungssystem dient der Leistungsberichter-
stattung und der Kontrolle.

Es werden alle gemeldeten landwirtschaftlichen Flachen bezlglich der landwirtschaftlichen Kultur,
der landwirtschaftlichen Tatigkeit und der Mindesttatigkeit geprift (sofern keine landwirtschaftli-
che Erzeugung erfolgt). Zusatzlich erfolgt eine Prifung weiterer nicht forderfahiger Elemente, nicht
forderfahiger Landnutzung und der Anderung der Hauptbodennutzung.

Sie werden Uber die Ergebnisse des FlachentUberwachungssystems im Antragsprogramm Webcli-
ent hingewiesen. Sofern Abweichungen zu lhren Antragsangaben festgestellt werden, kdnnen Sie
reagieren, indem Sie die Antragsparzellen korrigieren, beispielsweise durch Anderung des Nutz-
codes oder Anpassung der Parzellengeometrie (siehe auch Abschnitt 2.1.8 Antragsanderungen
und Rucknahmen).

Zur Uberprifung von Férdervoraussetzungen kénnen in bestimmten Féllen Fotos (georeferenziert)
von lhnen angefordert werden. Dafiir steht lhnen eine App zur Verflgung (profil - Berlin / Branden-
burg von data experts). Die App ist sowohl fir Android als auch iOS (Apple) Gerate verfugbar. In-
formationen zum Bezug der profil App sowie eine Kurzanleitung zur Verwendung der profil App
und dem Erstellen von georeferenzierten Fotos stehen Ihnen auf der MLEUV-Homepage im Down-
loadbereich zur Verfliigung:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/land-und-ernaehrungswirtschaft/agrarpolitik/neue-gap-
foerderperiode-ab-2023/direktzahlungen/#

Genauere Details zur Nachweiserstellung mit der profil - Berlin / Brandenburg App erhalten Sie zu-
satzlich zu Beginn der Kontrollsaison des Zentralen technischen Priifdienstes. Diese Informationen
werden Ihnen Uber das Antragstellerpostfach bereitgestellt.

Sofern Sie zur Einreichung von georeferenzierten Fotos aufgefordert werden, ist ausschlieR3-
lich die ,,profil - Berlin / Brandenburg App" des Landes Brandenburg zu verwenden!
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Werden die Fotos nicht von Ihnen in der vorgegebenen Frist eingereicht, wird die zu prifende For-
dervoraussetzung als nicht erfullt betrachtet. Es kann sinnvoll sein, bestimmte Aktivitaten praven-
tiv, also ohne Anforderung, mit einem Foto in der profil - Berlin / Brandenburg App zu dokumentie-
ren. Diese kdnnen dann zu einem spateren Zeitpunkt fur eine konkrete Anforderung (beispiels-
weise Nachweis der Mindesttatigkeit auf Brachen) eingereicht werden. Darunter kdnnen Aktivita-
ten fallen, die vor der Antragstellung durchgefihrt werden, zum Beispiel die Pflege einer Brache
im Frihjahr.

Ab 2026 ist die Nachweisfithrung der Kennarten der Oko-Regelung 5 ausschlieRlich iiber die
profil - Berlin / Brandenburg App zuléssig. Fur jede Flache, die fur diese Oko-Regelung beantragt
wird, sind die Kennarten mittels georeferenzierter Fotos nachzuweisen. Die Fotos mussen Uber die
App eingereicht werden. Die entsprechenden Fotoanfragen erhalten Sie zeitnah nach der Antrag-
stellung. Weitere Informationen zum Nachweisverfahren finden Sie unter: https://mleuv.branden-

burg.de/mleuv/de/land-und-ernaehrungswirtschaft/agrarpolitik/neue-gap-foerderperiode-ab-
2023/direktzahlungen/oeko-regelungen/oeko-regelung-5/

Das Flachenuberwachungssystem wird erganzt durch Kontrollen vor Ort oder ,Schnelle Feldbe-
gehungen” (SFB). Bei rein flachenbezogenen Prifungen kénnen diese auch ohne lhre Beteili-
gung stattfinden.

Sie sind verpflichtet, im Rahmen der Kontrollen mitzuwirken und angeforderte Belege vorzulegen.
Falls die notwendige Dokumentation zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht vollstandig ist, muss
sie, innerhalb einer vom Zentralen technischen Prifdienst festgelegten Frist, nachgereicht werden.
Kommen Sie diesen Mitwirkungspflichten nicht nach, werden die zu prifende Férdervorausset-
zungen als nicht erfullt betrachtet.

Sie werden im Antragsprogramm, spatestens jedoch mit dem Bescheid, Uber die Ergebnisse der
Kontrollen informiert.

Fur die gekoppelten Einkommensstttzungen fur Mutterkthe, Mutterschafe und Mutterziegen wer-
den Kontrollen vor Ort durchgefuhrt. Bei diesen wird die Forderfahigkeit der beantragten Tiere
und die Einhaltung der sonstigen Fordervoraussetzungen gepruft. Im Rahmen Ihrer Mitwirkungs-
pflicht mUssen Sie durch aktives Mitwirken die Durchfiihrung der Kontrolle gewahrleisten, insbe-
sondere im Umgang mit den Tieren. Eine Gefahrdung der Kontrolleure und Kontrolleurinnen beim
Ablesen der Identifikationsmittel (beispielsweise Ohrmarken) ist zu vermeiden und eine Unter-
scheidung der bereits kontrollierten Tiere muss ermdglicht werden.

2.4 Mitwirkungspflichten

Im Rahmen der GAP-Vorschriften sind alle antragstellenden Personen zur aktiven Mitwirkung
verpflichtet. Neben dem Vorhalten der vorgeschriebenen Nachweise fur Kontrollen sind Sie ver-
pflichtet, jede Verdnderung, die dazu fuhrt, dass die tatsachlichen oder rechtlichen Verhaltnisse
nicht mehr mit lhren Angaben oder Erklarungen im Antrag Ubereinstimmen, der zustandigen Land-
wirtschaftsbehdérde unverziglich zu melden. AulRerdem sind die antragstellenden Personen ver-
pflichtet, im Rahmen der Kontrollen vor Ort mitzuwirken.

Insbesondere haben Sie den zustandigen Behdérden:
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e das Betreten der Geschafts-, Betriebs- und Lagerraume sowie der Betriebsflachen wah-
rend der Geschafts- und Betriebszeiten zu gestatten,

e aufVerlangen die in Betracht kommenden Blicher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftsticke,
Datentrager, Karten und sonstigen Unterlagen zur Einsicht bereitzustellen,

e Auskunft zu erteilen,

e Proben zur Verflgung zu stellen,

o die erforderliche Unterstltzung, insbesondere bei der technischen Einbindung der antrag-
stellenden Person, bei der Erstellung georeferenzierter Fotos mit den von der zustandigen
Behorde vorgegebenen Verfahren (profil - Berlin / Brandenburg App) zu gewahren,

e Ereignisse von héherer Gewalt oder aulBergewdhnlicher Umstande anzuzeigen, sofern Sie
hierzu in der Lage sind,

e die Mitwirkung bei Dauergriinlandsachverhalten sicherzustellen (beispielsweise die Anzei-
gepflicht bei der Erneuerung von umweltsensiblem Dauergrinland, der Antrag fur die
Rickumwandlung von Dauergrinland oder die Einreichung einer Pfluganzeige) und

e durch aktive Mitwirkung seitens der antragstellenden Person oder einer von ihr beauftrag-
ten Person die erforderliche Unterstitzung bei Vor-Ort-Kontrollen im Zusammenhang mit
Tierhaltungen, speziell im Umgang mit den beantragten Tieren, zu gewahrleisten. Dabei ist
besonders das Ablesen von Identifizierungsmitteln so zu gestalten, dass eine Gefahrdung
des Kontrollpersonals vermieden und die Unterscheidung bereits kontrollierter Tiere er-
maoglicht wird.

Hinweis: Ein Antrag auf die jeweilige Férderung wird abgelehnt, wenn die Durchfiihrung einer Kontrolle
vor Ort durch die antragstellende Person, die vertretungsberechtigten Personen oder Organe, die Arbeit-
nehmerinnen beziehungsweise Arbeitnehmer oder sonstige im Betrieb mitarbeitende Personen verhin-
dert wird. Dies gilt nicht im Falle hoherer Gewalt oder aufSergewdhnlicher Umsténde.

2,5 Anzeige von héherer Gewalt oder auRBergewéhnlicher Um-
stande

Falle hdherer Gewalt oder auRBergewohnlicher Umstande sind der zustandigen Landwirtschaftsbe-
hérde innerhalb von 15 Werktagen ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betriebsinhaber oder die Be-
triebsinhaberin hierzu in der Lage ist, mitzuteilen und nachzuweisen. Als hhere Gewalt oder au-
Rergewohnliche Umstande werden von der zustandigen Landwirtschaftsbehorde unter anderem
anerkannt:

e eineschwere Naturkatastrophe oder ein schweres Wetterereignis, die bzw. das den Betrieb
erheblich in Mitleidenschaft zieht,

e die unfallbedingte Zerstdrung von Stallgebauden des Betriebes,

e eine Tierseuche, der Ausbruch einer Pflanzenkrankheit oder das Auftreten eines Pflanzen-
schadlings, die bzw. der den gesamten Tier- bzw. Pflanzenbestand des Beglinstigten oder
einen Teil davon betrifft,

o die Enteignung des gesamten Betriebes oder eines wesentlichen Teils davon, soweit diese
Enteignung am Tag der Einreichung des Antrags nicht vorherzusehen war,

e der Tod des Antragstellenden,

e langer andauernde Berufsunfahigkeit des Antragstellenden.
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2.6 Inanspruchnahme einer geforderten Beratung

Durch die Forderung von Beratungsdienstleistungen werden landwirtschaftliche sowie gartenbau-
liche Unternehmen in den Landern Brandenburg und Berlin bei Fragen zum Umwelt-, Natur-,
Klima- und Tierschutz unterstutzt. Weiterhin ermdglicht die Férderrichtlinie die Inanspruchnahme
von soziodkonomischen Beratungsdienstleistungen sowie die Inanspruchnahme von bezuschuss-
ten Beratungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit. Die Richtlinie sowie weitere Erlaute-
rungen finden Sie unter:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-von-be-

ratungsdienstleistungen/

3 Hinweise zu den GLOZ-Standards

Ausfihrliche Erlduterungen zu den GLOZ-Standards kénnen der Informationsbroschiire iiber
die einzuhaltenden Verpflichtungen der Konditionalitat sowie in der Broschiire des Bundes-
ministeriums fiir Ernahrung und Landwirtschaft (BMEL) zur Umsetzung der Agrarreform
2023 in Deutschland entnommen werden.

Weitere Erlauterungen sowie eine Zusammenstellung mit haufig gestellten Fragen und Antworten
finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums flr Land- und Ernahrungswirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz (MLEUV):

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/land-und-ernaehrungswirtschaft/agrarpolitik/neue-gap-
foerderperiode-ab-2023/konditionalitaet/

Eine kompakte Darstellung der Vorgaben fur die GLOZ-Standards finden Sie im Anhang A.
3.1 GLOZ-Standard 1: Erhaltung von Dauergriinland

Gemal den Regelungen zur Konditionalitat darf Dauergrinland grundsatzlich nur mit einer Ge-
nehmigung und unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise einer Neuansaatverpflichtung, in
eine andere landwirtschaftliche Nutzung (Ackerland/Dauerkultur) umgewandelt werden. Die Ge-
nehmigungspflicht umfasst alle landwirtschaftlichen Betriebe, die im aktuellen Jahr fur die umzu-
wandelnde Flache Direktzahlungen entsprechend gestelltem Agrarférderantrag erhalten und den
Verpflichtungen zur Konditionalitat unterliegen einschliel3lich Betriebe des 6kologischen Land-
baus. Der Antrag auf Umwandlung oder Umpfligen von Dauergrinland ist schriftlich beim LELF,
Referat L2, zu stellen. Weitere Information zum Genehmigungsverfahren sowie die entsprechen-
den Formulare finden Sie unter:

https://www.isip.de/brandenburg/umweltanforderungen/dauergruenland

Flachen, die infolge einer Genehmigung zur Umwandlung oder zum Umpfligen von Dauergrin-
land neu als Dauergrinland angelegt worden sind (Ersatzflachen) oder rickumgewandelt wurden
(rickumgewandeltes Dauergrinland), sind ab dem Tag der Neuanlage funf Jahre lang (Verpflich-
tungsjahre) als Dauergrtnland zu nutzen. Abweichend davon dirfen bei Ersatzflachen fir die Be-
rechnung der fUnf Jahre auch solche Jahre angerechnet werden, die eine Ackerflache bereits un-
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unterbrochen zum Anbau von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen genutzt wurde. Ersatzfla-
chen und rickumgewandelte Dauergriunlandflachen dirfen zudem in den 5 Verpflichtungsjahren
nicht umgewandelt werden. Ersatzflachen sind in diesem Zeitraum mit dem NC 444 im Agrarfor-
derantrag zu beantragen. Soweit die Ersatzflache nicht zu dem Betrieb gehort, welcher den Antrag
auf Genehmigung zur Umwandlung von Dauergrinland gestellt hat,

e muss sie zum Zeitpunkt der auf die Genehmigung folgenden Antragstellung auf Agrarfor-
derung dem Betrieb eines Beglnstigten gehdren, der in Bezug auf diese Flache der Kondi-
tionalitat unterliegt und

e sie darf nicht durch einen anderen Betrieb bereitgestellt werden, der zum Zeitpunkt der
auf die Genehmigung folgenden Antragstellung auf Agrarférderung
a) als 6kologisch wirtschaftender Betrieb zertifiziert ist oder
b) maximal 10 Hektar landwirtschaftliche Flache aufweist.

Auch bei der Ubernahme einer Ersatzflache oder einer rickumgewandelten Dauergrinlandflache
durch einen anderen Beglnstigten wahrend des Zeitraums von funf Jahren bleiben die Verpflich-
tungen nach Satz 1, 3 und 4 dieses Absatzes bestehen. Ob und seit wann die Verpflichtung zur
Nutzung als Dauergrinland flr eine Flache besteht, kann mit Hilfe der Kulisse , Verpflichtungs-Dau-
ergriinland (GLOZ 1) im Antragsprogramm Webclient nachverfolgt werden. Nach Ablauf der funf
Verpflichtungsjahre kdnnen Ersatzflachen (unabhangig von dem Entstehungszeitpunkt) nur mit
Genehmigung umgewandelt werden.

Dauergrinland, welches ab dem 1. Januar 2021 neu entstanden ist, darf vorbehaltlich anderer
rechtlicher Regelungen ohne Genehmigung umgewandelt werden. Zu Informationszwecken kann
die Kulisse ,Ab 2021 entstandenes Dauergriinland” im Antragsprogramm genutzt werden. Die Aus-
nahmeregelung gilt jedoch nicht fir ab 2021 entstandene Dauergrinlandflachen, die als Ersatzfla-
chen angelegt wurden, rickumgewandelt wurden und/oder in der Kulisse , Feuchtgebiete und Moore
(GLOZ 2, FP 3130; FP 3140 ab EAJ 2024)" liegen.

Die Umwandlung dieser Dauergrunlandflachen ist durch die Angabe eines Ackerland- oder Dauer-
kulturnutzcodes durch die antragstellende Person mit dem nachsten Agrarférderantrag anzuzei-
gen.

Hinweis: Futter- und Vertrittstellen (zeitweise oder dauerhafte Beeintréchtigungen):

Im Rahmen der Freilandhaltung von Tieren auf Dauergriinlandflachen kann es auf bestimmten
Teilflachen einer Gesamtparzelle zu der zeitweisen Beeintrachtigung oder Zerstérung der Gras-
narbe kommen. Die Ursache liegt in der Regel darin, dass sich zu viele Tiere auf zu engem Raum
befinden. Dies ist zum Beispiel haufig an Futter- und Trankplatzen oder Schattenplatzen der Fall.
Begunstigt wird die Beeintrachtigung bzw. Zerstérung der Grasnarbe insbesondere durch hohe
Feuchtigkeit oder Trockenheit.

Die zeitweise beeintrachtigten bzw. zerstorten Teilbereiche der Dauergrinlandflache mit wenig
oder keinem Aufwuchs sind Teil der normalen landwirtschaftlichen Nutzung der Dauergrinland-
flache und werden grundsatzlich als forderfahige Flache anerkannt. Die Flachen sind einheitlich
mit einem Dauergrinlandnutzcode (beispielsweise NC 451 Wiesen) zu beantragen.

Sofern die Grasnarbe ganzjahrig oder dauerhaft nicht mehr vorhanden sein sollte, handelt es sich
nicht mehr um eine forderfahige Dauergriinlandflache. Ist die Beeintrachtigung auf ein oder zwei
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Jahre begrenzt, dann kann der Flachenbereich oder die gesamte Flache mit dem Dauergrinland-
nutzcode und keiner Aktivierung fur die Einkommensgrundstttzung oder mit dem NC 990 ,Alle
anderen Flachen (keine LF)" beantragt werden. Klar abgegrenzte Auslaufflachen direkt an Stallge-
bauden, Paddocks, Gehege fiir Pferde, Schafe, Rinder oder Ahnliches sind keine férderfahigen Fla-
chen.

3.2 GLOZ-Standard 2: Mindestschutz von Feuchtgebieten und
Mooren

Narbenerneuerung
Eine Erneuerung der Grunlandnarbe auf einer Dauergrinlandflache, die innerhalb der Kulisse

~Feuchtgebiete und Moore" liegt, ist nur mit Genehmigung zuldssig. Der Antrag auf Genehmigung
zur Erneuerung der Dauergrinlandnarbe ist schriftlich beim LELF, Referat L2, zu stellen. Weitere
Information zum Genehmigungsverfahren sowie die entsprechenden Formulare finden Sie unter:

https://www.isip.de/brandenburg/umweltanforderungen/dauergruenland

Entwdsserungsmallnahmen
Die Kulisse ,Feuchtgebiete und Moore (GLOZ 2, FP 3130; FP 3140 ab EAJ 2024)” bildet alle organischen
Boden mit einer zusammenhangenden FlachengréRe ab 0,5 Hektar ab. Die Errichtung von neuen

oder die Instandsetzung von bestehenden Entwasserungsanlagen ist auf Flachen, die innerhalb
dieser Kulisse liegen, grundsatzlich nicht zulassig. Ausnahmen kdénnen im Einvernehmen mit der
zustandigen Naturschutzbehdérde und der zustandigen Wasserbehorde genehmigt werden. Im Fall
einer Kontrolle ist diese Genehmigung der zur Kontrolle befugten Person vorzulegen.

Anbau von Paludikulturen

Innerhalb der Kulisse , Feuchtgebiete und Moore (GLOZ 2, FP 3130; FP 3140 ab EAJ 2024)" ist eine Nass-
bewirtschaftung im Sinne einer Paludikultur zulassig, soweit die jeweilige Flache fur Direktzahlun-
gen forderfahig ist. Eine Flache, die zum Anbau von Paludikulturen genutzt wird, ist nur dann far
Direktzahlungen forderfahig, wenn diese Uber eine spezielle Férdermalinahme (beispielsweise
AUKM) zur Férderung des Anbaus von Paludikulturen geférdert wird. Hinweise zur Codierung im
Agrarférderantrag von Flachen mit Paludikulturen kénnen dem Abschnitt 5.6.3 Forderprogramm

3130 ,MoorbodenschutzmalRnahmen” entnommen werden.

3.3 GLOZ-Standard 3: Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern

Das Abbrennen von Stoppelfeldern ist verboten.

3.4 GLOZ-Standard 4: Schaffung von Pufferstreifen entlang von
Gewassern

Die Bdschungsoberkante wird im Antragsprogramm der Lander Brandenburg und Berlin unter
dem Namen Gewasserbemessungsgrenze (GBG) ausgewiesen. Bei Gewdssern ohne ausgepragte
Bdschungsoberkante gilt der Abstand ab der Mittelwasserstandslinie.

Im Rahmen der Agrarantragstellung ist Folgendes zu beachten:
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e Der Pufferstreifen ist im Rahmen der Antragstellung nicht zu digitalisieren (keine Einzeich-
nung). Dieser ist lediglich im Rahmen der Flachenbewirtschaftung bei der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln, Dingemitteln und Biozidprodukten zu bertcksichtigen.

e Die Abstandsregelungen des GLOZ-Standard 4 sind auch an Gewaéssern einzuhalten, die
zeitweise kein Wasser fuhren oder die im ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographi-
sches Informationssystem) nicht als Gewasser referenziert sind, aber innerhalb einer land-
wirtschaftlichen Parzelle liegen oder daran angrenzen.

¢ Die Ausbringung von gebeiztem Saatgut in einem Abstand von 3 Metern ab der Béschungs-
oberkannte oder der Mittelwasserstandslinie ist zulassig.

e Die Abstandsregelungen gemal Dungeverordnung, Wasserhaushaltsgesetz und Pflanzen-
schutzanwendungsverordnung sind ebenfalls zu bertcksichtigen.

Empfehlung: An Gewassern gelten fur landwirtschaftliche Flachen unterschiedliche Bewirtschaf-
tungsauflagen fur diese Gewasserrandstreifen:

e durch die Konditionalitat (GLOZ-Standard 4): Der Einsatz von Pflanzschutzmitteln, Biozid-
Produkten und Dungemitteln ist innerhalb eines Abstands von 3 Metern zur Béschungs-
oberkante verboten.

e durch das Fachrecht (Dungeverordnung, Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung und
Wasserhaushaltsgesetz): in Abhangigkeit der Hangneigung kénnen innerhalb eines Ab-
stands von bis zu 30 Metern zur Boschungsoberkante unterschiedliche Bewirtschaftungs-,
Dunge- und Pflanzenschutzeinschrankungen sowie Begrinungspflichten gelten.

Gleichzeitig ist auf nichtproduktiven Flachen der Oko-Regelung 1a der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln und DUngemitteln verboten. Durch das gezielte Anlegen von nichtproduktiven Flachen an
Gewdsserrandern kénnen gleichzeitig die unterschiedlichen Vorgaben des GLOZ-Standards 4 so-
wie des Fachrechts eingehalten werden. Insbesondere bei mittleren und starkeren Hangneigungen
ist die Anlage von nichtproduktiven Flachen an Gewasserrandern empfehlenswert.

3.5 GLOZ-Standard 5: Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Ero-
sion

Fir die Lander Brandenburg und Berlin wurden alle referenzierten landwirtschaftlichen Flachen
nach dem Grad ihrer Erosionsgefahrdung durch Wind und Wasser eingestuft. Sie kbnnen aus den
Kulissen ,Wassererosion (GLOZ 5)” und ,Winderosion (GLOZ 5)" entnehmen, ob eine Flache als erosi-
onsgefahrdet gilt. Fir die als erosionsgefahrdet eingestuften Flachen gelten Bewirtschaftungsan-
forderungen (8 16 Absatz 2 bis 4 GAPKondV).

Abweichend von § 16 Absatz 2 bis 4 der GAPKondV ist das Pfligen einer Ackerflache, die der Ero-
sionsgefahrdungsklasse KWasser1, KWasser2 oder KWind zugeordnet ist, zulassig, wenn

1. unmittelbar nach der Ernte der Hauptkultur im Vorjahr eine Bodenbedeckung sicherge-
stellt wird durch:

a. Untersaaten,

b. Zwischenfrichte,

c. Stoppelbrache von Kérnerleguminosen oder Getreide (Mais ausgenommen),
d. auflaufendes Ausfallgetreide oder
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e. eine Begrinung, die nicht unter Nummer a bis d aufgefuhrt ist,

2. mindestens ein Erosionsschutzstreifen quer zur Bearbeitungsrichtung angelegt wird, wo-
bei jeder Erosionsschutzstreifen der Breite einer praxistiblichen Arbeitsbreite entsprechen
muss, oder

3. ein Abdecken der Flache mit einer Folie, einem Vlies, einem engmaschigen Netz oder einer
in der erosionsmindernden Wirkung gleichwertigen Abdeckung, die bis zum Reihenschluss
auf der Flache verbleibt.

Hinweis zu Nummer 1d: Eine flache, nichtwendende Bodenbearbeitung zur Anregung des Auflaufens
von Ausfallgetreide ist zuldssig.

Auf wassererosionsgefahrdeten Flachen der Kategorie Kwassert Und Kwasser2

Beim Anbau friher Sommerkulturen nach Anlage 5 der GAPKondV (Reihenkulturen ausgenom-
men) ist fir 6kologisch wirtschaftende Betriebe (Unternehmen im Oko-Kontrollverfahren) eine
raue Winterfurche zulassig. Die raue Winterfurche wird durch Pfligen im Spatherbst oder Winter
2025 hergestellt und muss ohne jede weitere Bearbeitung bis mindestens zum 15. Februar 2026
vorhanden sein.

Auf wassererosionsgefahrdeten Flachen der Kategorie Kwasser2

Beim Anbau von Sommerkulturen in Reihenkultur (Reihenabstand von 45 cm oder mehr) ist das
PflGigen fur okologisch wirtschaftende Betriebe nur dann unmittelbar vor der Einsaat zulassig,
wenn vorher eine Winterzwischenfrucht oder Untersaat angebaut wurde.

Abweichend von § 16 Absatz 2 bis 4 der GAPKondV ist das Pfligen einer Ackerflache, die der Ero-
sionsgefahrdungsklasse KWasser1, KWasser2 oder KWind zugeordnet ist, fir die Region Branden-
burg und Berlin zulassig, wenn

1. unmittelbar nach der Ernte der Hauptkultur im Vorjahr eine Bodenbedeckung wie folgt
sichergestellt wurde durch:
a. Untersaaten
b. Zwischenfrichte
c. Stoppelbrache von Kérnerleguminosen oder Getreide (Mais ausgenommen)
d. Auflaufendes Ausfallgetreide oder
e. Eine Begriinung, die nicht unter Buchstabe a bis d aufgefuhrt ist,

2. Mindestens ein Erosionsschutzstreifen quer zur Bearbeitungsrichtung angelegt wird, wo-
bei jeder Erosionsschutzstreifen der Breite einer praxistiblichen Arbeitsbreite entsprechen
muss, oder

3. ein Abdecken der Flache mit einer Folie, einem Vlies, einem engmaschigen Netz oder einer
in der erosionsmindernden Wirkung gleichwertigen Abdeckung, die bis zum Reihenschluss
auf der Flache verbleibt, erfolgt.
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3.6 GLOZ-Standard 6: Mindestanforderungen an die Bodenbede-
ckung in den sensibelsten Zeiten

Der GLOZ-Standard 6 beinhaltet Regelungsinhalte zu

1. den Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung in den sensibelsten Zeiten auf Acker-
land,

2. einer Mindestbodenbedeckung bei bestimmten Dauerkulturflachen (Rebflachen und Obst-
baumkulturen) und

3. den Mindestanforderungen bei nichtproduktiven Flachen auf Ackerland und Dauergrin-
land.

3.6.1 Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung in den sensibelsten
Zeiten auf Ackerland

Auf landwirtschaftlichen Flachen sind Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung in den sen-
sibelsten Zeiten zu erfullen.

Auf 80 % des Ackerlandes eines Betriebes muss bis zum 31. Dezember des Antragsjahres eine
Mindestbodenbedeckung gewahrleistet werden. Dabei kann die Mindestbodenbedeckung bei-
spielsweise durch den Anbau mehrjahriger Kulturen, den Anbau von Winterkulturen oder Zwi-
schenfrichten oder einer Stoppelbrache von Kérnerleguminosen, Getreide (einschliel3lich Mais)
oder durch Abdeckungen wie beispielsweise Folien oder Vliese erbracht werden. Weitere Formen
der Bodenbedeckung sind ebenfalls moglich (siehe auch Anhang A).

Die Mindestbodenbedeckung kann auch erfolgen:

1. AufAckerland, auf denen Damme fur die Bestellung im darauffolgenden Jahr angelegt wer-
den, in dem die Mindestbodenbedeckung auf den Flachen zwischen den Dammen durch
eine Begrinung einschliel3lich einer Selbstbegriinung innerhalb des Zeitraums vom 15. No-
vember bis zum 31. Dezember des Antragsjahres zugelassen wird.

2. Auf Ackerflachen, auf denen im nachsten Antragsjahr (Antragsjahr 2027) eine frihe Som-
merkultur nach Anlage 5 der GAPKondV angebaut wird, kann die Mindestbodenbede-
ckung von der Ernte der Hauptkultur bis zum 15. Oktober im Antragsjahre 2026 sicherge-
stellt werden. Als frihe Sommerkulturen gelten:

Sommergetreide (ohne Mais und Hirse), Leguminosen (ohne Soja), Sonnenblumen, Som-
merraps, Sommerriben, Kérnersenf, Kérnerhanf, Leindotter, Lein, Mohn, Heil-, Duft- und
Gewtrzpflanzen, Kuchenkrauter, Faserhanf, Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Kleegras,
Klee- oder Luzernegras-Gemisch, Ackergras, Gruinlandeinsaat, Kartoffeln, RiUben und Ge-
musekulturen.
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3. Auf schweren Ackerbdden nach Anlage 6 der GAPKondV oder auf Béden mit einem Ton-
gehalt von mindestens 17 % kann die Mindestbodenbedeckung innerhalb der Zeit, begin-
nend unmittelbar nach der Ernte bis zum 1. Oktober des Antragsjahres, sichergestellt wer-
den.

Schwere Boden

L

T, LT

sL, sL/S

T/SL, T/IS, T/SI, T/S, LT/IS, LT/SI, LT/S, L/SI
L/S

L/Mo, LMo, TMo, T/Mo

LT/Mo

3.6.2 Mindestbodenbedeckung bei bestimmten Dauerkulturflachen (Rebfla-
chen und Obstbaumkulturen)

Auf bestimmten Dauerkulturflachen ist eine Mindestbodenbedeckung sicherzustellen. So ist
vom 15. November bis zum 31. Dezember des Antragsjahres auch auf Rebflachen oder auf Fla-
chen, die fur den Anbau von Obstbaumkulturen genutzt werden, eine Selbstbegriinung zwischen
den Reihen zuzulassen, sofern nicht bereits eine Begriinung durch eine Aussaat besteht.

3.6.3 Mindestanforderungen bei nichtproduktiven Flachen auf Ackerland
und Dauergrunland

Auf landwirtschaftlichen Flachen, die wahrend des gesamten Kalenderjahres nicht fur die landwirt-
schaftliche Erzeugung genutzt werden, gelten verschiedene Anforderungen, die zu beachten sind.

Soll eine nichtproduktive Fliche auf Ackerland dariiber hinaus fir die Oko-Regelung 1a bean-
tragt werden, unterscheiden sich diese Anforderungen im Detail:

Erlauterungen und Hinweise | Agrarférderantrag 2026 | 46



Regelung normale Brache (NC 591) Brache nach Okoreglung 1a

Mindestparzellengrofie 0,1 Hektar

ganzjahrig keine landwirtschaftli- 9
che Erzeugung

Selbstbegrunung oder Q
aktive Begrinung durch eine

Saatgutmischung aus mindestens 5
krautartigen, zweikeimblattrigen
Pflanzenarten

Saatgutmischung bis zum 31.
Marz des Antragsjahres

Stilllegungszeitraum

&

(kein Mahen oder Zerkleinern
des Aufwuchses, keine Bodenbe-
arbeitung)

1. April bis zum 15. August

Mindesttatigkeit bis 15. Novem-
ber des Jahres

Durchfihrung der Mindesttatig-
keit alle 2 Jahre

Pausierung der Dauergrinland- Q
werdung

@

Einsatz von DUngemittel

Einsatz von Pflanzenschutzmittel

Vorbereitung einer Folgekultur Q @

(einschl. Bodenbearbeitung,
Ab dem 16. August Ab dem
1. September*

00 |00

Dungung & Pflanzenschutzmit-
tel)

Beweidung mit @ Q

Schafen und Ziegen
Ab dem 16. August Ab dem
1. September

* bei Winterraps und Wintergerste ist die Vorbereitung einer Folgekultur ab 15. August zuldssig

Bei nichtproduktiven Fldchen auf Dauergriinland darf im Zeitraum vom 1. April bis zum 15.
August (Stilllegungszeitraum/Feldvogelschutzzeitraum) keine Bodenbearbeitung stattfinden und
das Mahen oder Zerkleinern des Aufwuchses ist verboten.

Innerhalb des Stilllegungszeitraums darf der Aufwuchs von Streuobstwiesen gemaht oder zerklei-
nert werden.

Innerhalb des Feldvogelschutzzeitraumes dirfen auf Ackerland und Dauergrinland MaBnahmen
durchgefiihrt werden, die Bestandteil von Oko-Regelungen, Agrarumwelt- und KlimamaRnahmen
oder vergleichbaren freiwilligen MaRnahmen sind und der Erfillung dieser Verpflichtung dienen,
beispielsweise eine Bodenbearbeitung und Neueinsaat.
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3.7 GLOZ-Standard 7: Fruchtwechsel auf Ackerland

Fir den GLOZ-Standard 7 gelten folgende Vorgaben, welche eingehalten werden miissen:

1. Fruchtwechsel auf Flachen (flaichenbezogene Vorgabe): Auf jedem Ackerschlag muss
spatestens im dritten Jahr ein Wechsel der Hauptkultur stattfinden.

2. Fruchtwechsel auf Betriebsebene (betriebsbezogene Vorgabe): Auf mindestens 33 %
des Ackerlandes eines Betriebes muss ein Fruchtwechsel erfolgen.

Die Hauptkultur auf einer landwirtschaftlichen Flache ist die Kultur, welche sich im Zeitraum vom
1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am langsten auf der Flache befindet (siehe Abschnitt 2.2.1

Hauptkultur).

Hinweis: Ab dem Antragsjahr 2026 zéhlen alle Mischkulturen mit Mais, wegen der iiblichen Dominanz
von Mais, fiir den GLOZ-Standard 7 zu der Hauptfruchtart Mais. Fiir die Oko-Regelung 2 galt dies bereits
ab dem Antragsjahr 2025.

In der Nutzcodeliste zum Agrarférderantrag 2026 gibt es zu den einzelnen Kulturen Hinweise in
Bezug auf den GLOZ-Standard 7 in den Spalten M, N und O:

e Spalte M: Alle Kulturen sind mit einem ,X“ markiert, bei denen ein Fruchtwechsel durch den
Anbau einer Zwischenfrucht oder Untersaat erfolgen kann.

e Spalte N: Bestimmte Kulturen sind von der Verpflichtung des Fruchtwechsels ausgenom-
men. An den Kulturen ist dies markiert, beispielsweise mit der Abktrzung ,AB" flr Acker-
brachen oder brachliegendes Ackerland. Roggen und Tabak sind mit einem ,X" markiert
oder fUr Mais zur Herstellung von anerkanntem Saatgut ist am NC 171 (Mais) die Auswahl
der Bindung ,Saatgut” moglich. Des Weiteren sind alle feinkdrnigen Leguminosen mit der
AbkuUrzung ,f.Leg" gekennzeichnet. Mit der Abklrzung ,BV" ist der beetweise Anbau von
Gemusekulturen (NC 610), Kichenkrautern, Heil-, Gewirz- (NC 650) oder Zierpflanzen (NC
720) sowie der Anbau auf Ackerflachen als Versuchsflachen mit mehreren férderfahigen
Kulturarten (NC 914) gekennzeichnet.

e Spalte O: Kulturen, die sowohl einjahrig als auch mehrjahrig angebaut werden kénnen, sind
mit ,mehrjahrig*” markiert. Eine separate Kennzeichnung der Flachen ist nicht notwendig.
Bei einem einjahrigen Anbau liegt im Antragsjahr ein Wechsel der Hauptkultur gegentber
dem Vorjahr vor (relevant fir die einzelflachenbezogene Vorgabe). Bei der gesamtbetrieb-
lichen Vorgabe zahlt die Flache zu den mindestens 33 % herein. Bei einem mehrjahrigen
Anbau, also bei einem mindestens zweijahrigen Anbau, ist die Flache vom GLOZ-Standard
7 ausgenommen, da Flachen mit mehrjahrigen Kulturen vom GLOZ-Standard 7 ausgenom-
men sind (siehe Abschnitt 3.7.3).

3.7.1 Einzelflaichenbezogene Vorgabe (von 2026 bezogen auf 2025 und 2024)

Auf jedem Ackerschlag mussen in den Antragsjahren von 2024 bis 2026 mindestens zwei unter-
schiedliche Hauptkulturen angebaut werden beziehungsweise es darf in den 3 Antragsjahren nicht
nur eine Hauptkultur angebaut werden.

Die einzelflachenbezogene Uberjahrige Betrachtung wird im Antragsjahr 2026 riickwirkend gepruft.
Das bedeutet, dass im Antragsjahr 2026 auch die Beantragung in den Antragsjahren 2025 und
2024 fir jede einzelne Ackerflache rickwirkend betrachtet wird, auBer fur die vom Fruchtwechsel
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ausgenommenen Kulturen. Auf jeder Ackerflache eines Betriebes hat ein Fruchtwechsel spates-
tens im dritten Jahr zu erfolgen.

Beispiel: Auf einer Ackerfldche wurde in den Jahren 2024 und 2025 Mais angebaut. Vom Anbau
im Antragsjahr 2026 wird der Anbau der beiden Vorjahre betrachtet. Sofern im Jahr 2026
beispielsweise Weizen angebaut werden sollte, gilt die einzelflichenbezogene Vorgabe
des Fruchtwechsels auf dieser Ackerfldiche als erfiillt, da der Wechsel der Hauptkultur im
dritten Jahr stattgefunden hat: Mais (2024), Mais (2025), Weizen (2026). Sofern im Jahr
2026 wieder Mais angebaut werden sollte und damit drei aufeinanderfolgende Jahre
Mais angebaut wird, also Mais (2024), Mais (2025), Mais (2026), liegt ein Verstof3 gegen
die einzelflichenbezogene Vorgabe des Fruchtwechsels vor, da die Hauptkultur nicht
spdtestens im dritten Jahr gewechselt wurde. Dieser Verstofs wird im Rahmen der Kondli-
tionalitdt sanktioniert.

3.7.2 Gesamtbetriebliche Vorgabe (von 2026 bezogen auf 2025)

Auf mindestens 33 % des Ackerlandes eines Betriebes muss ein Fruchtwechsel erfolgen. Dieser
Fruchtwechsel kann erfolgen durch:

a. den Anbau einer anderen Hauptkultur als im Vorjahr oder
b. den Anbau einer Zwischenfrucht (beziehungsweise Untersaat) bei gleichbleibender Haupt-
kultur.

Sofern der Fruchtwechsel durch den Anbau einer Zwischenfrucht bei gleichbleibender Hauptkultur
in den Antragsjahren 2025 und 2026 erbracht wird (Variante b), muss die Zwischenfrucht nach
guter fachlicher Praxis kurz nach der Ernte im Jahr 2025 angebaut werden und bis mindestens zum
Ablauf des 31. Dezember 2025 auf der Flache vorhanden sein.

3.7.3 Vom Fruchtwechsel ausgenommene Fldachen

Die einzelflachenbezogene Vorgabe gilt auf allen Ackerflachen eines Betriebes, auRer fur die Fla-
chen, auf denen Kulturen angebaut werden, die vom Fruchtwechsel ausgenommen sind. Vom
Fruchtwechsel ausgenommen sind folgende Kulturen:

1. brachliegende Flachen,

2. mehrjahrige Kulturen,

3. Gras oder andere Grunfutterpflanzen (GoG), einschlieBlich des Anbaus zur Erzeugung von
Saatgut oder Rollrasen,

4. feinkdrnige Leguminosen bei der Aussaat in Reinsaat oder in Mischungen von Legumino-
sen, solange diese Leguminosen auf der Flache vorherrschen,

5. Mais zur Herstellung von anerkanntem Saatgut in Selbstfolge,
Tabak in Selbstfolge und

7. Roggen in Selbstfolge.

Diese Kulturen sind vom Fruchtwechsel des GLOZ-Standard 7 ausgenommen. Auf die einzelfla-
chenbezogene Vorgabe heilit das, dass eine dieser Kulturen auch drei oder mehr Jahre in Folge
auf einer Flache angebaut werden kann. Beispielsweise liegt kein Verstol3 gegen die einzelflachen-
bezogene Vorgabe vor, wenn eine mehrjahrige Kultur (zum Beispiel Luzerne) oder Roggen in den
Jahren von 2024 bis 2026 auf einer Flache angebaut wird.
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Bei der gesamtbetrieblichen Vorgabe werden die Kulturen im ersten Jahr des Anbaus auf einer
Flache bei den 33 % der gesamtbetrieblichen Vorgabe mitbertcksichtigt.

3.7.4 Vom Fruchtwechsel ausgenommene Betriebe
Die Verpflichtung zum Fruchtwechsel gilt nicht bei Betrieben mit

e einer GesamtgroRe von maximal 10 Hektar Ackerland,
e einer verbleibenden Gesamtgrolie von maximal 50 Hektar Ackerland, wenn davon mehr
als 75 % einzeln oder in Kombination
o fur die Erzeugung von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen genutzt werden
und/oder
o dem Anbau von Leguminosen dienen und/oder
o brachliegendes Land sind oder
e einer verbleibenden Gesamtgrofie von maximal 50 Hektar Ackerland, wenn insgesamt
mindestens 75 % der forderfahigen Flache des Betriebes einzeln oder in Kombination
o Dauergrinland sind und/oder
o flr die Erzeugung von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen genutzt werden.

Fir 6kologisch wirtschaftende Betriebe (Unternehmen im Oko-Kontrollverfahren) gilt die Voraus-
setzung des jahrlichen Fruchtwechsels als erfullt.

3.7.4.1 Der beetweise Anbau von Gemuse, Kiichenkrautern, Zierpflanzen
und wissenschaftlichen Versuchsflachen

Die Verpflichtung zum Fruchtwechsel gilt fir den beetweisen Anbau verschiedener Gemusekultu-
ren, Kiichenkrauter, Heil-, Gewlrz- oder Zierpflanzen sowie den Anbau auf Ackerflachen als Ver-
suchsflachen mit einer oder mehreren forderfahigen Kulturarten als erfiillt. Dies betrifft folgende
Kulturen, sodass eine Flache mehrere Jahre am Stlick mit diesen Nutzcodes codiert werden kann:

e NC610,beetweiser Anbau von Gemuse ab 5 Kulturen®”,

e NC650,beetweiser Anbau von Kiuchenkrautern/ Heil- und Gewdurzpflanzen ab 5 Kulturen®,
e NC 720 ,beetweiser Anbau von Zierpflanzen ab 5 Kulturen” und

e NC914 ,Versuchsflaichen mit mehreren beihilfefahigen Kulturarten®.

Bei Kulturen mit Gemuse, Kiuchenkrautern/ Heil- und Gewurzpflanzen sowie Zierpflanzen gilt
grundsatzlich die gleiche Herangehensweise:

e Flachen, welche die Mindestparzellengrof3e von 0,1 Hektar erreichen oder grof3er sind, sind
mit einer eigenen Gesamtparzelle und der angebauten Kultur anzugeben. Die NC 610, NC
650 und NC 720 sind nicht zu verwenden. Beispielsweise muss eine Flache mit Méhren von
0,1 Hektar oder groRBer mit dem NC 634 ,Mohren” codiert werden und die Flache mit den
Méhren wird in die Vorgaben zum GLOZ 7 miteinbezogen.

e Die NC610, NC 650 und NC 720 sind nur zu verwenden fur

o den beetweisen Anbau von Gemusekulturen, Kiichenkrauter/ Heil -und Gewurz-
pflanzen oder Zierpflanzen (unabhangig der Flachengré3e) oder

o die Zusammenlegung mehrerer kleiner Flachen dieser Kulturen (beispielsweise
mehrere Gemuseflachen), um die Mindestparzellengrof3e von 0,1 Hektar zu errei-
chen.
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Positivbeispiel 1 fiir den NC 610:
e Angebaut werden einzeln und nebeneinanderliegend 0,05 Hektar Méhren, 0,05 Hektar Feldsalat
und 0,05 Hektar Zwiebeln (= 0,15 Hektar gesamt).
e Der Anbau wird, um die MindestparzellengréfSe von 0,1 Hektar zu erreichen, mit einer Gesamt-
parzelle von 0,15 Hektar mit dem NC 610 ,beetweiser Anbau von Gemlise” erfasst.
e Die einzelnen Kulturen mussen nicht separat erfasst werden und im Antragsjahr gelten die Vor-
gaben des GLOZ 7 mit der Angabe des NC 610 als erfiillt.

Positivbeispiel 2 fiir den NC 610:
e Angebaut werden beetweise Gurken, Peperoni und Paprika auf insgesamt 1 Hektar.
e Der Anbau wird, da er beetweise erfolgt, mit einer Gesamtparzelle von 1 Hektar mit dem NC 610
~beetweiser Anbau von Gemlise” erfasst.
e Die einzelnen Kulturen mussen nicht separat erfasst werden und im Antragsjahr gelten die Vor-
gaben des GLOZ 7 mit der Angabe des NC 610 als erfiillt.

Negativbeispiel fiir den NC 610:

e Angebaut werden einzeln und nebeneinanderliegend 0,4 Hektar Zwiebeln und 0,4 Hektar Man-
gold (= 0,8 Hektar gesamt)

e Die 0,8 Hektar kénnen nicht mit einer einzigen Gesamtparzelle und dem NC 610 ,beetweiser
Anbau von Gemlise” erfasst werden, da kein beetweiser Anbau vorliegt und die jeweiligen Flé-
chen die MindestparzellengréfSe von 0,1 Hektar bereits erreichen.

e Die Fldche mit 0,4 Hektar Zwiebeln muss mit einer eigenen Gesamtparzelle und dem NC 633
erfasst werden, die Vorgaben des GLOZ 7 sind einzuhalten.

e Die Fliche mit 0,4 Hektar Mangold muss mit einer eigenen Gesamtparzelle und dem NC 639
erfasst werden, die Vorgaben des GLOZ 7 sind einzuhalten.

Die drei Beispiele fir den NC 610 gelten angepasst auch fiir die NC 650 (Kiichenkrauter/ Heil- und
Gewtirzpflanzen) und NC 720 (Zierpflanzen), da bei den NC 610, NC 650 und NC 720 grundsatzlich
die gleiche Herangehensweise gilt. Sofern es in der Nutzcodeliste nicht den passenden Nutzcode
fur Gemuse, Kichenkrauter/ Heil- und Gewurzpflanzen sowie Zierpflanzen geben sollte, wenden
Sie sich an lhre zustandige Landwirtschaftsbehdrde oder verwenden Sie den NC 999 , Ackerkultur
einer Gattung/ Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgefuhrt ist".

3.8 GLOZ-Standard 8: Beseitigungsverbot von Landschaftsele-
menten

Seit dem Antragsjahr 2025 beinhaltet der GLOZ-Standard 8 nur noch die Verpflichtung zum Schutz
von Landschaftselementen, welche nicht beseitigt werden durfen.

3.9 GLOZ-Standard 9: Umweltsensibles Dauergriinland

Im Rahmen der Konditionalitat wurde die Kulisse ,Umweltsensibles Dauergriinland (GLOZ 9)” neu
festgelegt und um die Dauergrtinlandflachen in Vogelschutzgebieten erweitert, welche am 1. Ja-
nuar 2015 Dauergrinland waren. Fir umweltsensibles Dauergrunland gilt grundsatzlich ein Um-
wandlungs- und Umbruchsverbot. Die Uberfihrung von umweltsensiblen Dauergrinland in eine
nichtlandwirtschaftliche Flache ist seit 2025 aus férderrechtlicher Sicht zuldssig und daher kein
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Gegenstand des Antragsverfahrens zur Umwandlung von Dauergrinland. Unabhangig davon sind
die fachrechtlichen Regelungen (zum Beispiel: Naturschutzrecht) zu beachten.

4 Hinweise zur 1. Saule (Direktzahlungen)

Far die Jahre 2023 bis 2027 werden im Rahmen der von der EU finanzierten Direktzahlungen fol-
gende Zahlungen angeboten, welche jeweils einzeln zu beantragen sind:

¢ Einkommensgrundstiitzung fiir Nachhaltigkeit (EGS)

¢ Ergidnzende Umverteilungs-Einkommensstiitzung (UES)

¢ Ergdnzende Einkommensstutzung fiir Junglandwirtinnen und Junglandwirte (JES)
o Oko-Regelungen (OR)

e Gekoppelte Einkommensstiitzung fiir Mutterschafe und Mutterziegen

e Gekoppelte Einkommensstiitzung fir Mutterkiihe

Eine kompakte Darstellung der Vorgaben zu den Direktzahlungen finden Sie im Anhang B.

4.1 Einkommensgrundstutzung fur Nachhaltigkeit

Die Einkommensgrundstutzung fur Nachhaltigkeit (EGS) wird landwirtschaftlichen Betriebsinhabe-
rinnen und Betriebsinhabern je Hektar forderfahiger Flache gewahrt, die einen Antrag auf Agrar-
forderung stellen und die geltenden Voraussetzungen erfullen. Sie dient der Starkung der Resilienz
und Stabilisierung der Einkommen in der Landwirtschaft. Sofern die Einkommensgrundstitzung
beantragt wird, sind die Grundanforderungen an die Betriebsfliihrung (GAB) und die Standards fir
die Erhaltung von Flachen in gutem landwirtschaftlichen und ékologischen Zustand (GLOZ) einzu-
halten.

4.1.1 MindestbetriebsgrioRRe

Die MindestbetriebsgroBRe betragt grundsatzlich 1,0 Hektar férderfahige Flache. Es ist jedoch zwi-
schen den Betrieben dahingehend zu unterscheiden, ob zusatzlich die gekoppelten Einkommens-
sttzungen fur Mutterschafe und Mutterziegen oder Mutterkihe beantragt werden oder nicht.

Falle ohne eine Beantragung der gekoppelten Einkommensstitzungen

In diesem Fall gilt: Liegt die forderfahige Betriebsflache, fur die Direktzahlungen beantragt werden,
unter 1,0 Hektar, werden keine Direktzahlungen gewahrt.

Falle mit einer Beantragung der gekoppelten Einkommensstitzungen

In diesem Fall kann die forderfahige und beantragte Betriebsflache unter 1,0 Hektar liegen, wenn
die Summe der Direktzahlungen aus forderfahiger Flache und forderfahigen Tieren vor Anwen-
dung von Sanktionen mindestens 225 Euro betragt.

Beispiel: Ein landwirtschaftlicher Betrieb besitzt zwei landwirtschaftliche Fléichen mit jeweils 0,31 Hektar
und 8 férderfdahigen Mutterschafe.

0,6200 Hektar forderfahige Fla- x 155 € Einkommensgrundstut- 96,10 €
che zung

+ 8 forderfahige Mutterschafe x 39,00 € je Mutterschaf 312,00 €
Summe 408,10 €
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4.1.2 Mindestparzellengrof3e

Die MindestparzellengroBe fur die Direktzahlungen betragt in der Region Brandenburg und Ber-
lin grundsatzlich 0,1 Hektar. Eine Ausnahme bilden die Flachen im Lehde-Leipe-Gebiet, fur die die
Mindestgrolie von 0,02 Hektar gilt.

4.2 Erganzende Umverteilungseinkommensstutzung fur Nach-

haltigkeit

Die Umverteilungseinkommensstutzung (UES) wird fur maximal 60 Hektar zusatzlich zur Einkom-
mensgrundstitzung gewahrt und ist gesondert zu beantragen.

Mit der Beantragung der Umverteilungspramie muss die antragstellende Person fur den Fall, dass
sich ihr Betrieb nach dem 1. Juni 2018 aufgespalten hat oder der Betrieb aus einer solchen Auf-
spaltung hervorgegangen ist, erklaren, dass dies nicht einzig zu dem Zweck erfolgt ist, um in den
Genuss der Umverteilungspramie zu kommen.

4.3 Erganzende Einkommensstutzung fur Junglandwirtinnen und
Junglandwirte

Die Einkommensstutzung fur Junglandwirtinnen und Junglandwirte (JES) fordert die erstmalige Nie-
derlassung als Betriebsinhaberin oder Betriebsinhaber in einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Junglandwirtinnen oder Junglandwirte, die ein Anrecht auf eine Zahlung im Rahmen der Einkom-
mensgrundstitzung haben, kénnen auf Antrag die Junglandwirte-Einkommensstitzung beantra-
gen. Die Zahlung der Junglandwirte-Einkommensstitzung wird fir maximal 120 Hektar ab der ers-
ten erfolgreichen Beantragung fur fUnf Jahre gewahrt, sofern der Antrag innerhalb von funf Jahren
nach der erstmaligen Niederlassung gestellt wird.

Die Junglandwirte-Einkommensstitzung muss jedes Jahr beantragt werden. Der Bezugszeitraum
von fUnf Jahren gilt ab der ersten erfolgreichen Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstit-
zung und verlangert sich nicht, falls die Junglandwirte-Einkommensstutzung fur ein oder mehrere
Jahre nicht beantragt oder nicht gewahrt wird. Darlber hinaus sind folgende Voraussetzungen be-
ziehungsweise Nachweise erforderlich:

e erstmalige Niederlassung (als natlrliche Person) oder erstmalige Betriebsiibernahme (ei-
ner nicht naturlichen Person wie zum Beispiel einer GmbH) als Betriebsinhaberin oder Be-
triebsinhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes; Die Niederlassung oder Betriebs-
tibernahme muss nachweislich vor der ersten Antragstellung erfolgt sein,

e erstmalige Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstitzung innerhalb von 5 Jahren
nach der erstmaligen Niederlassung oder Betriebstibernahme,

e Altersgrenze von 40 Jahren im Jahr der erstmaligen Antragstellung und

e Qualifikationsnachweis (Landwirtschaft):

o Bestandene Berufsausbildung,

o Studienabschluss oder

o Anerkannte FortbildungsmalRnahme zum Fihren eines landwirtschaftlichen Be-
triebes im Umfang von mindestens 300 Stunden oder
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o mindestens zweijahrige Berufspraxis:

* mit einem Arbeitsvertrag und einer vereinbarten regelmafigen Wochenar-
beitszeit von mindestens 15 Stunden oder

= als mithelfende Familienangehdrige im Rahmen einer krankenversiche-
rungspflichtigen Beschaftigung oder

» als Gesellschafter bzw. Gesellschafter eines landwirtschaftlichen Betriebs-
inhabers mit einer im Rahmen des Gesellschaftsvertrages vereinbarten re-
gelmaligen Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden.

Alle Voraussetzungen mussen zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. Das bedeutet, dass eine
Berufsausbildung, ein Studium oder eine BildungsmafRnahme zum Zeitpunkt der Antragstellung
abgeschlossen sein und der Nachweis vorliegen muss. Jeder Betrieb, ob natlrliche oder juristische
Person, darf nur einmalig flr einen Zeitraum von maximal 5 Jahren die Junglandwirte-Einkom-
mensstltzung erhalten.

Hinweis: Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die bereits vor 2023 die Junglandwirteprdmie be-
antragt haben, kénnen ab 2023 die Junglandwirte-Einkommensstiitzung beantragen, sofern die maxi-
male Forderdauer von 5 Jahren nicht bereits (iberschritten wurde. Die Férderung erfolgt nach dem neuen
Forderumfang von rund 141 Euro fiir bis zu 120 Hektar. Die ab dem Antragsjahr 2023 notwendige be-
rufliche Qualifikation muss bei diesen Fdéllen, erstmalige Beantragung vor 2023, nicht nachgereicht oder
nachgewiesen werden.

4.3.1 Junglandwirtinnen und Junglandwirte als naturliche Person

Als Junglandwirtin oder Junglandwirt gelten naturliche Personen, welche sich erstmalig in einem
landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiterin oder Betriebsleiter niederlassen und im Jahr der
erstmaligen Antragstellung nicht alter als 40 Jahre sind.

Bei der Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstiitzung als nattrlichen Person ist im An-
trag anzugeben,

e 0b bereits vor 2023 ein Antrag auf Junglandwirteférderung (Junglandwirtepramie) gestellt
wurde oder

e 0b es sich bei der Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstttzung um eine erstma-
lige Beantragung der Férderung fur Junglandwirte (Junglandwirte-Einkommensstitzung)
handelt.

Daruber hinaus ist das Datum der erstmaligen Niederlassung als Betriebsleiterin oder Betriebsin-
haber und die BNR-ZD der erstmaligen Niederlassung anzugeben. Sofern im Vorjahr bereits ein
Antrag gestellt wurde, werden die Daten vorgetragen.

4.3.2 Juristische Person oder Personenvereinigung

Eine juristische Person, Korperschaft, Vermdgensmasse oder eine Vereinigung naturlicher Perso-
nen (also beispielsweise GmbH, Genossenschaft, Kommanditgesellschaft, Stiftung, Verein oder
GbR) kann die Junglandwirte-Einkommensstitzung beantragen, wenn folgendes erflllt ist:

e eine natlrliche Person (mal3gebliche Person) hat die Kontrolle Uber die juristische Person
oder Personenvereinigung und kontrolliert diese allein oder gemeinschaftlich mit anderen
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wirksam und langfristig in Bezug auf die Entscheidungen zur Betriebsfihrung, zur Verwen-
dung von Gewinnen sowie zu finanziellen Risiken und
e diese maligebliche Person
o istim Jahr der Aufnahme der Kontrolle nicht alter als 40 Jahre und
o hat sich zuvor in keinem anderen landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiterin
oder Betriebsleiter niedergelassen* und
o verfugt Uber einen der geforderten landwirtschaftlichen Qualifikationsnachweise
(Berufsausbildung, Studium, FortbildungsmaRnahme oder Berufspraxis).

*Als Niederlassung wird sowohl die Griindung und Leitung des eigenen landwirtschaftlichen Betriebes
(natiirliche Person), als auch die Ubernahme der Kontrolle iiber eine juristische Person oder Personen-
vereinigung (beispielsweise GmbH oder GbR) als Geschdftsfiihrer verstanden.

Durch die Vorlage geeigneter Belege (beispielsweise Gesellschaftsvertrag, Satzung oder Handels-
registerauszug - siehe Anhang C) ist nachzuweisen, dass die mal3gebliche Person die alleinige oder
gemeinschaftliche Kontrolle austbt. Mundliche Aussagen kénnen aus Beweisgriinden nicht akzep-
tiert werden.

Far die mal3gebliche Person, die die alleinige oder gemeinschaftliche Kontrolle Gber eine juristische
Person oder Personenvereinigung austbt, muss bei der ersten Antragstellung der Junglandwirte-
Einkommensstltzung eine eigene BNR-ZD erfasst werden. Setzen Sie sich im Rahmen der ersten
Antragstellung mit der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde zur Vergabe der BNZ-ZD fur die mal3-
gebliche Person in Verbindung.

Kontrolle

Die mal3gebliche Person, also die potenzielle Junglandwirtin bzw. der potenzielle Junglandwirt,
muss die juristische Person oder Personenvereinigung (usw.) in Bezug auf die Entscheidungen zur
Betriebsfuhrung, zur Verwendung von Gewinnen und zu finanziellen Risiken kontrollieren. Kon-
trolle bedeutet, dass die maligebliche Person diese Entscheidungen

e allein treffen kann (alleinige Kontrolle) oder
e keine dieser Entscheidungen gegen die maRgebliche Person getroffen werden kann (ge-
meinschaftliche Kontrolle).

Die gemeinschaftliche Kontrolle mit (einem oder mehreren) anderen Ubt die maligebliche Person
dann aus, wenn keine Entscheidung zur Betriebsfuhrung, zur Verwendung von Gewinnen und fi-
nanziellen Risiken gegen die mal3gebliche Person getroffen werden kann und Uber diese Entschei-
dungen zwischen der maRRgeblichen Person und diesen anderen Personen Ubereinstimmung er-
zielt werden muss, insbesondere, weil

e eine Patt-Situation besteht, oder

e die maligebliche Person ein Vetorecht in Bezug auf die Entscheidungen zur Betriebsfuh-
rung, zu den Gewinnen und finanziellen Risiken hat, auch wenn sie nicht Uber die gleichen
Stimmrechte verfugt.

Insoweit muss die malRgebliche Person unabhangig von der Rechtsform immer geschaftsfuhrend
tatig sein (Geschaftsfuhrerin oder Geschaftsfuhrer) und je nach Rechtsform Gesellschafterin oder
Gesellschafter, Mitglied der Genossenschaft oder Mitglied des Vorstandes sein.

Schadlich fur die alleinige oder gemeinschaftliche Kontrolle ist beispielsweise, wenn
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e die malgebliche Person kein(e) Gesellschafterin oder Gesellschafter einer GmbH, GbR,
OHG oder KG ist,

e eine GbRinsgesamt 3 oder mehr Geschaftsfihrerinnen oder GeschaftsfUhrer hat und Ent-
scheidungen nach dem Mehrheitsprinzip gefasst werden,

e eine Genossenschaft mehr als eine Geschaftsfuhrerin oder einen Geschaftsfuhrer hat und
jede bzw. jeder zur alleinigen Vertretung berechtigt ist oder

e bei einer GmbH die maligebliche Person weniger als 50 % der Geschaftsanteile halt.

Sofern die mal3gebliche Person auf Grund zwingender Rechtsvorschriften, Entscheidungen zur Be-
triebsfUhrung, zur Verwendung von Gewinnen und zu finanziellen Risiken nicht komplett allein
oder gemeinschaftlich kontrollieren kann (beispielsweise bei einer Aktiengesellschaft oder einge-
tragenen Genossenschaft), so steht dies einer wirksamen Kontrolle durch die mal3gebliche Person
nicht entgegen, solange zumindest die Mitwirkung an diesen Entscheidungen rechtlich moglich ist
(siehe § 12 Abs. 2 S. 4 GAPDZG).

Niederlassung/Kontrollibernahme

Als Zeitpunkt der Niederlassung (bei natlrlichen Personen) oder der KontrollUbernahme (bei einer
nicht natirlichen Person) zahlt die Betriebsaufnahme durch die Junglandwirtin oder den Jungland-
wirt, ab dem diese oder dieser die Kontrolle Uber den Betrieb austbt und keine Entscheidung
gegen die Junglandwirtin oder den Junglandwirt getroffen werden kann. Der Zeitpunkt muss vor
der ersten Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstitzung liegen.

Haben mehrere Junglandwirtinnen oder Junglandwirte zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Kon-
trolle bei einer nicht nattrlichen Person ibernommen, so gilt die erste Kontrollaufnahme als Zeit-
punkt der Kontrollibernahme.

Antragstellung
Bei der erstmaligen Antragstellung der juristischen Person (usw.) als Junglandwirtin oder Jung-

landwirt ist fur jede Person der juristischen Person oder Personenvereinigung (usw.), die im Jahr
der Erstantragstellung nicht alter als 40 Jahre ist und als Betriebsleiterin oder Betriebsleiter die
Kontrolle austibt oder ausiben kénnte (potenzielle Junglandwirtin oder potentieller Junglandwirt),
folgendes anzugeben:

e BNR-ZD der ersten Niederlassung,
e Name,

e Geschlecht,

e Geburtsdatum und

e Datum der ersten Niederlassung.

Nachweise der wirksamen und langfristigen Kontrolle dieser Person(en) im antragstellenden Be-
trieb sind in Bezug auf

e Betriebsfihrung und
e Gewinne und
e finanzielle Risiken.

durch Vorlage geeigneter Belege, aus denen hervorgeht, dass keine der vorgenannten Entschei-
dungen gegen diese Person(en) getroffen werden kann, mit dem Antrag einzureichen. Bei einer
bereits teilnehmenden juristischen Person oder Personenvereinigung (usw.) werden die Daten vor-
getragen. Anderungen sind kenntlich zu machen:
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e Im Falle des Ausscheidens von Mitgliedern sind diese herauszunehmen, sofern mindestens
zwei Personen beteiligt bleiben und keine Person geldscht wird, die die Kontrollfunktion
des Betriebs ausubt.

e Ebenfalls ist kenntlich zu machen, wenn sich Kontrollfunktionen verandert haben oder auf
andere Personen die langfristige und wirksame Kontrolle des Betriebes Ubertragen wurde.

Sollten weitere Personen hinzugefigt werden, ist zunachst Kontakt mit der zustandigen Landwirt-
schaftsbehérde aufzunehmen.

4.4 Oko-Regelungen

Die Oko-Regelungen sind ein zentrales und neues Element der 1. Saule und kénnen erganzend zur
Einkommensgrundstitzung beantragt werden. Es handelt sich um freiwillige Verpflichtungen, wel-
che einen zusatzlichen Beitrag zum Umwelt-, Biodiversitats- und Klimaschutz leisten sollen.

Die Oko-Regelungen der 1. Saule sind als einjahrige MaRnahmen angelegt, sodass von Ihnen jahr-
lich neu entschieden werden kann, ob und welche Oko-Regelungen beantragt werden sollen.

Es kénnen mehrere Oko-Regelungen in einem Betrieb und teilweise auch auf derselben Flache
durchgefiihrt werden. Die Kombinationen der einzelnen Oko-Regelungen finden Sie bei den ein-
zelnen Oko-Regelungen in den Abschnitten 4.4.1 bis 4.4.10 oder als Ubersicht auf der Internetseite
des MLEUV zu den Oko-Regelungen:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/land-und-ernaehrungswirtschaft/agrarpolitik/neue-gap-

foerderperiode-ab-2023/direktzahlungen/oeko-regelungen/

Bei den Oko-Regelungen handelt es sich um freiwillige zusatzliche Férdermalnahmen. Das bedeu-
tet, eine Beantragung der jeweiligen Oko-Regelung ist nur zulassig, wenn die aufgefihrten Voraus-
setzungen nicht bereits durch andere Rechtsvorschriften oder anderweitige Verpflichtungen ver-
bindlich einzuhalten sind, beispielsweise durch eine Ausgleichs- und ErsatzmaRRnahme.

Kombination von Oko-Regelungen und Férderprogrammen der 2. Siule
Die Férderprogramme oder einzelne Férdergegenstande der 2. Saule kénnen in vielen Fallen mit
den Oko-Regelungen der 1. Sdule kombiniert werden. Dies gilt sowohl fir die ganzbetrieblichen als

auch die einzelflichenbezogenen Oko-Regelungen. Bei der Kombination von Oko-Regelungen der
1. Sdule mit den Forderprogrammen der 2. Saule ist allerdings zu beachten, dass gleiche Leistun-
gen nicht doppelt geférdert werden dirfen (Doppelférderungsverbot). Zur Verhinderung einer
Doppelférderung kénnen Férderprogramme oder Fordergegenstande der 2. Saule teilweise nicht
auf allen Flachen beziehungsweise im gesamten Betrieb beantragt werden oder der Pramiensatz
des Fordergegenstandes der 2. Sdule wird um einen bestimmten Betrag gekirzt (siehe im Allge-
meinen den Abschnitt 5.1 Allgemeine Hinweise oder bezogen fur den dkologischen Landbau im
Abschnitt 5.6.4 Férderprogramm 3180 ,0Okologischer Landbau®).
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In Deutschland werden insgesamt 7 Oko-Regelungen mit 10 FérdermalRnahmen angeboten:

d) Oko-Regelung 1d: Altgrasstreifen oder Altgrasflichen auf Dauer-

FérdermaBnahme Prémienhohe | Flachenart
(geplant)
Oko-Regelung 1: Bereitstellung von Flidchen zur Verbesserung der Biodiversi-
tat und Erhaltung von Lebensraumen
a) Oko-Regelung 1a: nichtproduktive Flachen auf Ackerland bis 1%: 1.300 €/ha Ackerland
1<2%: 500¢€/ha
2 < 8%: 300¢€/ha
b) Oko-Regelung 1b: Bliihstreifen und Bliihflichen auf Ackerland, das 200 €/ha Ackerland
im Rahmen der Oko-Regelung 1a bereitgestellt wird
c) Oko-Regelung 1c: Bliihstreifen und Bluhflichen in Dauerkulturen 200 €/ha | Dauerkulturen

1%: 1000 €/ha

Dauergrunland

tens 4 regionalen Kennarten

grinland 1<3%: 450¢€/ha
3<6%: 200¢€/ha

Oko-Regelung 2: Vielfiltige Kulturen auf Ackerland 60 €/ha Ackerland
Oko-Regelung 3: Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise 600 €/ha | Ackerland und
auf Ackerland und Dauergriinland Dauergrunland
Oko-Regelung 4: Extensivierung des gesamten Dauergriinlands eines Betrie- 100 €/ha | Dauergrunland
bes
Oko-Regelung 5: Extensive Bewirtschaftung von Dauergriinland mit mindes- 210 €/ha | Dauergrinland

Oko-Regelung 6: Pflanzenschutzmittelverzicht auf Ackerland oder in Dauer-
kulturen

Stufe 1: 150 €/ha
Stufe 2: 50 €/ha

Ackerland und
Dauerkulturen

Oko-Regelung 7: Anwendung von Natura-2000 Bestimmungen

40 €/ha

Ackerland, Dau-
ergrinland und
Dauerkulturen

4.4.1 Oko-Regelung 1a: Nichtproduktive Flichen auf Ackerland

Die Oko-Regelung 1a ,nichtproduktive Flachen auf Ackerland” férdert die Bereitstellung von nicht-

produktiven Flachen beziehungsweise Brachen im Umfang von maximal 8 % des forderfahigen

Ackerlandes des Betriebes. Folgende Voraussetzungen sind zu erfullen:

e Bereitstellung von Brachen im Umfang von maximal 8 % des forderfahigen Ackerlandes

des Betriebs.
e MindestgroéRRe von 0,1 Hektar je Brache.
e Stilllegung wahrend des gesamten Jahres.

e Die Flachen sind der Selbstbegriinung zu Uberlassen oder durch eine gezielte Ansaat zu

begrinen.

o Bei der aktiven Begriinung muss eine Pflanzenmischung aus mindestens 5 kraut-

artigen (nicht verholzende), zweikeimblattrigen Pflanzenarten bestehen. Dartber

hinaus gibt es keine Vorgaben zu den prozentualen Anteilen der Arten in der Saat-

gutmischung und auch Graser kénnen weiterhin in der Saatgutmischung enthalten

sein.

o Saatgutnachweise mussen nicht eingereicht werden.

o Die Begrinung kann auch als Untersaat zur im Vorjahr angebauten Hauptfrucht

erfolgen. In diesem Fall gilt die Flache im aktuellen Antragsjahr als selbstbegrint.

e Duingemittel einschlieBlich Wirtschaftsdinger und Pflanzenschutzmittel sind verboten.
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Weitere Hinweise:

442

Die Brachen der Oko-Regelung 1a kénnen folgendermaRen gekennzeichnet werden:
o als eigene Gesamtparzelle mit dem Nutzcode 88 ,OR 1a ohne Produktion (Selbst-
/Begrinung)” oder
o als Nebennutzungsflache (Teilflache einer Gesamtparzelle) mit dem Nutzcode 88
,OR 1a ohne Produktion (Selbst-/Begriinung)".
» Diese Nebennutzungsflachen sind somit Bestandteil einer Gesamtparzelle
mit einer regularen Ackerlandnutzung (zum Beispiel Mais mit dem NC 171).
» Die Nebennutzungsflachen kénnen am Rand oder innerhalb der Gesamt-
parzelle mit einer reguldren Nutzung liegen und gelten als nichtproduktiv.
Landschaftselemente (beispielsweise Feldgehdlze oder Baumreihen, siehe die Auflistung
in § 19 Absatz 1 GAPKondV) sowie Agroforststreifen zahlen nicht zu den beglnstigungsfa-
higen Brachen, auch wenn sie sich an oder auf der Flache befinden.
Fur kleine Betriebe: Betriebe mit mehr als 10 Hektar Ackerland kénnen fur bis zu einem
Hektar die Pramie der Stufe 1 (1.300 €/Hektar) beziehen, auch wenn dadurch mehr als 8 %
des Ackerlandes stillgelegt werden. Dies bedeutet insbesondere fiir Betriebe zwischen 10
Hektar und 100 Hektar eine Erh6hung der Pramie. Dies gilt auch flr Weinbaubetriebe, also
Betriebe, die im Antragsjahr mindestens eine Flache mit Rebstécken bewirtschaften (NC
842 - Rebland) oder denen fir das aktuelle Antragsjahr fir mindestens eine Flache eine
glltige Wiederbepflanzungsgenehmigung gemal § 6 Absatz 1 Satz 1 des Weingesetzes er-
teilt worden ist. Die Wiederbepflanzungsgenehmigung ist als Kopie der zustandigen Land-
wirtschaftsbehérde zu Gbergeben.
Mahd und Mulchen sind vom 1. April bis zum 15. August des Antragsjahres verboten.
Eine Beweidung durch Schafe und Ziegen ist ab dem 1. September zulassig.
Ab dem 1. September des Antragsjahres ist die Vorbereitung einer Folgekultur fur das
nachste Jahr zuldssig (Aussaat oder Pflanzung, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und
Dungung). FUr Wintergerste oder Winterraps ist dies bereits ab dem 15. August des An-
tragsjahres moglich.
Wird eine Brache im Rahmen der Oko-Regelung 1a beantragt, fihrt dies zum Pausieren
der Dauergrinlandwerdung des GLOZ 1.

Es gibt keine Anforderung hinsichtlich der Breite von Brachen der Oko-Regelung 1a, sodass
diese beispielsweise 5 oder 10 Meter beziehungsweise breiter sein kdnnen. Entscheidend
ist, dass die MindestparzellengréRe von 0,1 Hektar eingehalten wird.

Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 1 a mit den Oko-Regelungen 1b und 7 kom-
biniert werden.

Oko-Regelung 1b: Bliihstreifen und Bluhflichen auf Ackerland, wel-
ches im Rahmen der Oko-Regelung 1a bereitgestellt wird

Die Oko-Regelung 1b férdert die Anlage von Bliihstreifen und Bluhflachen auf Ackerland, welche
auf im Rahmen der Oko-Regelung 1a bereitgestellten Flichen angelegt werden. Folgende Voraus-

setzungen sind zu erfullen:

Bluhstreifen und Bluhflaichen kénnen nur auf Brachen der Oko-Regelung 1a bereitgestellt
werden, nicht auf Brachen des GLOZ-Standard 6.
Mindestgrolie von 0,1 Hektar je Blihstreifen oder Blihflache.
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Beglnstigungsfahig sind Bluhstreifen oder Bluhflachen bis zu einer Hochstgrélie von je-
weils 3 Hektar. Bei einer streifenférmigen Aussaat ist eine Mindestbreite von 5 Metern auf
der Uberwiegenden Lange (auf tGber 50 %) einzuhalten.
Die Aussaat muss mit einer vorgeschriebenen Saatgutmischung mit den in Brandenburg
und Berlin zul3ssigen Arten fir die Saatgutmischung erfolgen
1. Variante (einjahrige Mischung): Aussaat bis zum 15. Mai
» mindestens 10 Arten aus Gruppe A und
» eine Aufflllung mit Arten aus Gruppe B ist moglich.
2. Variante (zweijahrige Mischung): Aussaat bis zum 15. Mai, im 2. Jahr kann auf
eine Nachsaat verzichtet werden
» mindestens 5 Arten aus Gruppe A und
* mindestens 5 Arten aus Gruppe B.
Dungemittel einschlielich Wirtschaftsdiinger und Pflanzenschutzmittel sind verboten.

Weitere Hinweise:

Die Bliihstreifen und Bliihflichen der Oko-Regelung 1b werden auf einer Flache der Oko-
Regelung 1a zusatzlich gekennzeichnet (mit dem Nutzcode 89 ,OR 1b Blihstreifen auf
AL“ oder mit dem Nutzcode 90 ,,OR 1b Bliihflaichen auf AL").

Die verwendeten Saatgutmischungen fur die Bluhstreifen oder Bluhflachen der Oko-Rege-
lung 1b und 1c¢ kénnen ab 2026 auch einzelne weitere Arten flr Saatgutmischungen ent-
halten als die in Brandenburg und Berlin zulassigen. Bis zum Antragsjahr 2025 durften dar-
Uber hinaus keine anderen Arten in den Saatgutmischungen enthalten sein.
Saatgutetiketten sind mit dem Agrarférderantrag in Kopie einzureichen. Auf Verlangen der
zustandigen Behdrde kénnen weitere Nachweise angefordert werden (beispielsweise
Ruckstellproben bei selbsterzeugten Saatgutmischungen). Die originalen Saatgutetiketten
oder etwaige andere Nachweise sind fur Kontrollen vorzuhalten.

Die Zerkleinerung und ganzflachige Verteilung des Aufwuchses (Mulchen) ist wahrend des
ganzen Antragsjahres nicht zulassig.

Im 2. Standjahr eines Bluhstreifens oder einer Blihflache ist ab dem 1. September des An-
tragsjahres die Vorbereitung einer Folgekultur fur das nachste Jahr zulassig (Aussaat oder
Pflanzung, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Dingung). Fur Wintergerste oder Win-
terraps ist dies bereits ab dem 15. August des Antragsjahres moglich. Im 1. Standjahr muss
der BlUhstreifen oder die Bluhflache bis zum 31. Dezember erhalten bleiben.

Es gibt keine Kulisse, in welcher die Bluhstreifen oder Bluhflachen angelegt werden mus-
sen (im Gegensatz zu einigen 2. Saule-Férderprogrammen, beispielsweise FP 890 und FP
3190).

Es gibt keine Vorgaben zu den prozentualen Anteilen der Arten an der Saatgutmischung.
Es gibt keine Begrenzung zur Anzahl von Blihstreifen und Blihflachen, welche sich auf
einer Gesamtparzelle befinden durfen. Die Anlage von mehreren Bluhstreifen oder Blih-
flachen der Oko-Regelung 1b ist méglich. Diese Bliihstreifen oder Blihflachen diirfen je-
doch nicht direkt aneinandergrenzen, sondern mussen klar voneinander abgrenzbar sein.
Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 1b mit der Oko-Regelungen 7 kombiniert wer-
den.
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Die fur Brandenburg und Berlin zuldssigen Arten fur die Saatgutmischungen der Oko-Regelung 1b
und 1c sind auf der Internetseite des MLEUV im Downloadbereich zu finden (diese weichen von
den zuladssigen Arten des Anhang 1 der GAPDZV ab):

https://mleuv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/BB-Liste-zulaessige-Arten-%C3%96R-1b-c-

ab2026.pdf

4.4.3 Oko-Regelung 1c: Blithstreifen und Bliihflichen in Dauerkulturen

Die Oko-Regelung 1c férdert die Anlage von Blihstreifen und Blihflachen in Dauerkulturen. Fol-
gende Voraussetzungen sind zu erfullen:

Die Aussaat muss mit einer vorgeschriebenen Saatgutmischung mit den in Brandenburg
und Berlin zul3ssigen Arten erfolgen:
1. Variante: Aussaat bis zum 15. Mai
» mindestens 10 Arten aus Gruppe A und
» eine Aufflllung mit Arten aus Gruppe B ist moglich.
2. Variante: Aussaat bis zum 15. Mai, im 2. Jahr kann auf eine Nachsaat verzichtet
werden.
» mindestens 5 Arten aus Gruppe A und
*» mindestens 5 Arten aus Gruppe B.
Dungemittel und Pflanzenschutzmittel sind verboten.

Weitere Hinweise:

Die Blihstreifen und Blihflachen der Oko-Regelung 1c missen als Nebennutzungsfliche
mit dem Nutzcode 91 ,0R 1c Blihstreifen auf DK* oder mit dem Nutzcode 92 ,,0OR 1c Bliih-
flache auf DK" gekennzeichnet werden.

o Diese Nebennutzungsflachen sind somit Bestandteil einer Gesamtparzelle mit ei-

ner reguldren Dauerkulturnutzung (zum Beispiel Steinobst mit dem NC 826).
o Die Nebennutzungsflachen kénnen am Rand oder innerhalb der Gesamtparzelle
mit einer regularen Nutzung liegen und gelten als nichtproduktiv.

Die verwendeten Saatgutmischungen fur die Bluhstreifen oder Bluhflachen der Oko-Rege-
lung 1b und 1c¢ kénnen ab 2026 auch einzelne weitere Arten flr Saatgutmischungen ent-
halten als die in Brandenburg und Berlin zulassigen. Bis zum Antragsjahr 2025 durften dar-
Uber hinaus keine anderen Arten in den Saatgutmischungen enthalten sein.
Saatgutetiketten sind mit dem Agrarférderantrag in Kopie einzureichen. Auf Verlangen der
zustandigen Behorde kénnen weitere Nachweise angefordert werden (beispielsweise
Ruckstellproben bei selbsterzeugten Saatgutmischungen). Die originalen Saatgutetiketten
oder etwaige andere Nachweise sind fur Kontrollen vorzuhalten.
Die Zerkleinerung und ganzflachige Verteilung des Aufwuchses (Mulchen) ist wahrend des
ganzen Antragsjahres nicht zulassig.
Es gibt keine GrélRenvorgaben und keine Breitenvorgaben.
Im 2. Standjahr eines Bluhstreifens oder einer Blihflache ist ab dem 1. September des An-
tragsjahres die Vorbereitung einer Folgekultur fur das nachste Jahr zulassig (Aussaat oder
Pflanzung, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Dingung). Dies gilt auch, sofern im 2.
Standjahr auf der Flache eine Ackerkultur fir das Folgejahr angebaut werden sollte - flr
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Wintergerste oder Winterraps ist dies bereits ab dem 15. August des 2. Standjahres mog-
lich.
Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 1c mit der Oko-Regelungen 7 kombiniert wer-
den.

Die fir Brandenburg und Berlin zuldssigen Arten fiir die Saatgutmischungen der Oko-Regelung 1b
und 1c sind auf der Internetseite des MLEUV im Downloadbereich zu finden (diese weichen von
den zulassigen Arten des Anhang 1 der GAPDZV ab):

https://mleuv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Liste-Brandenburg-zulaessige-Arten-

Bluehstreifen-und-Bluehflaechen.pdf

4.4.4 Oko-Regelung 1d: Altgrasstreifen oder Altgrasflichen auf Dauergriin-

land

Die Oko-Regelung 1d férdert die Bereitstellung von Altgrasstreifen oder Altgrasflachen. Folgende

Voraussetzungen sind zu erftllen:

Bereitstellung von Altgrasstreifen oder Altgrasflachen mit einem Anteil von mindestens 1 %
und maximal 6 % am Dauergrtnland des Betriebes.
Die Altgrasstreifen oder Altgrasflachen mussen

o einen Anteil von maximal 20 % an einem Dauergriinlandschlag aufweisen und

o eine MindestflachengrélRe von 0,1 Hektar haben.
Die Altgrasstreifen oder Altgrasflachen durfen vor dem 1. September nicht landwirtschaft-
lich genutzt werden. Ab dem 1. September kann eine Beweidung und Schnittnutzung er-
folgen, spatestens im 2. Standjahr ist dies notwendig.
Die umgebende Grunlandflache muss jahrlich vor dem 1. September genutzt werden
(Mahd oder Beweidung). Die Altgrasstreifen oder Altgrasflachen mussen von der umge-
benden Grinlandflache unterscheidbar sein. Zur Unterscheidung ist es nicht ausreichend,
wenn nur ein schmaler Streifen zwischen dem Altgrasstreifen oder der Altgrasflache und
der umliegenden Grunlandflache genutzt wird.

Weitere Hinweise:

Aufgrund einer hohen Anzahl von VerstdBen in den vergangenen Antragsjahren muss bei
der Beantragung der Altgrasstreifen oder Altgrasflachen das Vorhandsein der Streifen bis
zum 1. September mit georeferenzierten Fotos mittels der profil - Berlin / Brandenburg
App nachgewiesen werden.
Sofern der Anteil der Altgrasstreifen oder Altgrasflachen bei Gber 20 % an dem Dauergrin-
landschlag liegt, dann werden im Rahmen der Oko-Regelung 1d lediglich 20 % geférdert.
Die Flache wird nicht ganzlich abgelehnt.
Die Altgrasstreifen oder Altgrasflachen der Oko-Regelung 1d missen als Nebennutzungs-
fliche mit dem Nutzcode 93 ,0R 1d Altgrasstreifen” gekennzeichnet werden.
o Diese Nebennutzungsflachen sind somit Bestandteil einer Gesamtparzelle mit ei-
ner regularen Dauergrinlandnutzung (beispielsweise Wiesen mit dem NC 451).
o Die Nebennutzungsflachen kénnen am Rand oder innerhalb der Gesamtparzelle
mit einer regularen Nutzung liegen und gelten als produktiv.
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e FuUr kleine Betriebe: Altgrasstreifen oder Altgrasflachen sind im Umfang von bis zu einem
Hektar in der Pramienstufe 1 (1.000 €/Hektar) auch dann begunstigungsfahig, wenn diese
mehr als 6 % des forderfahigen Dauergrinlands des Betriebs ausmachen. Im Gegensatz
zur Oko-Regelung 1a gilt diese Regelung auch fiir Betriebe unter 10 Hektar Dauergriinland.

e Landschaftselemente (beispielsweise Feldgehodlze oder Baumreihen, siehe Auflistung in
8 19 Absatz 1 GAPKondV) zahlen nicht zu den begiunstigungsfahigen Altgrasstreifen oder
Altgrasflachen.

o Die Altgrasstreifen oder Altgrasflachen kénnen jahrlich ab dem 1. September durch eine
Beweidung oder einen Schnitt bis zum 31. Dezember des Antragsjahres genutzt werden.
Spatestens in jedem zweiten Jahr muss auf den Altgrasstreifen oder Altgrasflachen ab dem
1. September bis zum 31. Dezember des Antragsjahres eine landwirtschaftliche Tatigkeit
stattfinden.

e Die Zerkleinerung und ganzflachige Verteilung des Aufwuchses (Mulchen) ist wahrend des
ganzen Antragsjahres nicht zulassig.

e Die Verpflichtung, den Standort von Altgrasstreifen oder Altgrasflachen spatestens nach 2
Jahre zu andern, ist entfallen. Ein Standortwechsel wird aber aus Naturschutzgrinden
empfohlen.

e Aufderselben Flache kann die Oko-Regelung 1d mit folgenden Oko-Regelungen kombiniert
werden:

o Oko-Regelung 3: Eine Kombination ist méglich, aber nicht direkt auf derselben Fla-
che (das Altgras befindet sich nicht auf demselben Stiick Erde wie die Gehdlze). Die
Pramie der Oko-Regelung 3 wird anhand der Flache der Gehélzstreifen auf einer
Gesamtparzelle berechnet. Das Altgras der Oko-Regelung 1d muss sich zwischen
den Gehdlzflachen der Oko-Regelung 3 befinden.

o Oko-Regelung 4,

o Oko-regelung 5,

o Oko-Regelung 7.

Die Oko-Regelung 1d hat 3 Pramienstufen, welche aufeinander aufbauend und getrennt fiir das
erste Prozent Altgras, fUr das zweite und dritte Prozent Altgras sowie fur das vierte bis sechste
Prozent Altgras gezahlt werden (insgesamt fur 6 % Altgrasstreifen und Altgrasflachen). Weitere Alt-
grasstreifen und Altgrasflachen Uber die 6 % hinaus kdnnen angelegt werden. Diese werden aber
im Rahmen der Oko-Regelung 1d nicht weiter geférdert.

Anteil am Dauergriinland Regelungsbezug Pramienhdhe

1 % Dauergrinland Oko-Regelung 1d - Stufe 1 1.000 €/ha
1 % Dauergrinland (insgesamt 2%) Oko-Regelung 1d - Stufe 2 450 €/ha
1 % Dauergrinland (insgesamt 3%) Oko-Regelung 1d - Stufe 2 450 €/ha
1 % Dauergrunland (insgesamt 4%) Oko-Regelung 1d - Stufe 3 200 €/ha
1 % Dauergrinland (insgesamt 5%) Oko-Regelung 1d - Stufe 3 200 €/ha
1 % Dauergrinland (insgesamt 6%) Oko-Regelung 1d - Stufe 3 200 €/ha
1 % Dauergrinland (insgesamt 7%) -
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4.4.5 Oko-Regelung 2: Vielfaltige Kulturen auf Ackerland

Die Oko-Regelung 2 ,vielfaltige Kulturen auf Ackerland” férdert die Bereitstellung von mindestens
5 verschiedenen Hauptkulturen auf Ackerland mit einem Mindestanteil vom 10 % Leguminosen.
Folgende Voraussetzungen sind zu erfullen:

e Bereitstellung von mindestens 5 Hauptkulturen,
o ohne brachliegendes Ackerland
o Anteil jeder Hauptkultur zwischen 10 % und 30 % von der Ackerflache eines Betrie-
bes (ohne brachliegendes Ackerland sowie Dauergrinland und Dauerkulturen),
¢ Mindestanteil von 10 % Leguminosen (einschlieBlich Gemenge, bei denen Leguminosen
Uberwiegen; klein- und groRkdrnige Leguminosen sind moglich),
e Maximalanteil von 66 % Getreide.

Weitere Hinweise:

e Es handelt sich um eine ganzbetriebliche Forderung, sodass alle Ackerlandflachen des Be-
triebes einbezogen werden mussen.

e Aufderselben Flache kann die Oko-Regelung 2 mit den Oko-Regelungen 3, 6 und 7 kombi-
niert werden.

e Inder Nutzcodeliste zum Agrarférderantrag 2026 gibt es Hinweise zur Einordnung der ein-
zelnen Nutzcodes fiir die Oko-Regelung 2:

o Spalte H und I: Hinweis, welche Nutzcodes in die Berechnung der Oko-Regelung 2
einbezogen werden (beispielsweise keine Nutzcodes fur brachliegendes Land (3),
Dauergrunland- oder Dauerkulturnutzcodes (nicht relevant)) und

o Spalte U: Hinweis, welche Nutzcodes als Getreide und als Leguminose zahlen.

e Sofern eine Kultur in der Nutzcodeliste mit unterschiedlichen Nutzcodes aufgefuhrtist, gel-
ten die unterschiedlichen Nutzcodes dennoch als eine Kultur (gleiche Systematik nach den
Spalten H und | in der Nutzcodeliste), beispielsweise:

o Mais: die beiden Nutzcodes gelten als eine Hauptkultur und werden fir die Oko-
Regelung 2 nicht als Getreide eingestuft

=  NC 171: Mais (ohne Silomais NC 411) und
» NC411: Silomais (als Hauptfutter).
o Kartoffeln: die drei Nutzcodes gelten als eine Hauptkultur
» NC601: Starkekartoffeln,
» NC602: Kartoffeln (Speisekartoffeln) und
» NC606: Pflanzkartoffeln.

e Keine Hauptkultur darf einen Anteil von Uber 30 % an der Ackerflache eines Betriebes ein-
nehmen.

e Die Verpflichtung zur Bereitstellung von 5 Hauptfruchtarten gilt fir Antragstellende als er-
fallt, wenn auf mindestens 40 % des forderfahigen Ackerlands des Betriebs (ohne Brachen)
beetweise mindestens funf verschiedene Gemusekulturen, Kichenkrauter, Heil-, Gewlrz-
oder Zierpflanzen angebaut werden (NC 610, NC 650, NC 720). In diesen Fallen mussen
keine 5 Hauptkulturen bereitgestellt werden. Der Mindestanteil von 10 % Leguminosen
muss aber bereitgestellt werden.

e Alle Mischkulturen mit Mais zahlen, wegen der tblichen Dominanz von Mais, zu der Haupt-
fruchtart Mais.
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Grundlage fur die Berechnung der Hauptkulturanteile ist das gesamte forderfahige Ackerland, mit
Ausnahme des brachliegenden Ackerlandes:

e auch Parzellen unterhalb der Mindestparzellengrée und
e Landschaftselemente, die zur jeweiligen forderfahigen Flache gehdren, werden miteinbe-
zogen.

Sofern mehr als 5 Hauptkulturen angebaut werden und es dabei keine 5 einzelnen Hauptkulturen
mit einem Anteil zwischen 10 % und 30 % geben sollte, kdnnen kleinere Hauptkulturen zusammen-
gerechnet werden:

e zur Berechnung des Mindestanteils von 10 % kdnnen mehrere Kulturen zusammengerech-
net werden, um Uber den Anteil von 10 % zu gelangen,

e zur Berechnung des Maximalanteils von 30 % findet die Zusammenrechnung keine Anwen-
dung, sodass diese zusammengerechnete Hauptkultur bei einer eventuellen Uberschrei-
tung des fiktiven Héchstanteils von 30 % nicht herausfallt (es soll zu Gunsten der antrag-
stellenden Person zusammengefasst werden).

Positivbeispiel

Eine antragstellende Person bewirtschaftet neben Dauergrinland und Dauerkulturen noch 110
Hektar Ackerland, wovon 10 Hektar brachliegen und diese 10 Hektar teilweise zu der Bereitstellung
im Rahmen der Oko-Regelung 1a, gegebenenfalls in Verbindung mit der Oko-Regelung 1b, dienen.
Die 10 Hektar brachliegendes Ackerland werden von den 110 Hektar abgezogen und die verblei-
benden 100 Hektar werden folgendermal3en bewirtschaftet:

Kultur Hauptfrucht (zwi- | Anteil von Legumi- | Anteil von
schen 10 % und 30 %) | nosen (mind. 10 %) Getreide
(max. 66 %)

30 Hektar Mais (einschlie3lich 1. Hauptfrucht - -
2 Hektar Maismischkultur)

25 Hektar Roggen 2. Hauptfrucht - 25%
15 Hektar Erbsen 3. Hauptfrucht 15 % -
10 Hektar Gerste 4, Hauptfrucht - 10 %
5 Hektar Ackergras - -
4 Hektar Winterraps 5. Hauptfrucht - -

4 Hektar Gemuse - -

Sonstige Bewirtschaftung ohne | - - -
Ackerbrache, Getreide und Le-
guminosen

Insgesamt 15 % 35%

(> 10 %) (< 66 %)

Ergebnis: Die Voraussetzungen der Oko-Regelung 2 sind erfllt:

e Einbeziehung des gesamten forderfahigen Ackerlandes (brachliegendes Ackerland, Dauer-
grinland und Dauerkulturen bleiben unberticksichtigt),

e mindestens 5 Hauptfruchtarten zwischen 10 % und 30 % (einzeln oder durch Zusammen-
rechnung),

e mindestens 10 % Leguminosen und

e maximal 66 % Getreide.
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Hinweis: Wie im Positivbeispiel bei der 5. Hauptfrucht (Ackergras, Winterraps und Gemdise) kbnnen auch
weitere zusammengefasste Hauptfruchtarten gebildet werden, wenn es beispielsweise nur 3 Haupt-
fruchtarten mit einem Anteil zwischen 10 % und 30 % am férderféhigen Ackerland geben sollte und
gleichzeitig noch weitere Fldchen bewirtschaftet werden, die durch eine Zusammenrechnung (iber die
Summe von je 10 % kommen wiirden.

Zuordnung zu Getreide oder Leguminosen von Mischungen
Die Nutzcodeliste enthalt in der Spalte U ,Gruppe OR 2 ganzbetrieblich” die Information, ob ein
Nutzcode fir die Oko-Regelung 2 als

e Leguminose (in Spalte U: ,Leguminosen”) oder
e Getreide (in Spalte U: ,Getreide)”

zahlt.
Fir die Oko-Regelung 2 zahlen als Leguminosen:

e einzelne Leguminosen,
e Mischungen von verschiedenen Leguminosen und
e Mischungen von Leguminosen mit anderen Pflanzen, sofern Leguminosen tUberwiegen.

Bei Mischungen von Getreide und Leguminosen oder von Leguminosen und Grasern ist grund-
satzlich der Uberwiegende Anteil am Saatgut ausschlaggebend, ob die Mischung fur die Oko-Rege-
lung 2 als Getreide oder Leguminose gilt:

Nutzcode Einstufung | Einstufung als
als Getreide | Leguminose

(siehe Spalte U | (siehe Spalte U in
in der NC-Liste) | der NC-Liste)

NC 150: Gemenge Getreide/Leguminose (Getreide Uberwiegt)
(Hinweis: Fiir die Oko-Regelung 2 gilt Hirse nicht als Getreide, sodass bei Mischungen Q
von Leguminosen mit Hirse der NC 917 zu verwenden ist.

NC 917: Mischkulturen
(beispielsweise die Mischung Hirse mit anderen Kulturen) Q

NC 250: Gemisch Leguminose/ Getreide (Leguminose Uberwiegt)

NC 422: Kleegras

NC 433: Luzerne-Gras

NC 434: Gras-Leguminosen Gemisch (Leguminose Uberwiegt)

QOO

Empfehlung fir die Verwendung von Mischungen: Vorherrschen auf der Flache

Bei Mischungen von Leguminosen mit anderen Pflanzen (beispielsweise die Mischung von
Ackerbohne und anderen Kulturen) und der Einordnung der Mischung als Leguminose ist wichtig,
dass auf der Flache die Leguminosen vorherrschen (Ackerbohne). Daher ist es nicht empfeh-
lenswert, Mischungen mit einem Leguminosenanteil von lediglich 51 % oder geringfiigig hé-
her zu verwenden. Bei solchen Mischungen besteht grundsatzlich die Gefahr, dass die Legumino-
sen nicht vorherrschen, sondern die anderen Pflanzen. Die Flache wirde in diesen Fallen fur die
Oko-Regelung 2 nicht als Leguminose (NC 250), sondern als ,normale” Mischung (NC 917) gewertet
werden.
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Bei den Mischungen oder Gemengen der Nutzcodes 150 und 250 wird in erster Linie unterschieden,
ob das Getreide oder die Leguminosen vorherrschen. Grundsatzlich sollte es sich um eine praxis-
Ubliche Mischung handeln. Ob das Mischungsverhaltnis zum Beispiel bei 80/20, 70/30 oder 60/40
liegt oder eine oder mehrere Leguminosen in der Mischung enthalten sind, ist dabei nicht vorge-
geben.

Alle Mischkulturen mit Mais zéhlen, wegen der Gblichen Dominanz von Mais, zu der Hauptfruchtart
Mais. Dies gilt unabhangig des Anteils vom Mais in der Mischung.

Hinweis: Hirse wird fiir die Oko-Regelung 2 nicht als Getreide gewertet. Sofern eine Mischung von Hirse
angebaut wird und die Hirse liberwiegt, muss fiir die Fldche der NC 917 (Mischkulturen) verwendet wer-
den. Der NC 917 wird fiir die Oko-Regelung 2 nicht als Getreide eingestuft. Der NC 150 (Gemisch Getreide/
Leguminose (Getreide (iberwiegt)) wird fiir die Oko-Regelung 2 als Getreide eingestuft.

4.4.6 Oko-Regelung 3: Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaf-
tungsweise auf Ackerland und Dauergrinland

Die Oko-Regelung 3 férdert die Flache der Gehélzstreifen bei der Beibehaltung einer agroforstli-
chen Bewirtschaftungsweise auf Ackerland und Dauergriinland. Folgende Voraussetzungen mus-
sen die Gehdlzstreifen erfullen:

e mindestens 2 Geholzstreifen missen vorhanden sein,
e eine Breite der einzelnen Gehdlzstreifen von maximal 25 Metern auf der Uberwiegenden
Lange des Streifens,
e weitestgehend durchgangig vorhandene Gehdlzstreifen,
e einen Flachenanteil zwischen 2 % und 40 % an der Ackerland- oder Dauergrinlandflache
und
e hochstens 100 Meter Abstand auf der Uberwiegenden Lange (auf Gber 50 %)
o zwischen zwei Geholzstreifen sowie
o vom Gehdlzstreifen zum Rand der Flache,
e mindestens 20 Meter Abstand auf der Uberwiegenden Lange (auf Gber 50 %)
o zwischen zwei Geholzstreifen sowie
o vom Gehdlzstreifen zu einem Waldrand oder einem der Landschaftselemente: He-
cken- oder Knicks, Baumreihen oder Feldgeholze.

Hinweis: Der Gehoélzstreifen kann also direkt am Rand der Fldche liegen (beispielsweise am Feldrand
oder zur ndchsten Parzelle), sofern am Rand der Fliiche kein Wald oder eines der genannten Landschaft-
selemente angrenzt, bei denen ein Abstand von mindestens 20 Metern auf der (iberwiegenden Linge
eingehalten werden muss.

Weitere Hinweise (siehe auch Abschnitt 2.1.1.2 Agroforstsystem):

e Die Geholzstreifen der Oko-Regelung 3 miissen als Nebennutzungsflache mit dem Nutz-
code 94 ,0R 3 Agroforststreifen” gekennzeichnet werden.

o Diese Nebennutzungsflachen sind somit Bestandteil einer Gesamtparzelle mit ei-
ner regularen Ackerlandnutzung (beispielsweise Mais mit dem NC 171) oder Dau-
ergrunlandnutzung (beispielsweise Wiesen mit dem NC 451).

e Die Holzernte ist nur in den Monaten Januar, Februar und Dezember zulassig (vorbehaltlich
naturschutzrechtlicher Vorschriften).
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4.4.7

Landschaftselemente sind kein Teil eines Agroforstsystems.

Es muss ein Agroforstsystem gemal3 Abschnitt 2.1.1.2 Agroforstsystem vorliegen.

Ein flachiges Agroforstsystem wird im Rahmen der Oko-Regelung 3 nicht geférdert.

Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 3 mit den Oko-Regelungen 4, 5, 6 und 7 kom-
biniert werden.

Oko-Regelung 4: Extensivierung des gesamten Dauergriinlandes eines
Betriebes

Die Oko-Regelung 4 férdert die Extensivierung des gesamten Dauergriinlandes eines Betriebes.
Folgende Voraussetzungen mussen erflllt sein:

durchschnittlicher Viehbesatz im Antragsjahr von mindestens 0,3 und hdchstens 1,4 Rau-
futter verzehrenden Grol3vieheinheiten (RGV) je Hektar Dauergrinland,

Dungung, einschliel3lich Wirtschaftsdunger, darf maximal dem Dunganfall von 1,4 RGV je
Hektar forderfahiges Dauergriinland des Betriebes entsprechen,

Pflanzenschutzmittel sind verboten und

Pflugverbot in dem Jahr der Beantragung der Oko-Regelung 4 (1. Januar bis 31. Dezember)
fur alle Dauergrinlandflachen des Betriebes.

Weitere Hinweise:

Es handelt sich um eine ganzbetriebliche Férderung, sodass alle Dauergrinlandflachen des
Betriebes einbezogen werden. Die Dauergrinlandflachen muissen im Antragsprogramm
nicht extra gekennzeichnet werden. Die Beantragung der Oko-Regelung 4 im Formular ,An-
trige Oko-Regelungen” und das Ausfiillen des , Tierbestandsnachweises” sind ausreichend.
Grundlage fur die Berechnung des durchschnittlichen Viehbesatzes im Antragsjahr sind
folgende Tierarten mit dem jeweiligen Umrechnungsschlissel:

Tierart Umrechnungsschliissel in RGV
Bullen, Kiihe und sonstige Rinder Uber zwei Jahre, Equiden 1,0

Uber sechs Monate

Rinder von sechs Monaten bis zwei Jahren 0,6

Rinder unter sechs Monaten 04

Schafe und Ziegen (einschlieBlich Lammer) 0,15

Damwild (einschlieBlich Kalber) 0,15

Rotwild (einschlieRlich Kalber) 0,3

Es kdnnen auch andere Tiere gehalten werden.

o Diese anderen Tiere werden nicht bei der Berechnung des durchschnittlichen Vieh-
besatzes herangezogen. Beispielsweise werden Pferde unter sechs Monaten oder
Alpakas nicht beim durchschnittlichen Viehbesatz berucksichtigt.

o In Bezug auf den Dunganfall werden alle Tiere berucksichtigt, also sowohl die fur
die Oko-Regelung 4 relevanten Tiere (beispielsweise Bullen tber zwei Jahre) als
auch alle anderen Tiere (beispielsweise Alpakas). Bei der Vorgabe des Dingemit-
teleinsatzes ist nicht malRgeblich, welche Tiere gehalten werden, sondern aus-
schliel3lich die Menge der aufgebrachten Nahrstoffe.
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4.4.8

Bei der Berechnung des durchschnittlichen Viehbesatzes im Antragsjahr wird der errech-
nete Wert aus der gesamten Dauergrunlandflache des Betriebes und dem RGV der fur die
Oko-Regelung 4 relevanten Tiere nach vier Nachkommastellen abgeschnitten. Der berech-
nete Wert wird nicht auf- oder abgerundet. Beispielsweise wird ein durchschnittlicher Vieh-
besatz von 0,2950 RGV nicht auf 0,3 aufgerundet.

Die Férderung der Oko-Regelung 4 kann grundsatzlich auch fur Flachen in einem Natur-
schutzgebiet beantragt werden. Die Férderung der Oko-Regelung 4 ist nicht bereits durch
die Lage einer Flache oder durch bestimmte Auflagen in einem Naturschutzgebiert ausge-
schlossen.

Zur Wiederherstellung der Grasnarbe nach einer Zerstérung durch hdhere Gewalt oder
aulRergewdhnliche Umstande (beispielsweise durch grol¥flachige Flachenbeschadigungen
durch Wild) kann im Einzelfall auf Antrag eine Ausnahme vom Pflugverbot zugelassen wer-
den.

Pflugverbot nach § 7 Absatz 5 GAPDZV: alle mechanischen Bodenbearbeitungen, die die
Grasnarbe zerstoren oder nachhaltig beeintrachtigen (der Einsatz von Pflug, Grubber und
Scheibenegge). Die flache Bodenbearbeitung von bestehendem Dauergrunland zur Narbe-
nerneuerung gilt nicht als Pfligen und ist demnach ganzjahrig erlaubt. Dazu gehdren bei-
spielsweise Walzen, Schleppen, Schlitzen, Striegeln und die Saatbettbereitung durch ledig-
lich flach in den Boden einwirkende mechanische Eingriffe.

Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 4 mit den Oko-Regelungen 1d, 3, 5 und 7
kombiniert werden.

Oko-Regelung 5: Extensive Bewirtschaftung von Dauergriinland mit
mindestens 4 regionalen Kennarten

Die Oko-Regelung 5 férdert die extensive Bewirtschaftung von Dauergrinlandflachen mit dem

Nachweis von mindestens 4 regionalen Kennarten. Folgende Voraussetzung muss erflllt sein;

Auf den beantragten Flachen missen mindestens 4 regionaltypische Kennarten des arten-
reichen Grinlandes nachgewiesen werden.

Weitere Hinweise:

Die in Brandenburg und Berlin zuldssigen Kennarten oder Kennartengruppen des arten-
reichen Grunlands sind auf der Internetseite des MLEUV bei den Informationen zur neuen
GAP-Férderperiode ab 2023, im Bereich der Direktzahlungen und dort bei den Oko-Regelun-
gen zu finden. Die Liste kdnnen Sie mit im Downloadbereich der Internetseite des MLEUV
abrufen: https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/land-und-ernaehrungswirtschaft/ag-
rarpolitik/neue-gap-foerderperiode-ab-2023/direktzahlungen/oeko-regelungen/oeko-re-
gelung-5/

Die Nachweisfiihrung zur Erfassung der Kennarten ist ab 2026 ausschlieBBlich mit
der profil - Berlin / Brandenburg App (mittels georeferenzierten Fotos) moglich. Der
Nachweis Uber die Schlagskizze und den Papierbogen ist nicht mehr zulassig. Eine detail-
lierte Beschreibung des Nachweisverfahrens finden sie ebenfalls unter:
https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/land-und-ernaehrungswirtschaft/agrarpoli-
tik/neue-gap-foerderperiode-ab-2023/direktzahlungen/oeko-regelungen/oeko-regelung-
5/
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e Die Beantragung einzelner Teilschlage ist nicht moglich, da sich die MalBnahme immer auf
den gesamten Schlag bezieht.

e Die Nachweisfihrung muss spatestens zum Zeitpunkt der Antragsanderungsfrist abge-
schlossen sein.

e Auf derselben Fliche kann die Oko-Regelung 5 mit den Oko-Regelungen 1d, 3, 4 und 7
kombiniert werden.

4.4.9 Oko-Regelung 6: Pflanzenschutzmittelverzicht auf Ackerland oder in
Dauerkulturen

Die Oko-Regelung 6 férdert den Verzicht von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln auf
Ackerland- und Dauerkulturflachen des Betriebes. Folgende Voraussetzung muss erfullt sein:

e Aufden beantragten Ackerland- oder Dauerkulturflachen durfen keine chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden:
o auf Ackerland im Zeitraum vom 1. Januar bis zur Ernte auf der jeweiligen Flache,
jedoch mindestens bis zum 31. August fur

» Sommergetreide, einschlieRlich Mais sowie Hirse und Pseudogetreide,
» Leguminosen, einschlieBlich Gemenge, aulBer Ackerfutter,
= Sommer-Olsaaten,
» Hackfrichte,
» Feldgemiuse.

o auf Ackerland im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 15. November flr
» Gras oder andere Grunfutterpflanzen (GoG) und
» als Ackerfutter genutzte Leguminosen, einschliel3lich Gemenge.

o in Dauerkulturen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 15. November.

Weitere Hinweise:

e Der Pflanzenschutzmittelverzicht kann fur einzelne Flachen oder auf allen Flachen des Be-
triebes beantragt werden.
e In der Nutzcodeliste gibt es Hinweise zur Einordnung der einzelnen Nutzcodes:
o Spalte X: Hinweis, bei welchen Nutzcodes die Oko-Regelung 6 beantragt werden
kann und welcher Pramienstufe ein Nutzcode zugeordnet ist (Stufe 1 oder Stufe 2).
e Der Zeitraum fur den Pflanzenschutzmittelverzicht fir GoG und als Ackerfutter genutzte
Leguminosen (einschliel3lich Gemengen) kann friher enden, sofern nach der Ernte im An-
tragsjahr eine Bodenbearbeitung zur Vorbereitung des Anbaus einer Folgekultur erfolgt,
jedoch frihestens ab dem 31. August.
e Die Ausbringung von gebeiztem Saatgut ist zulassig.
e Ausgenommen vom Pflanzenschutzmittelverzicht sind Pflanzenschutzmittel, die:
o ausschlieBlich Wirkstoffe mit einem geringen Risiko enthalten (Art. 22 VO (EG) Nr.
1107/2009 in der jeweils geltenden Fassung; zuletzt geandert durch die VO (EU)
2021/383) oder
o fur die 6kologische Landwirtschaft zugelassen Pflanzenschutzmittel sind:
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04 Pflanzenschutzmit-
tel/psm_oekoliste-DE.pdf?__blob=publicationFile
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Die Férderung der Oko-Regelung 6 kann grundsétzlich auch fir Flachen in einem Natur-

schutzgebiet beantragt werden. Ist fur eine Flache aber die Anwendung von chemisch-syn-
thetischen Pflanzenschutzmitteln bereits durch eine Auflage in dem Naturschutzgebiet ver-
boten, dann ist eine Forderung flr diese Flache ausgeschlossen, da nicht mehr freiwillig
auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden kann.
Unschadlich ist dabei, wenn nur geringe Teile der Fldche von dem Verbot betroffen sind
oder das Verbot nicht generell, sondern nur fur einzelne Pflanzenschutzmittel gilt.

o

Positivbeispiel (die Oko-Regelung 6 kann beantragt werden): Eine Fliche liegt in
einem Naturschutzgebiet und flr diese Flache gibt es in dem Naturschutzgebiet
die Auflage, dass der Einsatz von Herbiziden verboten ist. Diese Auflage ist fur die
Oko-Regelung 6 unschéadlich, da nur Herbizide verboten sind und auf den Einsatz
weiterer Pflanzenschutzmittel freiwillig verzichtet werden kann. Gleiches gilt, so-
fern auf einer Flache der Einsatz von Insektiziden verboten ist oder wenn auf der
Flache der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entlang von 10 Metern Breite an Gra-
ben verboten ist.

Negativbeispiel (die Oko-Regelung 6 kann nicht beantragt werden): Eine Flache
liegt in einem Naturschutzgebiet und fir diese Flache gibt es in dem Naturschutz-
gebiet die Auflage, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten ist. Diese
Auflage ist fur die Oko-Regelung 6 schadlich.

Hinweis: Fiir Fléichen in Naturschutzgebieten kann alternativ zu der Oko-Regelung 6 das
einjéhrige Forderprogramm 40 ,Erschwernisausgleich Pflanzenschutz” beantragt wer-

den.

Hinweis: Fiir 6kologisch wirtschaftende Betriebe im Férderprogramm 3180 ,Okologi-
scher Landbau” wird zur Vermeidung einer Doppelférderung die Primie der Oko-Rege-
lung 6 beim Férderprogramm 3180 abgezogen. Wenn die Oko-Regelung 6 jedoch nicht
gezahlt werden kann, dann wird die volle Pramie im Férderprogramm 3180 gezahlt.

e Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 6 mit den Oko-Regelungen 2, 3 und 7 kombi-

niert werden.

Die Oko-Regelung 6 hat 2 Pramienstufen, welche getrennt voneinander fiir bestimmte Kulturen

gezahlt werden.

Pramienstufe

Flachenkategorie und Kulturen

Pramienhohe
(geplant)

Stufe 1

Ackerland

Sommergetreide, Leguminosen (einschliel3-
lich Gemenge, auller Ackerfutter), Sommer-
Olsaaten, Hackfriichte und Feldgemiise

Dauerkulturen

alle Dauerlandkulturen

150 €/ha

Stufe 2

Ackerland

Gras oder anderen Grunfutterpflanzen (GoG)
und als Ackerfutter genutzte Leguminosen,
einschlieB3lich Gemenge

50 €/ha

4.4.10 Oko-Regelung 7: Anwendung von Natura 2000-Bestimmungen

Die Oko-Regelung 7 férdert die schutzzielorientierte Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Fla-
chen in Natura 2000-Gebieten. Folgende Voraussetzungen mussen erfullt sein:
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Ökologischer#_Förderprogramm_3180_
Ökologischer#_Förderprogramm_3180_

Die beantragten Fldchen liegen in der Kulisse ,Natura 2000-Gebiete (Oko-Regelung 7, FP 3210-
Bindungen 3215, 3215A, 3215B)".

Im Antragsjahr durfen keine MaRnahmen zur Entwasserung oder zur Instandsetzung be-
stehender Entwasserungsanlagen zur Grundwasserabsenkung oder zur Drainage durch-
geflhrt werden.

Im Antragsjahr durfen keine Auffullungen, Aufschittungen oder Abgrabungen vorgenom-
men werden (aulBer im Fall einer Genehmigung oder Anordnung der zustandigen Natur-
schutzbehorde).

Weitere Hinweise:

Eine Flache ist fur die Oko-Regelung 7 auch dann férderfahig, wenn diese nur zu Teilen
innerhalb eines Natura 2000-Gebiets liegt. Die Pramie wird jedoch ausschlieflich fur den
innerhalb der Natura 2000 Gebiet liegenden Teil der beantragten Flache gezahlt.

Die Férderung der Oko-Regelung 7 kann in Brandenburg und Berlin grundsétzlich fiir alle
Fldchen in einem Natura 2000-Gebiet beantragt werden und eine Fdrderung ist nicht
bereits durch die Lage einer Flache in einem Natura 2000-Schutzgebiet ausgeschlossen.
Auf derselben Flache kann die Oko-Regelung 7 mit allen anderen Oko-Regelungen kombi-
niert werden.

4.5 Gekoppelte Einkommensstutzung fur Mutterschafe und Mut-

terziegen

Die gekoppelte Einkommensstitzung fur Mutterschafe und Mutterziegen kann unabhangig von
Flachen jahrlich beantragt werden. Es missen mindestens sechs Tiere beantragt werden, die Mut-
terschafe und/oder Mutterziegen sind. Jedes Tier muss folgende Fordervoraussetzungen erftillen:

das Tier ist weiblich,

das Tier ist ein Muttertier, es ist demnach alt genug zum Lammen (tierschutzkonform),
das Tier wird vom 15. Mai bis zum 15. August des Antragsjahres im Betrieb gehalten,
das Tier ist ordnungsgemal gekennzeichnet und registriert.

Hinweis: Sofern ausschlieflich die gekoppelte Einkommensstiitzung fiir Mutterschafe und Mutterziegen
beantragt werden soll, sind mindestens 8 forderfdhige Tiere erforderlich, um die Voraussetzung zur Min-

destbetriebsgréfSe zu erfiillen.

Ordnungsgemalie Kennzeichnung

Die zulassigen Moglichkeiten zur ordnungsgemafRen Kennzeichnung nach § 34 Viehverkehrsver-
ordnung (ViehVerkV) sind folgende:

Gelbe Ohrmarke + Ohrmarkentransponder

Gelbe Ohrmarke + Bolustransponder

FuRRfessel + Ohrmarkentransponder

FuRfessel + Bolustransponder

Tatowierung + Ohrmarkentransponder (in Ausnahmefallen)
Tatowierung + Bolustransponder (in Ausnahmefallen)
Gelbe Ohrmarke + FuRfesseltransponder
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OrdnungsgemaRe Registrierung

Fur die ordnungsgemale Registrierung ist es notwendig, dass die Tiere mitihren individuellen Ohr-
markennummern in einem Bestandsregister im Betrieb erfasst sind und dieses Bestandsregister
aktuell gehalten wird. Auch Angaben zu Alter und Rasse sollten in der Regel im Bestandsregister
enthalten sein. Das Bestandsregister muss den Vorgaben der Viehverkehrsverordnung entspre-
chen (Anlage 11 ViehVerkV). Auf Anfrage der zustandigen Landwirtschaftsbehdérde oder des Zent-
ralen technischen Prufdienstes muss die antragstellende Person das Bestandsregister jederzeit

vorlegen kénnen.

Haltungszeitraum

Die beantragten Tiere mussen von der antragstellenden Person wahrend des Haltungszeitraumes
vom 15. Mai bis 15. August des Antragsjahres im eigenen Betrieb gehalten werden. Eine Abgabe
der Tiere zur Pension ist in diesem Zeitraum moglich. Antragsberechtigt ist dabei die aktive Be-
triebsinhaberin oder der aktive Betriebsinhaber, die oder der das wirtschaftliche Risiko fur die
Tiere tragt. Eine Pensionstierhalterin oder ein Pensionstierhalter, welche oder welcher nicht das
wirtschaftliche Risiko fUr die Tiere tragt (beispielsweise bei Verendung), kann keinen Antrag fur die
Pensionstiere stellen.

Beispiele:

e Eigentimerin oder Eigentimer der Tiere halt die Tiere im Haltungszeitraum auf Flachen
des eigenen Betriebes > Beantragung ist moéglich. In diesem Fall ist der Antragsteller oder
die Antragstellerin auch tierseuchenrechtlicher Halter.

e Eigentimerin oder Eigentimer der Tiere gibt die Tiere in einen Pensionsbetrieb ab, sodass
sich die Tiere zeitweise nicht auf eigenen Flachen befinden. Der Eigentimer oder die Ei-
gentUmerin der Tiere tragt flir den gesamten Zeitraum das wirtschaftliche Risiko, zum Bei-
spiel, wenn Tiere sterben. = Der Eigentimer oder die Eigentumerin der Tiere ist antrags-
berechtigt. Dass er oder sie in der Zeit, in der die Tiere im Pensionsbetrieb untergebracht
sind, nicht gleichzeitig tierseuchenrechtlicher Halter ist, ist flr die Antragstellung nicht re-
levant. Die Inhaberin oder der Inhaber des Pensionsbetriebes ist nicht antragsberechtigt,
da er oder sie nicht das wirtschaftliche Risiko fir die Tiere tragt.

e Eigentimerin oder Eigentimer von Tieren hat die Tiere dauerhaft in einem anderen Be-
trieb untergebracht. Vertraglich ist festgelegt worden, dass der Betriebsinhaber oder die
Betriebsinhaberin des Pensionsbetriebes das wirtschaftliche Risiko tragt. > Der Betriebs-
inhaber oder die Betriebsinhaberin des Pensionsbetriebes ist antragsberechtigt, da er oder
sie das wirtschaftliche Risiko fur die Tiere tragt.

Antragstellung
Bei der Antragstellung mussen die Tiere mit ihrer Einzeltierkennzeichnung (Ohrmarkennummer)

im Antrag erfasst werden. Dies kann handisch durch einzelnes Eintragen der Ohrmarkennummern
oder auch durch Hochladen einer CSV-Datei geschehen, beispielsweise aus einem elektronischen
Bestandsregister. Die hochgeladene CSV-Datei darf nur eine Spalte haben. In dieser Spalte sind die
Ohrmarkennummern verzeichnet.

Ausscheiden von Tieren und Ersatz
Im Falle des Ausscheidens eines Antragstieres aufgrund von Verendung muss der Antrag unver-
zlglich nach Verendung des Tieres geandert und die Zahl der Antragstiere korrigiert werden. Die

Bestandsveranderung muss ebenfalls in der HIT gemeldet werden.
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Durch nattirliche Umstande ausscheidende Tiere kdnnen ersetzt werden, wenn sie im Haltungs-
zeitraum ausgeschieden sind. Als naturlicher Umstand wird Verendung durch Krankheit oder Alter
des Tieres angesehen, nicht aber Tod durch Schlachtung.

Die antragstellende Person hat die Mdglichkeit, das verendete Tier durch ein anderes Tier zu er-
setzen, welches die Férdervoraussetzungen erfullt. Das Ersetzen hat unverzlglich zu erfolgen. Das
Ersatztier muss weiblich, alt genug zum Lammen und ordnungsgemal gekennzeichnet und regis-
triert sein. Kommt es neu in den Bestand des Betriebes, muss es im Bestandsregister verzeichnet
werden. Erfolgt die Ersetzung innerhalb des Haltungszeitraums, gilt fir das Ersatztier die Pflicht
zum Halten im Haltungszeitraum erst ab dem Tag des Ersatzes. Das Ersatztier muss mit Ohrmar-
kennummer im Antrag hinzugefigt werden.

In einigen Fallen scheidet ein Tier nicht aufgrund naturlicher Umstande, sondern aufgrund héherer
Gewalt aus. Dies kann beispielsweise bei einem Wolfsriss der Fall sein. In Fallen héherer Gewalt
behalt die antragstellende Person nach &8 27 GAPDZV den Anspruch auf Zahlung fur Tiere, die zum
Zeitpunkt des Eintretens der hdheren Gewalt férderfahig waren. Eine ,Heilung” durch Zukauf eines
Ersatztiers ist deshalb nicht erforderlich. Jedoch muss grundsatzlich auch ein Ausscheiden eines
Tieres aufgrund héherer Gewalt der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde gemeldet und ein Nach-
weis erbracht werden. Der Antrag muss nicht geandert werden.

Nachweise und Mitwirkung bei einer Kontrolle
FUr den Fall einer Kontrolle vor Ort ist das Bestandsregister vorzuhalten.

Die antragstellende Person hat die Pflicht, die Kontrolle der Tiere zu ermdglichen (Mitwirkungs-
pflicht). Das bedeutet, es muss der kontrollierenden Person gefahrlos erméglicht werden, die Tiere
so leicht wie moéglich zu erreichen, die Antragstiere von anderen im Betrieb befindlichen Tieren zu
unterscheiden und ihre Transponder zu scannen. Dies kann beispielsweise geschehen, indem die
Antragstiere zusammen durch ein Gatter geflihrt werden, sodass sie dort gescannt werden kénnen.

4.6 Gekoppelte Einkommensstutzung fur Mutterkihe

Die gekoppelte Einkommensstutzung fur Mutterkihe kann unabhangig von Flachen jahrlich bean-
tragt werden. Es mussen mindestens drei Tiere beantragt werden, die Mutterkuihe sind. Jedes Tier
muss folgende Fordervoraussetzungen erfullen:

e das Tier ist weiblich,

e das Tier hat mindestens einmal gekalbt,

e das Tier wird vom 15. Mai bis zum 15. August des Antragsjahres im Betrieb gehalten,
e das Tier ist ordnungsgemal gekennzeichnet und registriert.

Zusatzlich darf der antragstellende Betrieb im Antragsjahr keine Kuhmilch oder Kuhmilcherzeug-
nisse aus Selbsterzeugung abgeben.

Ordnungsgemadlle Kennzeichnung und Registrierung

Die Mutterkihe mussen die Pflichten zur Kennzeichnung und Registrierung nach den einschlagi-
gen Rechtsvorschriften (VO (EU) 2016/429; Viehverkehrsverordnung) erfillen. Fur die ordnungsge-
mal3e Registrierung ist die Meldung der Einzeltiere auf der HIT ausreichend, wobei diese stets ak-
tuell gehalten werden muss. Ein zusatzlich zur HIT vorhandenes Bestandsregister ist nicht notwen-

dig.
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Haltungszeitraum
Die beantragten Tiere mussen von der antragstellenden Person wahrend des Haltungszeitraumes

vom 15. Mai bis zum 15. August des Antragsjahres im eigenen Betrieb gehalten werden. Eine Ab-
gabe der Tiere zur Pension ist in diesem Zeitraum mdglich. Antragsberechtigt ist dabei die aktive
Betriebsinhaberin oder der aktive Betriebsinhaber, die oder der das wirtschaftliche Risiko fur die
Tiere tragt. Eine Pensionstierhalterin oder ein Pensionstierhalter, welche oder welcher nicht das
wirtschaftliche Risiko fur die Tiere tragt (beispielsweise bei Verendung), kann keinen Antrag fur die
Pensionstiere stellen.

Beispiel:

e EigentiUmerin oder Eigentimer der Tiere halt die Tiere im Haltungszeitraum auf Flachen
des eigenen Betriebes - Beantragung ist moglich. In diesem Fall ist der Antragsteller oder
die Antragstellerin auch tierseuchenrechtlicher Halter.

e Eigentimerin oder Eigentimer der Tiere gibt die Tiere in einen Pensionsbetrieb ab, sodass
sich die Tiere zeitweise nicht auf eigenen Flachen befinden. Der Eigentimer oder die Ei-
gentUmerin der Tiere tragt flir den gesamten Zeitraum das wirtschaftliche Risiko, zum Bei-
spiel, wenn Tiere sterben. = Der Eigentimer oder die Eigentumerin der Tiere ist antrags-
berechtigt. Dass er oder sie in der Zeit, in der die Tiere im Pensionsbetrieb untergebracht
sind, nicht gleichzeitig tierseuchenrechtlicher Halter ist, ist flr die Antragstellung nicht re-
levant. Die Inhaberin oder der Inhaber des Pensionsbetriebes ist nicht antragsberechtigt,
da er oder sie nicht das wirtschaftliche Risiko fir die Tiere tragt.

e Eigentimerin oder Eigentimer von Tieren hat die Tiere dauerhaft in einem anderen Be-
trieb untergebracht. Vertraglich ist festgelegt worden, dass der Betriebsinhaber oder die
Betriebsinhaberin des Pensionsbetriebes das wirtschaftliche Risiko tragt. > Der Betriebs-
inhaber oder die Betriebsinhaberin des Pensionsbetriebes ist antragsberechtigt, da er oder
sie das wirtschaftliche Risiko fur die Tiere tragt.

Antragstellung
Um fur die im Betrieb vorhandenen Mutterkihe einen Antrag auf die gekoppelte Einkommensstit-

zung stellen zu kdnnen, mussen die Tiere auf der HIT im Betrieb gemeldet sein. Eine Ausnahme
bilden Tiere, die sich zum Zeitpunkt der Antragstellung in Pension in einem anderen Betrieb befin-
den. Die in der HIT gemeldeten Tiere, die fur die gekoppelte Einkommensstltzung relevant sind,
werden im Antrag vorgetragen. Die antragstellende Person kann diese vorgetragenen Tiere besta-
tigen oder bearbeiten. Tiere, die sich zum Zeitpunkt der Antragstellung noch in Pension befinden,
mussen manuell im Antrag eingetragen werden. Sollten Tiere nach der Antragstellung in Pension
abgegeben werden, muss neben der Abgangsmeldung auf der HIT auch im Antrag der Abgang zum
Pensionsbetrieb nachtraglich vermerkt werden. In diesen Féllen ist der Anderungsgrund ,Stand-
ortwechsel/Pension” zu wahlen sowie die HIT-Registriernummer zu aktualisieren.

Hinweis: Im Antrag kann der Kalbungsnachweis manuell hochgeladen werden. In Féllen einer Totgeburt
kann hier der Nachweis der Totgeburt erbracht werden, sofern diese Information nicht liber die HIT hin-
terlegt ist (beispielsweise, wenn ein Kalb nach kurzer Zeit verstirbt und nicht gekennzeichnet wird).

Ausscheiden von Tieren und Ersatz

Im Falle des Ausscheidens eines Antragstieres aufgrund von Verendung muss die Bestandsveran-
derung unverziglich in der HIT gemeldet werden. Eine Meldung in der HIT Uber den Abgang eines
Tieres gilt als Antragsanderung, sodass die antragstellende Person ihren Antrag nicht gesondert
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bearbeiten muss. Sollte der Abgangsgrund die Abgabe in einen Pensionsbetrieb sein, muss der
Antrag jedoch geandert werden.

Durch nattirliche Umstande ausscheidende Tiere kénnen ersetzt werden, wenn sie im Haltungs-
zeitraum ausgeschieden sind. Als naturlicher Umstand wird Verendung durch Krankheit oder Alter
des Tieres angesehen, nicht aber Tod durch Schlachtung.

Das Ersetzen hat unverziglich zu erfolgen. Das Ersatztier muss ebenfalls die Férdervoraussetzun-
gen erflllen: es muss weiblich sein, mindestens einmal gekalbt haben und muss ordnungsgemafi
gekennzeichnet und registriert sein. Kommt es neu in den Bestand des Betriebes, muss es in der
HIT gemeldet werden. Erfolgt die Ersetzung innerhalb des Haltungszeitraums, gilt fir das Ersatztier
die Pflicht zum Halten im Haltungszeitraum erst ab dem Tag des Ersatzes. Das Ersatztier muss mit
Ohrmarkennummer im Antrag gesondert hinzugeflgt werden. Eine Meldung auf der HIT ist nicht
ausreichend.

In einigen Fallen scheidet ein Tier nicht aufgrund naturlicher Umstande, sondern aufgrund héherer
Gewalt aus. Dies kann beispielsweise bei einem Verkehrsunfall der Fall sein. In Fallen hoherer Ge-
walt behalt die antragstellende Person nach § 27 GAPDZV den Anspruch auf Zahlung flir Tiere, die
zum Zeitpunkt des Eintretens der hoheren Gewalt férderfahig waren. Eine ,Heilung” durch Zukauf
eines Ersatztiers ist deshalb nicht erforderlich. Jedoch muss grundsatzlich auch ein Ausscheiden
eines Tieres aufgrund hdherer Gewalt der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde gemeldet und ein
Nachweis erbracht werden. Der Antrag muss nicht geandert werden.

Mitwirkung bei einer Kontrolle

Die antragstellende Person hat die Pflicht, die Kontrolle der Tiere zu ermdglichen (Mitwirkungs-
pflicht). Das bedeutet, es muss der kontrollierenden Person gefahrlos erméglicht werden, die Tiere
so leicht wie moglich zu erreichen, die Antragstiere von anderen im Betrieb befindlichen Tieren zu

unterscheiden und ihre Ohrmarken abzulesen. Dies kann beispielsweise geschehen, indem die
Antragstiere zusammen durch ein Gatter gefihrt werden, sodass dort einzelne Ohrmarken abge-
lesen werden kénnen. Es sollte fur die kontrollierende Person nicht erforderlich sein, fur die Kon-
trolle in einen nicht abgesperrten Bereich zu dem Tier herantreten zu mussen.

5 Hinweise zur 2. Saule

5.1 Aligemeine Hinweise

Die Férderung der Fladchen- und TiermaBnahmen im Antragsjahr 2026 beruht auf EU-, Landes-
und teilweise Bundesrecht in Verbindung mit dem GAP-Strategieplan (FP 3xxx, 3326, 3050) sowie
dem GAK-Rahmenplan (FP 40, 890). Bevor Sie den Agrarforderantrag und die dazugehdrigen Anla-
gen ausfullen, informieren Sie sich bitte anhand der einschlagigen Rechtsvorschriften, dieser Hin-
weise sowie der jeweiligen Rechts- und Kontrollvorschriften zu den Férdergrundsatzen der Agrar-
forderung in der 2. Saule. Im Zweifelsfall informieren Sie sich bei lhrer zustandigen Landwirt-
schaftsbehérde.

Der jahrliche Zahlungsantrag fur die Malinahmen nach den Richtlinien zur Férderung von Agra-
rumwelt- und KlimamaRnahmen (AUKM) zur Verbesserung der Biodiversitat, des Okolandbaus,
des Bodenschutzes, des Klimaschutzes und der Wasserqualitat sowie Kooperativer Klimaschutz-
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und BiodiversitatsmaBnahmen, Natura 2000-Ausgleich, einschlieBlich Erschwernisausgleich Pflan-
zenschutz, Ausgleichszulage fur benachteiligte Gebiete (AGZ) sowie zur Férderung naturbetonter
Strukturelemente im Ackerbau ist im Rahmen des Agrarforderantrages bei der zustandigen Land-
wirtschaftsbehdérde einzureichen:

e Zahlungsantrag Ausgleichszulage (AGZ): FP 3326

e Zahlungsantrag Natura 2000-Ausgleich: FP 40, 3050

e Zahlungsantrag Richtlinie Strukturelemente im Ackerbau: FP 890

e Zahlungsantrag Richtlinie AUKM: FP 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190,
3200, 3210, 3220, 3230

Einen Uberblick Uber die Forderrichtlinien und weitere Informationen finden Sie unter:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/

Die Tabelle der zulassigen Kombinationen der einzelnen MaBnahmen untereinander und mit den
Oko-Regelungen der 1. Saule finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten Link bei der jeweili-
gen Richtlinie unter ,Weiterfihrende Informationen - Tab Antragsverfahren”:

Weiterfihrende Informationen

Richtlinie Antragsverfahren Bewilligungsbehorde ELER-Rechtsgrundlagen

Bei der Kombination von AUKM mit den éko-RegeIungen (6R) 1c, 1d und 3 ist es nicht erfor-
derlich, zusatzlich AUKM-Bindungen an die oben genannten Nebennutzungsflachen (NNF) zu set-
zen. Die NNF-Teilflachen ,erben” in der Verwaltungskontrolle die AUKM-Bindungen der Haupt-
nutzungsflache.

Folgende Férderkulissen und Férderprogramme/Bindungen gelten:
e Feuchtgebiete und Moore (GLOZ 2, FP 3130, FP 3140 ab EAJ 2024)
e Natura 2000-Gebiete (Oko-Regelung 7, FP 3210-Bindung 3215, 3215A, 3215B)
e Benachteiligtes Gebiet (FP 3326, Bindung 33)
e Natura 2000-Gebiete und wertvolle Griinlandbiotope (FP 3110 nur EAJ 2023)
e drei neue Kulissen seit dem Antragsjahr 2024:
o Verzicht auf jegliche Dungung oder Nutzungspause (FP 3110-Bindungen
3111, 3111A, 3114),
o Mahdverfahren / Beweidung ((FP 3110-Bindungen 3111, 3111B, 3111C, 3115,
3116,
o Spate Nutzungstermine auf Grunland (FP 3110-Bindungen 3111, 3112, 3113).
e AUKM - Erosionskulisse (FP 3140-Bindung 3141 nur EAJ 2023, FP 3190-Bindung 3192)
e Ackerrand- und Bluhstreifen (FP 890)
e Gewasserrandflachen (nur EAJ 2023, FP 3190-Bindung 3191)
e Nahrstoffsensible Gebiete (FP 3190 - Bindung 3192)
e Wasserretentionsflachen (FP 3200)
e Vogelschutzgebiete (FP 3210 - Bindung 3211 nur EAJ 2023)
e Naturschutzgebiete (FP 40)
e Natura NSG Deckung, Natura LSG Berlin Deckung (FP 3050)
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Flachen in Forderkulissen mit dem Verpflichtungsbeginn 1. Januar 2023 haben Bestandsschutz.

Es sind Mindestiberschneidungsanteile der Parzellen an den Kulissen festgelegt. Werden diese
nicht eingehalten, wird die gesamte Parzelle abgelehnt.

Ackerparzellen mit der Kennzeichnung ,,BJS” (BlUh- und/oder Bejagungsschneisen) sind bei den
folgenden Férderprogrammen und Bindungen unter der Voraussetzung forderfahig, dass nach er-
folgter Bestellung der Kultur eine frihzeitige Beerntung des Bestandes auf der Schneise vorge-
nommen wird:

e FP 3180 mit den Bindungen 3181 und 3183,
e FP 3050 mit den Bindungen 51Z, 527 und 537 und
e FP 40 mit der Bindung 41.

Im FP 3326 kann auf eine vorherige Bestellung der BJS verzichtet werden. Diese Flachen kénnen
der Selbstbegriinung Uberlassen werden.

5.2 Forderprogramm 3326 ,,Benachteiligtes Gebiet”

Das Forderprogramm 3326 ist in der Kulisse ,Benachteiligtes Gebiet 33 (FP 3326)" zu beantragen.
Der Fordersatz betragt einheitlich 25 Euro je Hektar forderfahige landwirtschaftliche Flache.

Voraussetzung fur die Zuwendung ist unter anderem eine MindestschlaggréfRe von 0,3 Hektar.

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Einzelantrége> Antrag 3326 Ausgleichzulage.
5.3 Forderprogramm 40 ,Erschwernisausgleich Pflanzenschutz”

Forderfahig ist der in §8 4 Absatz 1 der Pflanzenschutzanwendungsverordnung (PfISchAnwV) fest-
gelegte Verzicht auf die Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel auf Acker- und Dauerkul-
turflachen im Land Brandenburg. Diese Acker- und Dauerkulturflachen mussen in Naturschutzge-
bieten (NSG) bzw. im Nationalpark Unteres Odertal liegen. Ziel der MaBnahme ist der Ausgleich
wirtschaftlicher Nachteile aufgrund besonderer Einschrankungen bei der Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln zum Schutz der Biodiversitat sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von Lebens-
raumen und Arten. Es handelt sich um ein einjahriges Forderprogramm (einjahriger Verpflich-
tungszeitraum). Flachen sind in NSG innerhalb und aufRerhalb von Natura 2000-Gebieten in der
Kulisse ,NSG" forderfahig.

Zuwendungsvoraussetzungen sind unter anderem:

e eine MindestschlaggroRe von 0,3 Hektar und
e die Antragsflachen liegen in einem NSG bzw. im Nationalpark Unteres Odertal.

Hinweis: Das Férderprogramm 40 ist nicht mit den Férderprogrammen Okologischer Landbau (FP 3180)
sowie Natura 2000-Ausgleich (FP 3050) auf derselben Fldche kombinierbar. Es wird der hbhere Forder-
satz beantragt.

Die Kennzeichnung der Parzellen erfolgt mit den folgenden Bindungen:

e auf produktiv genutzten Ackerflachen mit der Bindung 41 und
e auf produktiv genutzten Dauerkulturflachen (ausschlieBlich Wein- und Obstbau) mit der
Bindung 42.
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Die Kombination der Oko-Regelung 6 und des Férderprogrammes 40 ist mit Pramienabzug zulas-
sig (Abzug der OR 6-Pramie).

Im Betriebsprofil ist folgende Frage zu beantworten: ,,Handelt es sich bei Ilhrem Betrieb um
ein kleines und mittleres Unternehmen (KMU)?"

Definition KMU:

Gemal Anhang | Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Gebieten mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Eu-
ropaischen Union definieren sich Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) wie folgt: Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschéftigen und die entweder ei-
nen Jahresumsatz von hochstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme
sich auf héchstens 43 Millionen Euro belauft.

5.4 Forderprogramm 3050, Natura 2000-Ausgleich”

Voraussetzung fur die Zuwendung ist unter anderem:

e die MindestschlaggrolRe betragt 0,3 Hektar und
e die Antragsflache liegt in einem NSG/Natura 2000-Gebiet mit einer ausgleichsfahigen Nut-
zungseinschrankung. Fur Berlin gilt: NSG oder LSG/Natura 2000-Gebiet.
Far den Ausgleich von spaten Nutzungsterminen gemaR Richtlinie AUKM Biodiversitat -inklusive
Okologischer Landbau- und Bodenschutz (FP 3110) zur Kombination mit MaBnahmen aus der
Richtlinie Natura 2000-Ausgleich (Bindung 11Z) in NSG (oder LSG) ohne Auflagen fur die spate
Mahd sind folgende Termine vorgesehen

e Erste Nutzung erfolgt nach dem 1. Juli (Bindung 3112),
e Erste Nutzung erfolgt nach dem 15. Juli (Bindung 3113),
e Erste Nutzung vor dem 15. Juni und eine weitere Nutzung nach dem 31. August (Bin-
dung 3114).
FUr den Zahlungsantrag prufen Sie bitte diese Angaben entsprechend der Lage (Zone des NSG bzw.
LSG) und Auflagen im NSG bzw. LSG.

Beispiel 112, 3112 (Grundférderung 112): Sonstige Auflagen (Stickstoffverzicht) werden durch die
Grundférderung (ber die Richtlinie Natura 2000-Ausgleich im Férderprogramm 3050 mit der Bindung
11Z oder (iber die Bindung 3182 (Griinland) im Forderprogramm 3180 ausgeglichen. In NSG mit Auflagen
zur spéten Mahd im Férderprogramm 3050 (Bindungen 212, 227) ist alternativ nach der Kombinations-
matrix zur Bindung 11Z die Bindung 3182 maglich.

Die Kombination der Oko-Regelung 4 bzw. 6 und des Férderprogrammes 3050 ist mit Pramienab-
zug zuldssig (Abzug der Pramie der Oko-Regelung 4 oder Oko-Regelung 6).

Alternativ zur Bindung 11Z kann auch die Bindung 3182 (auf Grunland im Foérderprogramm 3180)
und die Oko-Regelung 4 mit Pramienabzug im NSG beantragt werden.

Eine Kombination der Bindungen 127, 13Z und 14Z im Foérderprogramm 3050 mit dem Forderpro-
gramm 3180 und der Bindung 3182 ist nicht zulassig.

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Einzelantrége> Zahlungsantrag 3050 Natura 2000.
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5.5 Forderprogramm 890

5.5.1 Forderprogramm 890 ,Naturbetonte Strukturelemente”

Far das Forderprogramm 890 ,Naturbetonte Strukturelemente” (Blih- und Ackerrandstrei-
fen) kann die Auszahlung mit den Bindungen 892 und 893 beantragt werden. Bitte informieren Sie
sich vor der Beantragung Uber Férdervoraussetzungen und -verpflichtungen der Richtlinie:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-naturbe-

tonter-strukturelemente-im-ackerbau/

Die Streifen sind als Teil der Gesamtparzelle mit folgenden Bindungen und Nutzcodes je Streifenart
zu beantragen:

e Bindung 892 - Nutzcode 011 - mehrjahrige Bluhstreifen und
e Bindung 893 - Nutzcode 012 - Ackerrandstreifen.

Far ékologisch wirtschaftende Betriebe sind ausschliel3lich mehrjahrige Bluhstreifen mit der
Bindung 892 forderfahig. Die Hauptnutzungsflache ist mit der Bindung 3181 zu kennzeichnen.

Folgende Nutzcodes bzw. Kulturarten-Gruppen sind bei der Anlage von Ackerrandstreifen (NC 012)
ausgeschlossen:

e alle NC aus der Gruppe ,,Nebennutzungsflachen”, ausgenommen des fir die Férderung
relevanten NC 12 (Ackerrandstreifen AUKM),

e NC 171 aus der Gruppe ,,Getreide" sowie alle NC aus der Gruppe ,,Getreide" in Verbindung
mit ,,GPS" (Ganzpflanzensilage),

e NC 330 aus der Gruppe ,Olsaaten”,

e alle NC der Gruppen ., EiweiRpflanzen”, ,, Ackerfutter”, “Hackfrichte”, ,Gemduse”, ,KU-
chenkrauter, ,Heil- und Gewurzpflanzen®”, ,,Andere Handelsgewachse” und ,,Zierpflanzen”

e NC 803 und 866 aus der Gruppe ,Energiepflanzen®,

e NC912 und 914 aus der Gruppe ,Sonstige LF auf AL und

e NC941, 996 und 999 aus der Gruppe ,Sonstige Flachen”.

Die Anlage eines Streifens (in Ausbuchtungen von Feldblécken) von Feldblockgrenze zu Feld-
blockgrenze ist nicht zuldssig, da in der Gesamtheit betrachtet kein Streifen, sondern eine Flache
entsteht (das heiRt an maandernden Randern der Parzelle dirfen sich die Streifen nicht Uberlap-

pen).

Bei Ackerrandstreifen muss grundsatzlich erkennbar sein, dass bei der Aussaat ein doppelter Rei-
henabstand ohne Erhéhung der Aussaatstarke (der Hauptkultur) eingehalten wurde. Geringflugige
technisch bedingte Uberlappungen lassen sich in der Praxis nicht vermeiden und kénnen daher
vernachlassigt werden.

Maximal 10 % der in den Landern Brandenburg oder Berlin gelegenen Ackerflachen des Betriebes
kdnnen beantragt werden. Der Streifen muss eine Mindestgréf3e von 0,3 Hektar aufweisen sowie
eine Breite von mindestens 10 m bis maximal 50 m. Wird die Mindeststreifenbreite in einem Be-
reich unterschritten, so ist der Streifen in diesem Bereich nicht férderfahig. Wird die maximal zu-
lassige Streifenbreite Uberschritten, so wird auf die héchstzulassige Breite sanktionslos gekirzt.
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Der mehrjahrige BlUhstreifen darf nur teilweise (maximal bis zu 50 %) Uber Winter unbewirtschaf-
tet stehen gelassen werden. Ein vollstandiger Bewirtschaftungsverzicht ist nicht zulassig.

In Naturschutzgebieten mit Auflagen (N-DUngungs- und PSM-Verbot) fiir das Ackerland ist das
Forderprogramm 890 nicht férderfahig (keine Kombination mit den Bindungen 51 und 53). Eben-
falls von einer Forderung ausgeschlossen sind Streifenelemente als Teil von stillgelegten oder aus
der Produktion genommenen Flachen.

Es besteht auch 2026 die Mdglichkeit, die Verpflichtung zur Anlage von Ackerrandstreifen wegen
der Absenkung des Fordersatzes von 700 auf 390 Euro je Hektar ohne Ruckforderung vollstandig
zu beenden.

Bei Neu- bzw. Nachsaaten sind die Saatgutbelege zum Nachweis der Verwendung der vorgeschriebenen
Saatgutmischungen fiir mehrjéhrige Blihstreifen mit dem Zahlungsantrag bei der zusténdigen Land-
wirtschaftsbehdrde einzureichen.

Im Betriebsprofil ist folgende Frage zu beantworten: ,,Handelt es sich bei lhrem Betrieb um
ein kleines und mittleres Unternehmen (KMU)?"

Die Erlauterungen zur Definition KMU finden Sie im Abschnitt 5.3 Férderprogramm 40 ,Erschwer-

nisausgleich Pflanzenschutz".

5.6 Forderprogramme 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170,
3180, 3190, 3200, 3210, 3220 und 3230

Fir alle mehrjdhrigen FP 3xxx ist ein Zahlungsantrag zu stellen.

Zu beachten sind weiterhin die Baseline (Fachrecht, Konditionalitaten) und bestimmte Oko-Re-
gelungen der 1. Sdule zum Ausschluss von Doppelférderungen.

Gemal Nr. | 6.10 der Richtlinie des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des
Landes Brandenburg zur Férderung von Agrarumwelt- und KlimamafRnahmen -inklusive des ¢ko-
logischen Landbaus- zur Verbesserung der Biodiversitat und des Bodenschutzes auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen sind Antragstellende verpflichtet, innerhalb der ersten drei Verpflich-
tungsjahre an einer Naturschutzberatung teilzunehmen und dies gegentber der zustandigen
Landwirtschaftsbehorde nachzuweisen. Das betrifft konkret die FP 3110 (Naturschutzorientierte
Grinlandnutzung), 3120 (Naturschutzorientierte Beweidung), 3150 (Erhalt und Pflege von Streu-
obstbestanden) und 3210 (Naturschutzorientierte Ackernutzung). Als Nachweis dient das Bera-
tungsprotokoll aus der Beratungsrichtlinie oder das Formular ,Nachweis Uber Naturschutzbera-
tung” fir den Fall, dass keine Beratungsférderung in Anspruch genommen wurde.

Die Formulare fur den Nachweis sind unter folgendem Link eingestellt:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-aukm-

biodiversitaet-und-bodenschutz/

Bei der Férderung in bestimmten Kulissen ist auf eine vollstandige oder weitestgehend vollstan-
dige Uberschneidung mit den Antragsparzellen zu achten. Anderenfalls ist eine Antragstellung
nicht moglich. Wird der Mindestliberdeckungsanteil der Parzelle an der Kulisse nicht eingehalten,
wird die gesamte Parzelle abgelehnt.

Erlauterungen und Hinweise | Agrarférderantrag 2026 | 81


https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-aukm-biodiversitaet-und-bodenschutz/
https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-aukm-biodiversitaet-und-bodenschutz/

Kulissen aus dem Antragsjahr 2023 haben Bestandsschutz. Folgende Kulissen gelten fur neue Fla-

chen:
. FP/ Antragsjahr 2026
Forderprogramm (FP) Bindung Kulisse mit Mindestiberschneidungsanteil (%)
FP 3140 Umwandlung von Acker-
FP 3140

land in Dauergriunland

Dauerhafte Umwandlung von Acker-

3141 Flachen

Antragsjahr 2023: 3141 - AUKM-Erosionskulisse
(90 %) und 3142 - Gewasserrandflachen (95 %).

fen und/oder Ziegen

) . 3142 Strei-
land in Dauergrunland fen Ab Antragsjahr 2024: Feuchtgebiete und
Moore (90 %).
FP 3130 MoorbodenschutzmaR-
nahmen
. . . . FP 3130
(in Kombination mit Grundforde- .
) .. (3131,3131 | Feuchtgebiete und Moore (90 %).
rung: Bindung 3131 oder OR 4 oder )
.. A bis F, 3132)
FP 3180 - Oko oder FP 3050
oder OR 4 plus FP 3180 -Oko)
FP 3190 Wasserqualitat FP 3190
Gewasserschutz-/ Uferrandstreifen 3191 Gewasserrandflachen (95 %).
Extensive Acker-Bewirtschaftung an
. ) & Nahrstoffsensible Gebiete (95 %) oder
Gewassern, in Auen 3192 . .
. . . AUKM-Erosionskulisse (90 %).
und in wassersensiblen Gebieten
FP 3200 Wasserriickhalt in der 3201, 3202, . .
Wasserretentionsflachen (95 %).
Landschaft 3203
FP 3110 Naturschutzorientierte
Griunlandbewirtschaftung (in Kom-
bination mit Grundférderung: Bin-
.. FP 3110
dung 3111 oder OR 4 oder FP 3180 -
Oko oder FP 3050
oder OR 4 plus FP 3180 -Oko)
Grundforderung fir die Aufsattelungen aus
FP 3110
Antragsjahr 2023: Natura 2000 und wertvolle Grin-
Grundférderung Grinlandextensi- 3111 landbiotope
vierunsg Seit dem Antragsjahr 2024: Verzicht auf jegliche
Dungung oder Nutzungspause (95 %), Mahdverfah-
ren/ Beweidung (95 %) und Spate Nutzungstermine
auf Grinland (95 %).
Verzicht auf jegliche Diingung, Be- 3111A Seit dem Antragsjahr 2024: Verzicht auf jegliche
weidung ist zulassig Dungung oder Nutzungspause (95 %).
Ausschlieliche Beweidung mit Scha- 31118 Seit dem Antragsjahr 2024: Mahdverfahren/Bewei-

dung (95 %).
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FP/ Antragsjahr 2026
Forderprogramm (FP) Bindung Kulisse mit Mindestiberschneidungsanteil (%)
Verzicht auf jegliche Dingung und . ) .
L . . Seit dem Antragsjahr 2024: Mahdverfahren/ Bewei-
ausschliel3liche Beweidung mit Scha- | 3111C
. dung (95 %).
fen und/oder Ziegen
. Seit dem Antragsjahr 2024: Mahdverfahren/ Bewei-
Verwendung Balkenmahwerke 3115
dung (95 %).
. Seit dem Antragsjahr 2024: Mahdverfahren/ Bewei-
Mahdnutzung mit Teilmahd 3116
dung (95 %).
Seit dem Antragsjahr 2024: Spate Nutzungstermine
erste Nutzung nach 01.07. 3112 -
auf Grunland (95 %).
Seit dem Antragsjahr 2024: Spate Nutzungstermine
erste Nutzung nach dem 15.7. 3113 .
auf Grinland (95 %).
erste Nutzung vor dem 15.6. und 3114 Seit dem Antragsjahr 2024: Verzicht auf jegliche
weitere Nutzung nach dem 31.8. DUngung oder Nutzungspause (95 %).
FP 3210 Naturschutzorientierte
FP 3210
Ackernutzung
Férderung im Einzelfall. Ab 2026: Férderung nur
Dauerhafte Umwandlung von Acker- . .
) ) . 3216 noch auf Fldachen mit dem FFH-Lebensraumtyp
land in extensives Dauergrinland L
6510 / Magere Flachlandmahwiesen
Extensive Produktionsverfahren auf
Ackerland innerhalb von Natura 3215 Natura 2000 (100 %).

2000-Gebieten

5.6.1 Forderprogramm 3110 ,Naturschutzorientierte Grinlandbewirtschaf-

tung”

Gefordert wird die extensive Bewirtschaftung von Dauergriinlandflachen fir Verpflichtungen ab
dem 1. Januar 2023 in der Kulisse ,Natura 2000-Gebiete und wertvolle Griinlandbiotope (, FP 3110)" als
Zusatzforderung. Seit dem Antragsjahr 2024 gelten die neuen Kulissen: 3111A und 3114: ,Verzicht
auf jegliche Dungung oder Nutzungspause”, 3111B, 3111C, 3115, 3116: ,Mahdverfahren/Bewei-

dung”, 3112, 3113: ,Spate Nutzungstermine auf Grinland”

Die Zusatzférderungen 3111A, B, C und 3112 bis 3116 kdnnen nur in bestimmten Kombinati-
onen mit einer Grundforderung beantragt werden:

e Bindung 3111 aus dem Férderprogramm 3110 ,Extensive Bewirtschaftung von Einzelfla-
chen auf Grunland durch Verzicht auf mineralische Stickstoffdingung (kurz ,Extensive
Grunlandbewirtschaftung”) oder

e Bindung 11Z aus dem Fdérderprogramm 3050 ,Extensive Grunlandnutzung ohne che-
misch-synthetische Stickstoffdinger und Pflanzenschutzmittel” gemaR NATURA 2000-
Richtlinie, wenn keine Auflagen zur spaten Mahd aus der NSG-Verordnung vorliegen. Die
Bindung 11Z ist nicht mit den Bindungen 3111A und 3111C kombinierbar.
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e Alternativ kann die Grundférderung bei Erflllung der entsprechenden Voraussetzungen
auch iber die Oko-Regelung 4 (Gesamtbetriebliche Griinlandextensivierung) im Rahmen
der 1. Saule beantragt werden (Die Oko-Regelung 4 ist nicht mit der Bindung 3111 oder
der Bindung 11Z kombinierbar).

e Okologisch wirtschaftende Betriebe verwenden als Grundférderung die Grinland-Bin-
dung 3182 aus dem Férderprogramm 3180 flr Aufsattelbindungen aus dem Fdrderpro-
gramm 3110. Davon unbenommen sind Oko-Regelung 4 und Bindung 3182 kombinier-
bar.

Die MalBnahme FP 3110 kann teilweise (je nach zugelassener Kombination) mit folgenden Bindun-
gen als Aufsattelung auf die Grundférderung 3111, 3182, 11Z oder Oko-Regelung 4) beantragt wer-
den:

e Naturschutzorientierte Bewirtschaftung von Dauergrinlandflachen durch Einhaltung be-
stimmter Nutzungsbeschrankungen:
o 3111A: Verzicht auf jegliche Dingung, Beweidung ist zulassig (Zusatzférderung 1)
(Die Bindung 3111A ist nicht mit der Bindung 3182 bzw. 11Z zuléssig.),
o 3111B: ausschlieBliche Beweidung mit Schafen und / oder Ziegen (Zusatzforde-
rung 2) und
o 3111C: Verzicht auf jegliche Dingung und ausschlieBliche Beweidung mit Schafen
und / oder Ziegen - Zusatzférderung 3 (Die Bindung 3111C ist nicht mit der Bindung
3182 bzw. 11Z zuldssig.).
e Naturschutzorientierte Bewirtschaftung von Dauergrinlandflachen durch Einhaltung be-
stimmter Nutzungstermine sowie bestimmter Mahdtechniken:
o 3112: Die erste Nutzung erfolgt erst nach dem 1. Juli,
o 3113: Die erste Nutzung erfolgt erst nach dem 15. Juli und
o 3114: Die erste Nutzung erfolgt vor dem 15. Juni und die weitere Nutzung erst nach
dem 31. August.
e Gefordert wird die naturschutzorientierte Bewirtschaftung von Dauergriinlandflachen
durch spezielle Mahdverfahren:
o 3115: Verwendung von Balkenmahwerken,
o 3116: Mahdnutzung mit Teilmahd (zur ersten Nutzung / Mahd)

Die Bindungen 3111A, 3111B und 3111C sind nicht mit den spaten Mahdterminen (3112, 3113,
3114) kombinierbar.

Die Bindungskombination ist fur die gesamte Dauer der Verpflichtung einzuhalten.

Der Zuwendungsempfanger / die Zuwendungsempfangerin nutzt das Dauergrinland im Verpflich-
tungszeitraum mindestens einmal jahrlich durch Beweidung und / oder Mahd mit Berdumung des
Mahdgutes.

Bei Beantragung der Bindung 3111B oder 3111C ist bei der Nutzung durch Beweidung und gege-
benenfalls Nachmahd ein mittlerer jahrlicher Tierbesatz von mindestens 0,3 RGV je Hektar Dauer-
grunlandflache des Betriebes nachzuweisen. Mit der Kennzeichnung "E1"/"E2" versehene Flachen
(energetische Nutzung) werden nicht fir die Tierbesatzermittlung herangezogen.

Die Teilmahd hat zur ersten Nutzung oder zum ersten Schnitt so zu erfolgen, dass maximal 50 %
der Flache des beantragten Schlages an einem Mahdtermin gemaht wird. Dartber hinaus muss
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zwischen den einzelnen Mahdterminen ein zeitlicher Abstand von mindestens 10 Tagen eingehal-
ten werden. Eine Beweidung statt Mahd auf einer Halfte des Schlages ist bei der gestaffelten ver-
glteten ersten Nutzung nicht zulassig. Um die Strukturvielfalt und damit auch die Artenvielfalt auf
der Flache zu sichern, kann eine Teilflache auch in mehreren Arbeitsschritten (zum Beispiel taglich
10 %) gemaht werden, bis 50 % des Schlages erreicht sind. Zwischen dem Abschluss der Mahd der
ersten Teilflache (im Umfang von 50 %) und dem Beginn der Mahd der zweiten Teilflache mussen
10 Tage Pause liegen. Nach der ersten Nutzung ist die Beweidung und/oder sind weitere Schnitte
auf dem ganzen Schlag zulassig.

Far die Nutzungstermine (Bindungen 3112, 3113, 3114) ist von der antragstellenden Person ein-
malig fur den Verpflichtungszeitraum ein Bestatigungsvermerk der zustandigen Naturschutzbe-
hérde gegentber der zustandigen Landwirtschaftsbehérde bis zur Bewilligung des Forder- oder
Erweiterungsantrages, bzw. spatestens bis zum Zahlungsantrag, vorzulegen. Das Formular fir den
Bestatigungsvermerk ist im ELER-Antrag (Herbstantrag) hinterlegt.

Die Fordergegenstande 3111A, 3111B, 3112, 3113 und 3114 sind auch auf Flachen im Land Berlin
zuwendungsfahig.

5.6.2 Férderprogramm 3120, Naturschutzorientierte Beweidung”

Im Forderprogramm 3120 ,,Naturschutzorientierte Beweidung" sind auf Flachen mit bestimm-
ten im Digitalen Feldblockkataster ersichtlichen Hauptbodennutzungen folgende Forderungen
moglich:

e auf Heiden (HE) die Bindungen 3121 und 3122 sowie

e auf Grunland (GL, Trockenrasen und ertragsarmes Grunland), GL-MO (Grunland auf Moo-
ren) und GL-ELP (Gridnland unter etablierten lokalen Praktiken) die Bindungen 3123 und
3124.

Ein Gegenstand der Férderung ist die Erhaltung und der Schutz von beweidbaren Heiden (NC 966).
Die MalRnahme kann mit folgenden Bindungen beantragt werden:

e 3121: die Beweidung von Heiden mit Schafen und/oder Ziegen und / oder Equiden und
e 3122: die Beweidung von Heiden mit Rindern.

Gegenstand der Forderung ist auBerdem die Erhaltung und der Schutz von ertragsarmem Dauer-
grunland und Dauergrinland unter etablierten lokalen Praktiken durch:

e 3123: die Beweidung von ertragsarmem Dauergrinland und/oder GL-ELP mit Schafen
und/oder Ziegen und/oder Equiden und
e 3124: die Beweidung von ertragsarmem Dauergrinland und/oder GL-ELP mit Rindern.

Flachen, die in Feldblocken mit der Hauptbodennutzung GL-ELP liegen, sind mit dem NC 492 (Dau-
ergrinland unter etablierten lokalen Praktiken) zu kennzeichnen. DarUber hinaus sind Trockenra-
sen und andere sensible Grunlandstandorte auf Flachen mit der Hauptbodennutzung ,Grun-
land” forderfahig (NC 453, 454 und 459).

Auf beweidetem Grunland unter etablierten lokalen Praktiken (NC 492) findet keine 6kologische
Erzeugung statt. Eine Kombination mit den Bindungen 3182 oder 3111 ist daher nicht zugelassen.
Hier erfolgen eine Offenhaltung und Pflege der Flachen.
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Die Férdergegenstande 3121 und 3122 sind auch auf Flachen im Land Berlin zuwendungsfahig.

5.6.3 Forderprogramm 3130 ,Moorbodenschutzmaf3nhahmen”

Forderfahig ist die klima- und umweltgerechte Bewirtschaftung von Moorbéden in der Kulisse
~Feuchtgebiete und Moore (GLOZ 2, FP 3130, FP 3140 ab EAJ 2024)" durch hohe Stauhaltung und be-
stimmte Nutzungsbeschrankungen.

Vor der Antragstellung ist mit allen benachbarten und eventuell beeinflussten Flacheninhabern
und Flacheninhaberinnen Einvernehmen Uber die Durchfihrung der MalRnahme herzustellen.
Das Einvernehmen, die férderrelevante Stauhéhe und Markierungsart sowie Angaben zum Stau-
bauwerk sind im Nutzungsplan zu dokumentieren. Bei der Erstellung der Nutzungsplane werden
die antragstellenden Personen durch einen technischen Dienstleister unterstttzt. Der Nutzungs-
plan ist bei der Unteren Wasserbehodrde zur Erteilung der 6ffentlich-rechtlichen Zulassung einzu-
reichen.

Die Zusatzforderungen 3131 A bis F konnen ausschlieBlich in bestimmten Kombinationen mit
einer Grundforderung

e der Bindung 3131 im Férderprogramm 3130 oder

e im Forderprogramm 3050 mit der Bindung 11Z beantragt werden.

e Alternativ kann die Grundférderung bei Erflllung der entsprechenden Voraussetzungen
auch uber die Oko-Regelung 4 (Gesamtbetriebliche Grinlandextensivierung) im Rahmen
der 1. Saule beantragt werden.

e Okologisch wirtschaftende Betriebe verwenden als Grundférderung die Grinland-Bin-
dung 3182 aus dem Foérderprogramm 3180.

Die MaBnahmen des Forderprogrammes 3130 konnen mit folgenden Bindungen als Aufsatte-
lung auf die Grundférderung (Bindungen 3131 oder 3182 oder 11Z, Oko-Regelung 4) beantragt
werden:

e 3131A: Bei der Zusatzférderung 1 wird ein ganzjahriger Wasserrickhalt von mindestens
40 cm unter dem mittleren Gelandeniveau bewirkt,
e 3131B: Bei der Zusatzfoérderung 2 wird ein ganzjahriger Wasserrickhalt von mindestens
30 cm unter dem mittleren Geldndeniveau bewirkt,
e 3131C: Bei der Zusatzférderung 3 wird ein ganzjahriger Wasserruckhalt von mindestens
20 cm unter dem mittleren Gelandeniveau bewirkt und
e 3131D: Bei der Zusatzforderung 4 wird ein ganzjahriger Wasserruckhalt von mindestens
10 cm unter dem mittleren Geldandeniveau bewirkt:
o 3131E: Zusatzlich zu 3131A, 3131B, 3131C oder 3131D winterlicher Wasserrickhalt
(vom 1. November bis zum 30. April) von mindestens 0 cm Uber dem mittleren Ge-
landeniveau (Zusatzférderung 5) und
o 3131F: Zusatzlich zu 3131A, 3131B, 3131C oder 3131D wird die Beweidung mit
Schaf- und/oder Ziegen gefordert (Beweidungszuschlag Moor).

Der Paludi-Anbau auf Ackerland kann mit folgender Bindung beantragt werden (ohne Grundfor-
derung):

e 3132 - Anbau von Paludikulturpflanzen auf Ackerland.
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Bei der Beantragung der MaBnahme 3131F ,Beweidung mit Schaf- und/oder Ziegenrassen” (Be-
weidungszuschlag Moor) ist ein mittlerer jahrlicher Tierbesatz von mindestens 0,3 und héchstens
1,4 Raufutter verzehrenden Grol3vieheinheiten (RGV) je Hektar beantragter Moorflache nachzu-
weisen.

Der Anbau von Paludikulturpflanzen (Schilf- und Rohrkolbenanbau) auf Ackerflachen erfolgt durch
direkte Aussaat oder durch Anpflanzung aus Samen gezogener Setzlinge, Halmstecklinge und Rhi-
zomstecklinge. Bei der Anlage von Paludikulturen sind die Erhaltungs- und Entwicklungsziele der
Natura 2000-Gebiete zu beachten.

Bitte beantragen Sie die Auszahlung der Bindung 3132 mit dem

e NC586 (Flachen mit Paludikulturen: nicht landwirtschaftliche, aber nach 811 (1) Nr.3 Bst. b)
der GAPDZV forderfahige Flache in Folge einer MalRnahme, die Paludikulturen zur Erzeu-
gung von nicht in Anhang | AEUV aufgefUhrten Erzeugnissen erlaubt).

5.6.4 Férderprogramm 3140 ,Umwandlung von Ackerland in Dauergrin-
land”

Gefordert wird die dauerhafte Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrinland entlang
von Gewasserrandern und sonstigen sensiblen Gebieten wie wassererosionsgefahrdete Standorte
(Abflussrinnen).

Die MalBnahme wird mit folgenden Bindungen in der entsprechenden Kulisse beantragt:

e 3141: Flachen (Hauptnutzungsflache) mit dem Verpflichtungsbeginn 1. Januar 2023 auf
wassererosionsgefahrdeten Standorten in der Kulisse ,AUKM - Erosionskulisse (FP 3140-Bin-
dung 3141, FP 3190-Bindung 3192)", ab dem Verpflichtungsbeginn 1. Januar 2024 fur FP
3140-Bindung 3141: ,Feuchtgebiete und Moore"

e 3142: Streifen (Hauptnutzungsflache) mit dem Verpflichtungsbeginn 1. Januar 2023 und
mit einer Breite von mindestens 10 m bis hdchstens 50 m entlang von Gewasserrandern
in der Kulisse ,Gewdsserrandflédchen (FP 3140-Bindung 3142, FP 3190-Bindung 3191)", ab dem
Verpflichtungsbeginn 1. Januar 2024 fur FP 3140-Bindung 3142: ,Feuchtgebiete und
Moore”. Es sind ,streifenformige Gesamtparzellen” mit dem Werkzeug ,Abteilen von Ge-
samtparzellen” zu erstellen.

Die Auszahlung wird mit einem Dauergrinland-Nutzcode (NC 451, 452, 453 oder 459) beantragt.

Es kdnnen nur Streifen oder Flachen auf Ackerland geférdert werden, die in den beiden Vorjahren
des 1. Verpflichtungsjahres in der Hauptnutzung als Ackerland bewirtschaftet wurden.

Zur Erreichung des Zuwendungszwecks der MaRnahme sind im Friihjahr des 1. Verpflichtungs-
jahres narbenbildende Graser oder andere fir herkdmmliches Griinland standorttypische
Grunfutterpflanzen (Standardmischungen fur Wiesen, Mahweiden oder Weiden) auf den bean-
tragten Streifen oder Flachen anzubauen. Stickstoffdiingung ist in jeglicher Art verboten. Eine ex-
tensive Beweidung ist erlaubt, ein mittlerer jahrlicher Tierbesatz von 0,7 Raufutter verzehrenden
GroRvieheinheiten (RGV) je Hektar darf nicht Gberschritten werden.

Die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger hat die Pflicht, die Griinlandnarbe
auf den beantragten Streifen oder Flachen ab dem 2. Verpflichtungsjahr durch eine schonende
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Bewirtschaftung zu erhalten (Verzicht auf den Einsatz von Pflug, Grubber, Frase und Schei-
benegge). Leichte BodenbearbeitungsmalRnahmen wie Walzen, Schleppen und Striegeln sind da-
gegen erlaubt.

Die beantragten Streifen oder Flachen zahlen ab Beginn des 1. Verpflichtungsjahres zur Hauptbo-
dennutzung Dauergrinland.
5.6.5 Forderprogramm 3150 ,Erhalt und Pflege von Streuobstbestidnden”

Gefordert wird der Erhalt und die Pflege von Streuobstbaumen in extensiv genutzten Streuobst-
anlagen. Der Streuobstbaumbestand darf, bezogen auf die jeweilige Antragsparzelle, 40 Baume je
Hektar nicht unter- und 100 Badume je Hektar nicht Gberschreiten. Die Férderung setzt einen
intakten Streuobstbaum-Bestand voraus.

Die Forderung wird mit folgender Bindung beantragt:
e Bindung 3151A und zusatzlich ist die Anzahl der Baume anzugeben.

Esistdie Anzahl der Baume zur Parzelle in einer separaten Spalte im Bindungsdialog einzutragen.
Die folgenden Beispiele sollen die Einhaltung der Mindest- und Hochstanzahl Baume je Hektar ver-

deutlichen.
e 1. Beispiel: - 1,2 Hektar sind mit der Bindung 2151A gekennzeichnet
- der Baumbesatz muss zwischen 48 und 120 Baumen liegen
e 2. Beispiel: - 0,8 Hektar sind mit der Bindung 2151A gekennzeichnet

- der Baumbesatz muss zwischen 32 und 80 Baumen liegen

Fir die Personen, die Schnittmalinahmen durchfiuhren, ist der Nachweis einer fachlichen Qualifi-
kation zu erbringen (zum Beispiel eine entsprechende Berufsausbildung, Lehrgangsbescheinigung,
Teilnahmebescheinigung von einem Schnittkurs oder Baumwart), siehe auch Abschnitt 5.6.6 ,,For-
derprogramm 3180 - Okologischer Landbau*.

Der Fordergegenstand 3151A ist auch auf Flachen im Land Berlin zuwendungsfahig.

5.6.6 Forderprogramm 3160 ,Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen”

Gefordert wird die Erhaltung seltener oder gefahrdeter, regional angepasster Nutzpflanzen.
Der Umfang der Forderung ist auf 10 ha je Sorte und Betrieb begrenzt. Flr Getreide ist der Umfang
der Forderung auf 20 ha je Sorte und Betrieb beschrankt. Die MaBnahme wird mit folgenden Bin-
dungen beantragt:

e 3161: Anbau von Saat- oder Pflanzgut gefahrdeter ein- und zweijahriger Nutzpflanzensor-
ten (Druschkulturen) - 158 Euro/Hektar,

e 3161A: Ausgleich des Mehraufwandes fur Aussaat, Ernte, Aufbereitung und Qualitatssiche-
rung von kleinen Partien gefahrdeter ein- und zweijahriger Nutzpflanzensorten (Drusch-
kulturen) zum Zweck der Saatgutvermehrung und Saatgutbereitstellung - 85 Euro/Hektar,

e 3162: Pflege von gefahrdeten Dauerkulturen - 540 Euro/Hektar.

Die Rote Liste der gefahrdeten einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland kann auf der Seite der
Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE) abgerufen werden:

https://pgrdeu.genres.de/on-farm-bewirtschaftung/rote-liste-nutzpflanzen/
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Mit dem Zahlungsantrag Ubergibt der Antragstellende der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde
eine Auflistung Uber angebaute Sorten oder Arten, Saatgutbeziige sowie Umfang und Lage der
Antragsflachen (FLIK und Parzellennummer). Dazu ist vom Antragstellenden das Dokument "Zu-
satzliche Angaben zum FP 3160" im Antragsprogramm zu verwenden. Das Dokument ist im An-
tragsprogramm hinterlegt und relevant fir die Vollstandigkeit des Zahlungsantrages. Saat- und
Pflanzgutbelege, Rechnungen, die Beratungsbestatigung des VERN e.V. bzw. der Obstbau-Ver-
suchsstation Muncheberg sowie Baumschulrechnungen, Lieferscheine und Pflanzplan mit ge-
nauer Sorten- oder Artenbezeichnung, Aussaattermin und Vorfrucht sind vom Antragstellenden
separat der Landwirtschaftsbehérde zu Gbermitteln. Die Flachen mussen Uber einen bewertbaren
und erntewtrdigen Feldbestand verfugen, notwendige Stltzfrichte sind anzugeben. Beantragte
Sorten mussen in Hauptfruchtzeitraum (im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres)
stehen.

Die Beratungsbestatigung des VERN e. V. oder der Obstbau-Versuchsstation Mincheberg, die Teil
der Lehr- und Versuchsanstalt fir Gartenbau und Arboristik e. V. in GroRbeeren ist, ist im 1. Ver-
pflichtungsjahr einmalig fur den gesamten dreijahrigen Verpflichtungszeitraum bei der Landwirt-
schaftsbehdrde einzureichen.

5.6.7 Forderprogramm 3170 ,Erhaltung tiergenetischer Ressourcen”

Forderfahig ist die Zucht und Haltung von Tieren seltener oder gefahrdeter einheimischer
Nutztierrassen gemal den Erhaltungszuchtprogrammen der zustandigen tierzuchtrechtlich an-
erkannten Zuchtorganisationen.

Gefdrdert werden nur Rassen, die durch die fur Tierzucht zustandige Landesbehdrde auf Basis von
Empfehlungen des Fachbeirates fur tiergenetische Ressourcen nach den Grundsatzen des natio-
nalen Fachprogramms zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung tiergenetischer Ressourcen fest-
gelegt wurden. Fiir Brandenburg und Berlin sind das die Tiere der Rassen

e Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind, Skudden, Merinofleischschaf, Ostfriesisches
Milchschaf, Deutsche WeiRe Edelziege, Thiringer Waldziege, Pommersches Landschaf,
Deutsches Edelschwein, Deutsche Landrasse, Deutsches Sattelschwein, Rotbuntes Husu-
mer Schwein, Leicoma und Rheinisch Deutsches Kaltblut.

Die MalRnahme wird mit folgenden Bindungen beantragt:

e 3171:Rinder (Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind) - 480 €/GVE,

e 3172: Schafe / Ziegen (Skudden, Merinofleischschaf, Ostfriesisches Milchschaf, Deutsche
Weil3e Edelziege, Thuringer Waldziege, Pommersches Landschaf) - 384 €/GVE,

e 3173: Schweine (Deutsches Edelschwein, Deutsche Landrasse, Deutsches Sattelschwein,
Rotbuntes Husumer Schwein, Leicoma) - 480 €/Hektar,

e 3174: Pferde (Rheinisch Deutsches Kaltblut) - 384 €/GVE und

e 3175: Zuschlag je GVE fur die Bereitstellung von Embryonen und/oder Sperma von férder-
fahigen Tieren fur das Erhaltungszuchtprogramm - 240 €/Hektar.

Die fur die Férderung beantragten Tiere mussen in einem Zuchtbuch, das von einer tierzuchtrecht-
lich anerkannten Zuchtorganisation gefuhrt wird, eingetragen sein und durch diese jahrlich besta-
tigt werden. (Hinweis: Mit der Aufnahme ins Zuchtbuch erfolgt die Anerkennung zur Férderung.)
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Die Teilnahme am Erhaltungszuchtprogramm ist ebenfalls jahrlich durch die zustandige, tierzucht-
rechtlich anerkannte Zuchtorganisation zu bestatigen. (Hinweis: Bei der Zucht und Haltung sind
die Vorgaben der Fachgremien im entsprechenden Fachprogramm zu beachten.)

Im Férderprogramm 3170 ,Erhaltung tiergenetischer Ressourcen” sind dauerhafte Tierabgange
infolge natiirlicher Umstande, wie der Tod eines Tieres durch Krankheit oder infolge eines Un-
falls, fir den die antragstellende Person nicht verantwortlich gemacht werden kann, der Landwirt-
schaftsbehérde anzuzeigen. Ersetzungen fir beantragte Tiere sind ebenfalls der Landwirt-
schaftsbehdrde zu melden. Sofern beantragte Tiere nicht innerhalb eines halben Jahres nach ih-
rem Tod durch die antragstellende Person ersetzt wurden, erfolgt keine Forderung des beantrag-
ten Tieres bzw. des Ersatztieres.

5.6.8 Férderprogramm 3180 ,,Okologischer Landbau”

Das Férderprogramm ,Okologischer Landbau” wird seit dem Antragsjahr 2025 Gber den GAP-Stra-
tegieplan finanziert und hat die neue Férderprogramm-Nummer 3180 (ehemals FP 880). Alle FP
880-Verpflichtungen endeten zum 31. Dezember 2024,

Gefordert wird die Einflihrung (318x plus 318xEP) und Beibehaltung (318x) 6kologischer Anbau-
verfahren im gesamten Betrieb nach der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 (EU-Oko-Verordnung).
Fur die Einfuhrung sind zwei Bindungen an die Parzelle zu setzen, da die 318xEP-Bindung nur
den Aufstockungsbetrag beinhaltet und nach maximal zwei Jahren an der Flache entfallt.

Die MaRnahme ,Okologsicher Landbau” wird mit folgenden Bindungen beantragt:

e 3181, 3181 EP: auf Ackerland,

e 3182: auf Dauergrinland,

e 3183, 3183 EP: im Gemuseanbau (inkl. Erdbeeren, Spargel, Rhabarber, Heil- und Gewtrz-
pflanzen),

e 3184, 3184EP: bei Dauerkulturen von Stein- und Kernobst (inklusive der dazugehérigen
Baumschulkulturen) und

e 3185, 3185 EP: bei Dauerkulturen von Beeren-, Strauch- und Wildobst (inklusive der dazu-
gehdrigen Baumschulkulturen).

Die MalRnahme ,Okologsicher Landbau* ist auch auf Flachen im Land Berlin zuwendungsfahig.

Beim Wechsel von einer Oko-Ackerbindung (3181, 3183) in eine Oko-Dauerkulturbindung (3184,
3185) ist die Flache mindestens funf Jahre als Dauerkultur zu bewirtschaften. Der jahrliche Wech-
sel von Acker- und Dauerkulturbindungen ist nicht zulassig.

Es wird auf folgende Kombinationsméglichkeiten des Férderprogrammes 3180 mit den Oko-Rege-
lungen der 1. Saule sowie mit bestimmten GLOZ-Standards hingewiesen:

GLOZ-Standard | Okoregelungen Auswirkungen auf FP 3180-Férderung

GLOZ 4 - Pufferstreifen entlang von Wasserlaufen mit Aufla- | Anspruch auf Okolandbau-Pramie bei pau-
gen Verzicht PSM- und Dingemitteleinsatz schaler Kiirzung

OR 1a - Bereitstellung von nicht produktiven Flichen auf | Okolandbau-Pramie wird auf diesen Flichen
Ackerland nicht gezahlt

OR 1b - Blihstreifen und Bluhflachen auf Ackerland, welche | ®kolandbau-Pramie wird auf diesen Flachen
durch OR 1a bereitgestellt wurden (Aufstockung zu OR 1a) | nicht gezahlt
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OR 1c - Blihstreifen und Blihflachen in Dauerkulturen volle Okolandbau-Pramie

OR 1d - Altgrasstreifen und Altgrasflachen in Dauergriinland | volle Okolandbau-Préamie

OR 2 - Anbau vielfiltiger Kulturen mit mindestens fiinf | volle Okolandbau-Pramie
Hauptfruchtarten mit 10 % Leguminosen

OR 3 - Beibehaltung einer Agroforstlichen Bewirtschaftungs- | volle Okolandbau-Préamie
weise auf Ackerland und Dauergrinland

OR 4 - Extensivierung des gesamten Dauergriinlands des | abgesenkte Okolandbau-Pramie um 50 €/ha
Betriebs

OR 5 - extensive Bewirtschaftung von Dauergriinland mit | volle Okolandbau-Préamie
mindestens 4 regionalen Kennarten

OR 6 - Pflanzenschutzmittelverzicht auf Ackerland oder Dau- | Abzug OR 6-Pramie -
erkulturen im gesamten Betrieb

OR 7 - Landwirtschaftliche Nutzung von Fldchen in Natura- | volle Okolandbau-Préamie
2000-Gebieten

Flachen mit einer Antragstellung fir die Oko-Regelungen 1a oder 1b verbleiben in der Verpflich-
tung FP 3180 (3181%*, 3181EP¥).

Der Zuschuss zum Ausgleich von betrieblichen Transaktionskosten bezogen auf den zusatzli-
chen Arbeitszeitbedarf zur Erflllung der Vorgaben gemald Verordnung (EU) Nr. 2018/848 kann im
Zahlungsantrag des Forderprogrammes 3180 ebenfalls beantragt werden.

Betriebe, die auf den 6kologischen Landbau umstellen und daher noch kein Zertifikat gemald Arti-
kel 35 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 (,Oko-Zertifikat") besitzen, reichen entweder den Vertrag
mit der Oko-Kontrollstelle oder, falls bereits vorhanden, dass Auswerteschreiben der durchgefiihr-
ten Oko-Kontrolle ein und geben als Zeitraum ,01.01.2026 - 31.12.2026" im Antragsprogramm an.

Personen, die SchnittmalBnahmen bei Dauerkulturen durchfihren, haben den Nachweis einer
fachlichen Qualifikation vorzulegen (zum Beispiel entsprechende Berufsausbildung, Lehrgangsbe-
scheinigung, Teilnahmebescheinigung von einem Schnittkurs, Baumwart).

Zertifizierte Obstgeho6lz - Schnittseminare werden beispielsweise durch folgende Einrichtungen
angeboten:

e Lehr- und Versuchsanstalt fur Gartenbau und Arboristik e.V., Peter-Lenné-Weg 1, 14979
GroR3beeren, Tel.; 033701 - 2297-0, Fax.: 033701 - 2297-20, E-Mail: info@lvga.de

e Obstbauversuchsstation Mincheberg (OBVS), Eberswalder Str. 84 i, 15374 Muncheberg,
Tel.: 033432-917853, E-Mail: obvs@lvga-bb.de

Nahere Information zur Durchfihrung der Kurse entnehmen Sie bitte den Veréffentlichungen der
oben genannten Einrichtungen:

e LVGA: https://www.lvga-bb.de/

e OBVS Muncheberg: https://www.lvga-bb.de/bildungsangebote/seminare.html?fil-
ter_date=&filter_group=_&dilter_tag=121

e Obstbaumpflege: https://www.lvga-bb.de/bildungsangebote/seminare/veranstaltun-
gen.html?filter_date=_&filter_group=&filter_tag=115
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5.6.9 Forderprogramm 3190 ,Wasserqualitat”

Zweck der Forderung ist die Anwendung nachhaltiger Produktionsverfahren zur Verbesserung der
naturlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen durch die Selbstbegrinung mehrjahri-
ger Randstreifen mit naturlicher gewasserbegleitender Vegetation auf Ackerflachen. Die durch
Selbstbegriinung entstandenen Grinlandstreifen, die sich entlang angrenzender Seen, FlUsse, Ba-
che, Graben und standig oder periodisch wasserfuhrender Oberflachengewasser befinden, dienen
insbesondere dem Schutz der Wasserqualitat, der Verbesserung des Zustandes der Oberflachen-
gewasser und dartber hinaus dem Schutz der B6den vor Wassererosion.

Gefordert werden Gewasserschutz- und Uferrandstreifen, die durch Selbstbegriinung mehrjéah-
riger Randstreifen mit natirlicher gewésserbegleitender Vegetation auf Ackerflichen ent-
stehen.

Far die Malnahme gilt die Kulisse , Gewdsserrandfldchen (FP 3140-Bindung 3142, FP 3190-Bindung
3191)". Es werden ausschlieRlich Streifen (als Nebennutzungsflache) auf Ackerflachen mit einer
Breite von mindestens 10 m bis hochstens 50 m entlang von Gewasserrandern gefordert.

Die MalRnahme wird mit dem Nutzcode 14 (Gewasserschutz-/Uferrandstreifen AUKM) und mit fol-
gender Bindung beantragt:

e 3191: Gewasserschutz- und Uferrandstreifen.

Die Férderung dieser MalRinahme ist nur auf solchen Fldchen moglich, die nicht bereits
durch Vorschriften

e zur Konditionalitat (GLOZ 4 Schaffung von Pufferzonen an Gewasserliufen: 3 Meter Ab-
stand zur Gewdsserbemessungsgrenze) oder

e zum Fachrecht (Regelungen zur Dingeverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Begrinungs-
pflicht: ggf. erweiterte Abstande Uber die 3 Meter hinaus in Abhangigkeit der Bdschungs-
oberkante)

bestimmte Bewirtschaftungsauflagen haben. Die Einzeichnung der Streifenistin der Kulisse , Ge-
wdsserrandfldachen (FP 3140-Bindung 3142, FP 3190-Bindung 3191)" ab der Feldblockgrenze moglich.
Die Berucksichtigung der Konditionalitat und des Fachrechts (Abzlge bei der Pramie) erfolgt in der
Verwaltungskontrolle. Die AUKM-Streifen mussen aber auch nach Abzug der nach Konditionalitat
und Fachrecht einzuhaltenden Abstande die Anforderungen an die Mindestbreite (10 m) erftllen.

1. Beispiel: Der eingezeichnete Streifen ist 10 m breit. Nach Abzug des Gewdsserabstandes des GLOZ
4 (3 Meter) verbleiben 7 Meter fiir den AUKM-Streifen. Die Mindestbreite ftir einen AUKM-
Streifen von 10 m ist durch den Abzug des 3 Meter Gewdsserabstands des GLOZ 4 nicht
erreicht (7 Meter fiir den AUKM-Streifen,).

2. Beispiel: Der eingezeichnete Streifen ist 13 m breit. Nach Abzug des Gewdsserabstandes des GLOZ
4 (3 Meter) verbleiben 10 Meter fiir den AUKM-Streifen. Die Mindestbreite fiir einen
AUKM-Streifen von 10 m ist erreicht.

Daruber hinaus wird in dem Férderprogramm die extensive Bewirtschaftung von Ackerflachen
an Gewassern, in Auen und in wassersensiblen Gebieten gefordert. Die Flachen mussen in der
Kulisse ,AUKM - Erosionskulisse (FP 3140-Bindung 3141, FP 3190-Bindung 3192)" oder in der Kulisse
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~Ndhrstoffsensible Gebiete (FP 3190-Bindung 3192)" liegen. Die MaBnahme wird mit folgender Bin-
dung beantragt:

e 3192: Extensive Bewirtschaftung von Ackerflachen an Gewassern, in Auen und in wasser-
sensiblen Gebieten.

Auf den beantragten Ackerflachen ist die Dingung mit mineralischem Stickstoff verboten. Eine ex-
tensive DUngung mit organischem Stickstoff ist bis zu einer Menge von 50 kg je Hektar und Jahr
zuldssig. Ebenfalls nicht zulassig ist der Anbau bestimmter Kulturen. Konkret sind folgende Nutz-
codes (NC) oder Kulturarten-Gruppen von einer Forderung ausgeschlossen:

e ,Mais" mit NC 171 aus der Gruppe ,Getreide”,

e alle NC in den Gruppen ,Eiweil3pflanzen”, ,Ackerfutter”, ,Hackfrtchte”, ,Gemuse", ,KU-
chenkrauter”, ,Andere Handelsgewdachse" und ,Zierpflanzen®,

e NC 803 und 866 aus der Gruppe ,Energiepflanzen”,

e NC311und 312 aus der Gruppe ,Olsaaten” und

e NC910, 941, 996 und 999 aus der Gruppe ,Sonstige Flachen”.

5.6.10 Forderprogramm 3200 ,Wasserruckhalt”

Zweck der Forderung ist die Umsetzung klimaangepasster Produktionsverfahren auf Griinland und
Ackerland zur Verbesserung der naturlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen durch
die Wiederherstellung, Schaffung und Bereitstellung von Wasserretentionsflachen (Wasserrtck-
halt) entlang von Gewdassern oder innerhalb ausgewiesener Gewassereinzugsgebiete (zum Beispiel
auf landwirtschaftlich genutzten Flachen in Einzugsgebieten von Entwasserungsgraben). Auf den
Wasserretentionsflachen kann sich Hochwasser ausbreiten und ansammeln, Niederschlagswasser
im Boden zwischengespeichert und die Grundwasserneubildung durch langsamere Gebietsab-
flisse unterstutzt werden. Durch den Wasserruckhalt soll moglichst viel Wasser moglichst lange in
der Flache gehalten werden, um die Entstehung von Niedrig- und Hochwasserereignissen zu ver-
meiden und deren Auswirkungen zu vermindern.

Die MalBnahme kann mit folgenden Bindungen beantragt werden:;

e 3201: Wasserruckhalt auf Dauergrinland,

e 3202: Wasserruckhalt auf Dauergrinland in Schutzgebieten, also in Naturschutzgebieten
bzw. im Nationalpark Unteres Odertal (NPUO) und nur in Verbindung mit dem Forderpro-
gramm 3050 (Natura 2000-Ausgleich) und der Bindung 11Z oder mit dem Forderprogramm
3180 und der Bindung 3182 (Okologischer Landbau) und

e 3203: Wasserruckhalt auf Ackerland.

Die Bindungen 3201 und 3203 kénnen nur auf Grinland- oder Ackerlandflachen geférdert werden,
fur die keine ordnungsrechtlichen Bewirtschaftungsbeschrankungen bestehen (zum Beispiel keine
NSG-Verordnung).

Die Bindung 3202 (Wasserruckhalt in der Landschaft innerhalb NSG bzw. NPUQ) setzt eine Grin-
land-Grundextensivierung gemal3 einer NSG-Verordnung bzw. einem Nationalparkgesetz voraus.
Die Bindung 3202 kann nur auf Grinlandflachen geférdert werden, fir die ordnungsrechtliche Be-
wirtschaftungsbeschrankungen, die durch die Natura 2000-Richtlinie ausgeglichen werden, beste-
hen. Die MaBnahme wird auf die Bindung 11Z aus dem Férderprogramm 3050 oder auf die Bin-
dung 3182 aus dem Forderprogramm 3180 aufgesattelt. Die Bindung 3202 ist auch mit der spaten
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Mahd (21Z) im Férderprogramm 3050 zuldssig. Auf Grinlandflachen in NSG mit dartberhinausge-
henden Extensivierungsauflagen (beispielsweise 12Z) sind diese nicht mit der Bindung 3202 zulas-
sig. Dasselbe gilt fir das Forderprogramm 3130 (Moorbodenschutzmalinahmen).

Far MalRnahmen zum Wasserruckhalt missen die notwendigen 6ffentlich-rechtlichen Zulassungen
vorliegen. AuRerdem sind die MaBnahmen mit allen benachbarten, betroffenen Nutzungsberech-
tigten abzustimmen. Das Einvernehmen ist schriftlich herzustellen und im Nutzungsplan zu doku-
mentieren. Dafur ist die Inanspruchnahme eines technischen Dienstleisters maoglich.

Bei einer Kombination der Bindungen 3201 und 3203 mit dem Forderprogramm 3180 sind die
Verpflichtungen beider Forderprogramme einzuhalten. Es ist moglich, den hoheren Férdersatz zu
beantragen.

Far Verpflichtungen mit dem Beginn 1. Januar 2026 war mit dem ELER-Antrag 2026 (bis zum 31.
Dezember 2025) ein Nutzungskonzept vorzulegen. Die Erstellung des Nutzungskonzeptes erfolgt
durch den MaBnahmentrager der veranderten Stau- oder Schépfwerksbewirtschaftung mit Unter-
stltzung durch einen von MLEUV beauftragten Niedrigwasserkoordinator und unter Beteiligung
anderer relevanter Akteure (Niedrigwasser-Kernteam: unter anderem zustandige Wasserbehorde,
Gewasserunterhaltungsverband). Der Niedrigwasserkoordinator ermittelt mit dem Niedrigwasser-
Kernteam innerhalb der Férderkulisse gelegene, fur den Wasserrtickhalt geeignete Flachen. MaR3-
nahmenvorschlage kénnen auch durch zum Beispiel Landwirte, Grol3schutzgebietsverwaltungen
eingebracht werden. Die Ziele der veranderten Wasserbewirtschaftung stimmt der Malinahmen-
trager mit oben genannter Abstimmung ab. Stau-/Wasserbewirtschaftungsziele sowie die konkre-
ten MalRnahmen zu deren Umsetzung legt der MaBnahmentrager im Nutzungskonzept fest.

Zahlungsantrage fur Verpflichtungsflachen ohne Nutzungskonzept sind nicht zuwendungsfahig
und werden abgelehnt.

5.6.11F6érderprogramm 3210 ,,Naturschutzorientierte Ackernutzung”

Gefordert wird die extensive und naturschutzorientierte Bewirtschaftung bestimmter Ackerfla-
chen. Die MaRnahme kann mit folgenden Bindungen beantragt werden:

e 3211: Anlage von Feldvogelinseln in der Kulisse ,Vogelschutzgebiete (FP 3210-Bindung 3211
nur EAJ 2023)* mit dem NC 13,
e 3213A: Anlage von Lichtackern durch extensiven Getreideanbau auf Flachen (Hauptnut-
zungsflache),
e 3213B: Anlage von Lichtackern durch extensiven Getreideanbau auf Streifen (Nebennut-
zungsflache),
e 3214: Nutzung von Ackerland als extensives Grunland (NC 441),
e 3216: Dauerhafte Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrunland (NC 451, 452,
453 oder 459) und
e 3215: Extensive Produktionsverfahren auf Ackerland innerhalb der Kulisse ,Natura 2000-
Gebiete (Oko-Regelung 7, FP 3210-Bindungen 3215, 3215A, 3215B)":
o 3215A: zuséatzlich zu 3215 Zuschlag fur Verzicht auf DUngung jeglicher Art und
o 3215B: zusatzlich zu 3215 Zuschlag fur Verwendung alter Sorten.
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Ein Lichtacker darf ausschlieBlich in Getreidekulturen (ohne Mais NC 171 und NC 411) angelegt
werden. Eine Lichtackerflache ist mit doppeltem Saatreihenabstand und zusatzlich halbierter Aus-
saatstarke anzulegen. Die Verpflichtung bezieht sich auf hdchstens 4 % der im Agrarférderantrag
angemeldeten Ackerflachen (Ackernutzcodes) des Betriebes. Eine Lichtackerflache kann auf dem
ganzen Schlag oder streifenférmig entlang der Schlaggrenze mit einer Mindestbreite von 10 m und
einer Maximalbreite von 50 m angelegt werden.

Bei der Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergriinland mit der Bindung 3216 sind
keine Kulturen im Vorjahr ausgeschlossen. Zum Verpflichtungsbeginn sind auf der beantragten
Ackerflache narbenbildende Graser oder andere fir herkdmmliches Grinland standorttypische
Grunfutterpflanzen (Standardmischungen fur Wiesen, Mahweiden oder Weiden) anzubauen.
Ackerflachen, die in Grinland umgewandelt werden, zédhlen ab Beginn des Verpflichtungszeitrau-
mes zur Hauptbodennutzung Dauergriinland. Die Auszahlung wird mit einem Dauergrinland-
Nutzcode 451, 452, 453, 459 beantragt.

Auf den Flachen ist auf eine wendende und lockernde Bodenbearbeitung zu verzichten. Auf der
entstandenen Grunlandflache ist jegliche Stickstoffdingung verboten. Die Beweidung ist dagegen
erlaubt.

Die , Dauerhafte Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergriinland” wurde ab dem
Antragsjahr 2024 ausschlieBlich nach einer Einzelfallprifung der zustandigen Naturschutz-
behodrde gefordert. Dazu ist von der antragstellenden Person einmalig fur den funfjahrigen Ver-
pflichtungszeitraum ein Bestatigungsvermerk der zustandigen Naturschutzbehdrde gegeniber
der zustandigen Landwirtschaftsbehérde mit dem Férderantrag vorzulegen. Die zu bewilligenden
Einzelfalle beschranken sich auf Ackerflachen, die in einem FFH-Gebiet und/ oder in einem Natur-
schutzgebiet liegen. Die Umwandlung in Dauergrunland muss dem Erhalt bzw. der Verbesserung
des Erhaltungszustandes eines Lebensraumtyps dienen, fir den Brandenburg eine besondere Ver-
antwortung hat und die nicht in der Kulisse ,Feuchtgebiete und Moore” liegen.

Ab der Antragstellung ELER 2026 wurden in der Bindung 2216 nur noch Flachen zugelassen, die
den FFH-Lebensraumtyp 6510 / Magere Flachlandmahwiesen aufweisen. Als Nachweis ist ein dies-
bezlglicher Bestatigungsvermerk der zustandigen Naturschutzbehdrde einzureichen.

Bei der MaRnahme extensive Produktionsverfahren auf Ackerland innerhalb von Natura
2000-Gebieten ist auf die Ausbringung mineralischer Stickstoffdiingemittel zu verzichten, bei Be-
antragung des Zuschlags mit der Bindung 3215A auf jegliche Art von Dingung.

Bei Beantragung des Zuschlags mit der Bindung 3215B kdnnen nur Nutzpflanzensorten geférdert
werden, die im zentralen Verzeichnis fur férderfahige Nutzpflanzen der Bundesanstalt fur Land-
wirtschaft und Erndhrung (BLE) aufgefuhrt sind:

https://pgrdeu.genres.de/on-farm-bewirtschaftung/rote-liste-nutzpflanzen/

Auf Flachen im Land Berlin ist ausschlieB3lich die Bindung 3216 zuwendungsfahig.

5.6.12Forderprogramm 3220 ,,Umsetzung kooperativer Klimaschutz- und
BiodiversitatsmalRnahmen”

Landwirtschaftliche Kooperativen stellen Zusammenschlisse von mindestens drei landwirtschaft-
lichen Einzelbetrieben dar, die in einem abgegrenzten Projektgebiet gemeinsam Agrarumwelt- und
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KlimamaRRnahmen umsetzen. Die Kooperative wird dabei von einem Management koordiniert,
welches unter anderem fur den Prozess der Planung der MalBhahmen sowie die Antragstellung
und -umsetzung verantwortlich ist. Das Management kann beispielsweise von Landschaftspflege-
und Bauernverbanden oder Naturschutzvereinen wahrgenommen werden. Die Kosten fiir das Ma-
nagement sind im Fordersatz von durchschnittlich maximal 300 Euro je Hektar MalRnahmeflache
bereits inbegriffen.

Far die Planung der Malinahmen arbeitet die Kooperative im Vorfeld der Antragstellung zusam-
men mit dem Management ein naturrdumliches Fachkonzept aus, in dem die Mallnahmen sowie
die damit verbundenen Schutzziele im Projektgebiet dargestellt werden. Es kdnnen daflr sowohl
die in den Forderprogrammen zum Klimaschutz und Biodiversitatsschutz angebotenen Agrarum-
welt- und KlimamaRRnahmen umgesetzt als auch eigene, besonders standortangepasste MalRnah-
men konzipiert werden. Das Fachkonzept ist vor der ELER-Antragstellung vom Management
beim Ministerium fur Land- und Erndhrungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz einzu-
reichen.

Fur die Antragstellung benétigt die Kooperative zudem eine eigene BNR-ZD, die im Vorfeld der
Antragstellung vom Management der Kooperative bei der zustandigen Landwirtschaftsbehdrde zu
beantragen ist. Im Zuge der ELER-Antragstellung haben die Einzelbetriebe ihre Flachen fur die Ko-
operative zur Verfugung gestellt. Das Management der Kooperative hat daraufhin den ELER-Antrag
gestellt. Die MaBnahme kann mit einer der folgenden Bindungen beantragt werden:

e 3221: Kooperative Biodiversitatsmallnahmen und
e 3222: Kooperative Klimaschutzmalinahmen.

Die Entscheidung fur eine der beiden Bindungen ist erforderlich, auch wenn innerhalb der Ko-
operative eine Kombination von MalRnahmen zum Klima- und Biodiversitatsschutz umgesetzt wird.
Die Entscheidung ist danach zu treffen, welcher der beiden Bindungen der flachenmaRig Uberwie-
gende Teil der umgesetzten MalRnahmen zuzuordnen ist. Die gewahlte Bindung ist an alle Fla-
chen der Kooperative einheitlich zu setzen. Ausnahmen von dieser Regelung sind durch das
Management der Kooperative mit dem MLEUV abzustimmen.

Auf den Flachen der Kooperative verpflichten sich deren Mitglieder, neben der Beantragung durch
die Kooperative im FP 3220 keine weiteren einzelbetrieblichen Agrarumwelt- und Klimamaf3nah-
men aus den folgenden Férderprogrammen zu beantragen:

e FP 3110, FP 3120, FP 3130, FP 3140, FP 3150, FP 3190, FP 3200, FP 3210 sowie FP 3230.

Sollten die zuvor genannten Forderprogramme jedoch im einzelbetrieblichen ELER-Antrag von den
Mitgliedern der Kooperative vorsorglich auf den Flachen der Kooperative beantragt worden sein,
so sind diese zurtckzuziehen oder ist fur diese kein Zahlungsantrag zu stellen, um eine Doppelbe-
antragung auszuschlieRen. Das FP 3220 hat in jedem Falle Vorrang vor den oben genannten For-
derprogrammen.

Hingegen kdnnen folgende Forderprogramme auf den Flachen der Kooperative durch ein Mitglied
auf einzelbetrieblicher Ebene beantragt werden, ohne dass dies eine unzulassige Doppelbeantra-
gung darstellt (diese Forderprogramme werden stets auf einzelbetrieblicher Ebene beantragt,
nicht durch die Kooperative):

e FP 40, FP 3050, FP 3160, FP 3170, FP 890, FP 3180 (Okolandbau) sowie FP 3326.
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5.6.13F6rderprogramm 3230 ,,Bodenschutz - Anbau groBkérniger Legumino-
sen”

Gefordert wird die nachhaltige Bewirtschaftung von Ackerflachen durch den Anbau von gro3kér-
nigen Leguminosen. Die MaRBnahme kann in Kombination mit der Oko-Regelung 6 (Pflanzenschutz-
mittel-Verzicht) beantragt werden. Okologisch wirtschaftende Betriebe sind von der Férderung
ausgeschlossen.

Die MalBnahme kann mit folgender Bindung beantragt werden:
e 3231: Anbau groRRkorniger Leguminosen.

Die Forderung des Anbaus von groBkdrnigen Leguminosen ist auf die folgenden Nutzcodes (NC)
beschrankt:

e NC210 Erbsen (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse, Futtererbse, Peluschke),

e NC211 GemUseerbse (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse),

e NC212 Platterbse,

e NC213 Winter-Erbsen (Markerbse, Schal- und Zuckererbse, Futtererbse, Peluschke

e NC220 Ackerbohne/ Puffbohne/ Pferdebohne/ Dicke Bohne,

e NC221 Wicken (Pannonische Wicke, Zottelwicke, Saatwicke),

e NC230 Lupinen (SURlupine, weiBe Lupine, blaue/ schmalblattrige Lupine,
gelbe Lupine, Anden-Lupine),

e NC240 Erbsen/ Bohnen,

e NC250 Gemenge Leguminosen/ Getreide,

e NC222 Linsen,

e NC330 Sojabohnen,

e NC635 Gartenbohne (Gartenbohne, Buschbohne, Stangenbohne, Feuerbohne,
Prunkbohne) und

e NC645 Kichererbsen.

Bei der Aussaat von Gemengen groRkdrniger Leguminosen und Getreide (NC 250) muss der Ge-
wichtsanteil bei den groRkdrnigen Leguminosen mindestens 60 % an der Aussaatmenge betragen.
Gemenge mit einem kleineren Leguminosenanteil werden nicht als grol3kdrnige Leguminosen im
Rahmen dieser MaBnahme anerkannt.

Im Verpflichtungszeitraum ist auf den beantragten Ackerflachen auf die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln zu verzichten. Eine Ausbringung von Dingemitteln mit wesentlichen Gehalten an
Stickstoff ist bis zu 30 kg Stickstoff je Hektar zur Bestandsetablierung zulassig.

Die Bindung 3231 ist mit der Oko-Regelung 2 (Vielfaltige Kulturen im Ackerbau) kombinierbar und
auch auf Flachen im Land Berlin zuwendungsfahig.

5.7 Fordernehmerwechsel

Férdernehmerwechsel sollen bei laufenden Verpflichtungen méglichst nur zum 1. Januar eines Ka-
lenderjahres erfolgen und in der Herbstantragstellung beantragt werden.

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Einzelantrdge> Férdernehmerwechsel (Richtlinien AUKM).

Ein Fordernehmerwechsel ist auch bei Erbfolge, Hoflibernahme und Rechtsformwechsel mit der
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Antragstellung im Mai 2026 rickwirkend zum 1. Januar méglich und wird vom Ubergebenden an-
gezeigt. Die antragstellende Person Ubergibt ihren landwirtschaftlichen Betrieb mit vollstandiger
Verpflichtungsubergabe (Flachen und Tiere) an eine neue antragstellende Person, welche keine
eigene Verpflichtung besitzt (Fordernehmerwechsel).

Alle Forderungen, die sich gegebenenfalls aus Ruckforderungen und Sanktionen ergeben kdnnten,
werden an die verpflichtungsibernehmende Person gerichtet. Dies kann auch Zahlungen betref-
fen, die die verpflichtungstibergebende Person erhalten hat.

Zu einem Férdernehmerwechsel im FP 890 war durch den Ubergebenden auch der Verlangerungs-
antrag (ELER 2026) im FP 890 zu stellen.

5.8 Antrag ,Vorzeitiges Beenden” der gesamten Verpflichtung ei-
nes Forderprogramms 3xxx

Der Antrag ,Vorzeitiges Beenden” wirkt immer in dem Antragsjahr, flr das der Antrag gestellt wird.
Wird ein ELER-Antrag 2026 oder ein Agrarférderantrag (Mai 2026) gestellt, endet die Verpflichtung
zum 1. Januar 2026.

Ein Zahlungsantrag 2026 und ein Antrag ,Vorzeitiges Beenden” 2026 schlieRen sich damit aus.

Akzeptable Griinde fur ein vorzeitiges Beenden der Verpflichtung zum 1. Januar 2026 kénnten bei-
spielsweise Renteneintritt, Erwerbsunfahigkeit, Betriebsumstrukturierung, Baumalinahmen oder
Krankheit sein.

Falls keine akzeptablen Griinde vorliegen, konnen Teilriickforderungen bzw. Gesamtriickforderun-
gen verflgt werden.

Bei vollstandigen Verpflichtungstubergaben an einen oder mehrere Antragstellende (die bereits
Flachen in der Verpflichtung besitzen), sollte das ,Vorzeitige Beenden” vom Ubergebenden gestellt
werden.

Bei Fordernehmerwechsel ist der Antrag auf ,Vorzeitiges Beenden” nicht zu stellen, da die Ver-
pflichtungen bei dem anderen Antragstellenden (ohne Verpflichtung) eins zu eins weitergefuhrt
werden.

5.9 Kombination von AUKM / KULAP-Férderprogrammen, Oko-
Regelungen und den Férderprogrammen 40 sowie 3050

Die zuldssigen Kombinationen der AUKM-/KULAP-Férderprogramme (3xxx), 40, 3050 mit Oko-Re-
gelungen auf derselben Flache kénnen der Kombinationsmatrix entnommen werden:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/

Die Kombinationsmatrix finden Sie unter der jeweiligen Richtlinie unter > Weiterfuhrende Informa-
tionen ,Antragsverfahren”.

Die zulassigen Kombinationen sind mit x gekennzeichnet.
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1. Beispiel: Bei Kombinationen des Forderprogrammes 3180 mit der Bindung 3182 als Grundférde-
rung und dem Forderprogramm 3110 sind ausschliefSlich folgende Kombinationen (mit
x gekennzeichnet) méglich:

e 3182+3111B oder
e 3182+3112 oder 3113 oder 3114 mit 3115, 3116.

Laut der Kombinationsmatrix ist bei zuldssigen Bindungen, bei denen der héhere Fordersatz ge-
zahlt wird (A), ist nur die hoherwertige Bindung zu beantragen.

2. Beispiel: Die Bindung 3181 im Férderprogramm 3180 wird mit dem Forderprogramm 3210 und
der Bindung 3114 (,Nutzung von Acker als Griinland”) kombiniert. Zu beantragen ist die
Bindung 3114 aus dem Forderprogramm 3210. Beide Verpflichtungen sind einzuhalten.

Die zulassigen Kombinationen mit Pramienabzug sind mit x) gekennzeichnet:

5.10 Dokumentationsanforderungen (Schlagkartei, Weidetage-

buch)

Als Mindestanforderungen sind nachfolgende Angaben erforderlich:

e Schlagbezeichnung (Schlagnummer, Feldblock, ggf. Schlagname),

e Name des Forderprogrammes,

e Aussaattermin, Saatgutmischung - Nachweis der Verwendung des vorgeschriebenen Saat-
gutes, Rechnung, Etikett, Ruckstellprobe (Forderprogramm 890),

e Bodenbearbeitungs- und Pflegemalinahmen (Termine, Arbeitsgange),

e organische und mineralische DUngung (Termin, Art, Menge oder keine Anwendung kennt-
lich machen),

e Pflanzenschutzmalinahmen (Termin, Praparat, Menge oder keine Anwendung kenntlich
machen) und

e Ernte (Termin, Art des Ernteguts, Erntemengen).

Bei Dauerkulturen (einschlieRlich Streuobstbestanden) ist zusatzlich aufzufihren:

e Anzahl der ertragsfahigen Baume und / oder Reihen- und Pflanzabstand sowie
¢ Rodungs- oder ErsatzmalRnahmen.

Bei Beweidung ist zusatzlich aufzufihren:

e Tierart und Anzahl gemaR betrieblichem Tierbestandsnachweis sowie
e Auf-und Abtriebstermine.

Im Bestandsregister sind Tierzahlen sowie Zugangs- und Abgangsdaten zu dokumentieren. Die An-
gaben zur Beweidung kdnnen auch in einem separat geflhrten Weidetagebuch aufgezeichnet wer-
den. Die Bestandsregister, Weidetagebucher und Schlagdokumentationen kénnen auch elektro-
nisch geflihrt werden. Eine Musterschlagkartei ist unter folgendem Link unter Weiterfihrende In-
formationen ,Antragsverfahren” abrufbar:

https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/service/foerderung/landwirtschaft/foerderung-kultur-
landschaftsprogramm-2023/
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Zum Nachweis sind die Bestandsregister, Weidetagebticher bzw. Schlagdokumentationen jeweils
bis zum 31. Dezember eines Verpflichtungsjahres abzuschlieen und fur Kontrollzwecke vorzuhal-
ten. Die Unterlagen sind zum Zeitpunkt einer Kontrolle dem Zentralen technischen Priufdienstes
(ZtP) vorzulegen. Falls diese noch nicht vollstandig sind, missen sie innerhalb einer vom ZtP fest-
gelegten Frist nachgereicht werden.

5.11 Tierhaltung

Werden Tiere gehalten, muss der Tierbestand als Jahresdurchschnittsbestand mit Pensionstieren
erfasst werden. Hierzu ist ein Mittelwert des voraussichtlichen Durchschnittstierbestands vom 1.
Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 in Stuck (inklusive Pensionstiere) fur das Jahr 2026 in der
Spalte 6 des Tierbestandsnachweises anzugeben. Sofern Pensionstiere angegeben werden, ist eine
Kopie des Pensionsvertrages oder eine Liste der gehaltenen Pensionstiere mit dem Tierbestands-
nachweis einzureichen.

Im Antragsprogramm: Dokumentenbaum> Agrarférderantrag 2026> Weitere Angaben> Tierbestandsnachweis.

5.12 Vertragsnaturschutz

Bestimmte Malinahmen des Vertragsnaturschutzes (VN-MalRnahmen) sind im Agrarforderantrag
mit eigenen Nutzcodes zu codieren.

Auf Ackerland mit dem NC 560: Brache im Rahmen einer VertragsnaturschutzmaBnahme
Anzuwenden fur folgende MaRBnahmen gemalR der Verwaltungsvorschrift zum Vertragsnatur-
schutz Offenland:

o 8.23.1 Feldvogelinseln,

o 8.24.1 Lichtacker,

e 8.2.6.1 Mehrjahrige Bluhflachen mit Regiosaatgut und
o 8271 Schonflachen im Acker.

Auf Dauergriinland mit dem NC 886: Schonfldache unterjahrig
Anzuwenden fur folgende MalBnahmen gemal Verwaltungsvorschrift zum Vertragsnaturschutz
Offenland:

e 8.15.1a einjahrige Schonflachen,
e 8.1.5.1b Uberjahrige Schonflachen.

Antragstellende mit den aufgezahlten VertragsnaturschutzmalBnahmen setzen im Nutzungsnach-
weis des Agrarforderantrages 2026 den NC 560 auf Ackerland beziehungsweise den NC 886 auf
Dauergrunland an ihre Parzellen. Die Vertragsnaturschutz-Nutzcodes sind nicht mit einer Agra-
rumwelt- und KlimamalRnahmen kombinierbar.

Hinweise zur Kombination mit dem Férderprogramm 3180 ,Okologischer Landbau”
Flachen die im Antragsjahr 2026 mit einem Vertragsnaturschutz-Nutzcode gekennzeichnet sind,
sind fur das Férderprogramm 3180 im Antragsjahr 2026 nicht férderfahig.

Antragstellende im Férderprogramm 3180 kennzeichnen die mit einem Vertragsnaturschutz-Nutz-
code gekennzeichnet Flachen aber dennoch mit der Bindung 3181/3181EP oder 3182, damit diese
in den gesamtbetrieblichen Verpflichtungsumfang einbezogen werden kénnen.
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Hinweis: Um einen auf das Férderprogramm 3180 bezogenen Forderausschluss zu vermeiden, sind in
der Nutzcodeliste die genannten Bindungen bei den NC 560 und NC 886 mit einem Stern und einer er-
lduternden FufBnote gekennzeichnet (,3181*" und ,3181EP** fiir Oko-Ackerland und ,3182*" fiir Oko-
Dauergriinland). Fldchen der NC 560 und 886 zéhlen damit zum gesamtbetrieblichen Verpflichtungsum-
fang des Férderprogrammes 3180, werden aber im Férderprogramm 3180 nicht ausgezahlt.

Hinweis zum Férderausschluss der aufgefiihrten VertragsnaturschutzmafBnahmen:

Wird auf einer Flache keine Agrarumwelt- und KlimamaRnahmen, keine Oko-Regelung oder nicht
das Forderprogramm 3050 beantragt, ist fUr diese Flache auch kein Vertragsnaturschutznutzcode
zu codieren (NC 560 oder NC 886).

Die Oko-Regelungen 5 und 7 sind voll kombinationsfahig. Hier ist ebenfalls keine Codierung der
Vertragsnaturschutzmalinahmen erforderlich.

6 Antragsprogramm fur Brandenburg und Berlin

Die Anmeldung in der Antragssoftware fir Brandenburg und Berlin erfolgt seit der Antragstellung
2025 mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (,authega-Verfahren”). Die Anmeldung Uber die
Zwei-Faktor-Authentifizierung erfordert zwei unabhangige Komponenten: eine Softwarezertifikats-
datei und ein Passwort.

Wie Sie sich bei ,authega” registrieren und somit Ihre Zertifikatsdatei erhalten, erfahren Sie in einer
gesonderten Hinweisbroschire unter nachfolgendem Link:

https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/authega-Hilfestellung-fuer-Antragstellende.pdf

Die Antragssoftware (Webclient) finden Sie unter:

https://www.agrarantrag-bb.de/

6.1 Erstmalige Antragstellung

Neuantragstellende Personen (erstmalige Anmeldung im Webclient) missen sich zu Beginn des
Antragsverfahrens an die fir sie ortlich zustédndige Landwirtschaftsbehdrde wenden (in Bran-
denburg: die Amter fir Landwirtschaft in den Landkreisen; in Berlin: das LELF, Referat F1 - siehe
auch die Ubersicht in Abschnitt 1.3 Technische und fachliche Unterstiitzung), um erfasst werden
zu kénnen. Vorher ist keine Anmeldung im Webclient méglich. Diese Stelle ist zustandig fur die
Registrierung von Betrieben, die Ausgabe von Betriebsnummern oder Zuordnung von Betriebsty-
pen und Eigenschaften, wie beispielsweise die Betriebsinhabereigenschaft oder Anderung von Na-

men und Anschrift.

Keine antragstellende Person (naturliche Person, juristische Person, Vereinigung von naturlichen
oder juristischen Personen unabhangig von der Rechtsform) darf mehr als eine BNR-ZD besitzen
und darf fur die Beantragung von Forderprogrammen im Rahmen der EU-Agrarférderung mehr
als einen Betrieb besitzen. Besitzt eine antragstellende Person mehrere BNR-ZD oder mehrere Be-
triebe, kann der Verdacht der Schaffung kinstlicher Voraussetzungen fur die Beihilfegewahrung
vorliegen, was entsprechend geprift wird und ggf. sanktioniert werden kann. Wenden Sie sich in
Zweifelsfallen vor Antragseinreichung an lhre zustandige Landwirtschaftsbehdrde.
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6.2 Anmeldung und Hinweise zum Antragsprogramm

Nach erfolgreicher Anmeldung im Antragsprogramm erhalten Sie die Moglichkeit der Auswahl des
jeweiligen Antrages. Dort kdnnen Sie die Antragsdaten aus vorherigen Antragstellungen noch
einmal einsehen und sich ggf. nachtraglich Daten sichern. Nach der Anmeldung zu einem bereits
friher gestellten Antrag erhalten Sie Einsicht in den letzten eingereichten Stand lhrer Daten (For-
mulare/ Flachen). Sie kdnnen auch noch eine neue Flachenversion anlegen und eine weitere Bear-
beitung Ihrer Fldachen vornehmen (beispielsweise um eine Parzellengeometrie zu korrigieren oder
neu zu erfassen, welche Sie dann mit den Shape-Dateien aus dem erneuten ,Flachenexport” der
zustandigen Landwirtschaftsbehoérde Gbergeben).

Verfahrensauswahl
Agrarforderan- ELER-Antrag Agrarforderan- ELER-Antrag Agrarforderan- ELER-Antrag Agi
trag 2026 2026 trag 2025 2025 trag 2024 2024 t

Ansicht im Antragsprogramm
Nach der Programmanmeldung erscheint die Programmoberflache mit den Auswahlmdglichkeiten:

e Dokumentenbaum,

e Dokumentenliste,

e Meldungen,

e Infofenster @,

e Nachrichtenfunktion/ Aktuelle Neuigkeiten ¥,
e Ampelanzeige externe Dienste (technische Verfligbarkeit) o
e Speichern,

e Drucken,

e Einreichen,

e Historie,

e Nutzungsnachweis (NN),

e Geographischen Informationssystems (GIS),

e Auswahl Verfahren,

e Abmelden.

Erlauterungen und Hinweise | Agrarférderantrag 2026 | 102



Agrarférderantrag 2026 =l =t =

o @ Speichern Drucken Einreichen Historie @ GIS
Danumentenbaum El Dokumentenliste @Meldungen Betriebsprofil (1)

1 Angaben zum Betrieb im Hinblick auf die Einhaltung von anderweitigen Verpflichtungen und der Konditionalitat

v AgrarfErdarantrag 2026 11 Aligemeine Angaben
v Allgemeine Angaben Ich bitte um Zusendung des Bescheides / der Bescheide ausschlieBlich in elektronischer Form. .
9 E Grundsétzlich werden alle Bescheide in her Form in Ihrem Antrag trach zugestelit. ™ 2 [ nein
> Stammdaten Mdchten Sie Ihren Bescheld zusétzlich in Paplerform erhalten, missen Sie die Frage mit ,nein”
beantworten.
I% Betriebsprofil (1) ‘Wurden in Ihrem Betrieb Wirtschaftsdiinger oder sonstige organische bzw. organisch-mineralische D J |:| N
Dingemittel (z. B. Kldrschlamm) aus anderen Betrieben aufgenommen oder beabsichtigen Sie diese = in
D Bko-Kontrollbescheinigungen (1) SR
Bauen Sie Gemise als Hauptfrucht an? i
> Flachenangaben P [lua [ nen
} Sammelantrag ‘Wird in Ihrem Betrieb Obst, Dauerkulturen und/oder Wein angebaut? D Ja |:| Nein
} Gekoppelte Einkommensstitzungen ‘Werden Pflanzenschutzmittel im Betrieb eingesetzt? D Ja D Nein
Beziehen Sie organische Dingemittel oder Bodenverb: ttel aus Materialien tierischen .
> Einzelantrige Ursprungs (z.B. verarbeitete tierische Proteine, wie Fleischknochenmehl oder Hérner, Hufe, Haute, Felle, D da D Nein
Haare) oder solche, die Materialien tierischen Ursprungs enthalten, auer Gille, Jauche oder Festmist,
iicknahme von Antragen oder wenden Sie diese an’
> Riicknah Antrag i den Sie d 7
Weitere Angaben - Tiere etreiben Sie Lagerstétten oder -elnrichtungen filr Pflanzenschutzmittel und/oder Mineraldle/Treibstoffe a ein
g By iben Sie Lag 3 vl T gen filr Pfl; hi d/oder Mi IBle/Treibstoffe? DJ |:|N
4
> Hinweise Wird in Ihrem Betrieb Wasser zur Beregnung/Bew&sserung entnommen? D Ja |:| Nein
Qo Ihean Ratriak A ierh ined i mit discan Elichan dom — —

Ansicht im Antragsprogramm

Der Dokumentenbaum ist in verschiedene Ordner gegliedert, in denen sich alle elektronischen
Formulare, PDF-Anlagen zur Beantragung sowie aktuelle Hinweisbroschiren zur Antragstellung
befinden.

6.3 Anmeldung fur antragstellende Personen mit Betriebssitz in
einem anderen Bundesland

Far die Anmeldung im Webclient fr Flachen in Brandenburg und Berlin benétigen Sie ein authega-
Zertifikat (Zwei-Faktor-Authentifizierung). Vor der erstmaligen Anmeldung im Webclient mussen
Sie freigeschaltet werden. Nehmen Sie dazu Kontakt mit der fir Sie in Brandenburg und Berlin
ortlich zustandigen Landwirtschaftsbehérde auf. Dort werden Ihre Stammdaten zur Registrierung
erfasst. Zur leichteren Datenerfassung Ubergeben Sie der in Brandenburg bzw. Berlin ortlich fur
Sie zustandigen Landwirtschaftsbehodrde einen Stammdatenausdruck lhres Betriebssitzlandes.
Nach der Registrierung kénnen Sie sich im Webclient anmelden.

6.4 Anmeldung als Beraterin oder Berater

Es besteht die Mdglichkeit, sich auf der Anmeldeseite als Berater/ Beraterin anzumelden, um den
Agrarforderantrag fur Mandanten und Mandantinnen zu bearbeiten. Dafir muss der Berater/ die
Beraterin selbst eine BNR-ZD sowie ein authega-Zertifikat haben und die antragstellende Person
muss fur den Berater/ die Beraterin eine Vollmacht auf der ZID eingerichtet haben. Nahere
Informationen hierzu finden Sie unter:

https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/authega-Hilfestellung-fuer-Beratende.pdf

Verwenden Sie zur Anmeldung im Webclient die Auswahl ,Antragsteller/ Bevollmachtigter”. An-
schlieRend werden die Login-Daten des Beraters bzw. der Beraterin eingetragen. Wenn Sie bei der
Antragsauswahl ,Ich bin ein Berater...” ankreuzen, erscheint ein neues Auswahlfeld. Dieses enthalt
die BNR-ZDs von antragstellenden Personen, fur welche eine entsprechende Vollmacht auf der
ZID vorliegt. Wahlen Sie nun einen Mandanten oder eine Mandantin und den zu bearbeitenden
Antrag aus:
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@ Ich bin ein Berater und machte fir einen anderen Betrieb arbeiten:

Betrieb (BNRZD):  kulap [~]
12951000¢ - KULAP 663 Ne

gooo

12951000(= = - KULAP 663 Unis
12951000(= - KULAP 868 Um

Verfahrenizesiooo - kuLap 667 Um
12951000(= - KULAP 671 Neu
12951000(= - KULAP 690 Net
12951000(= = - KULAP 673 Net
12953000 ~KULAP 2
12953000 = = - KULAP &
150520 s - i1 1 AD 25

Agrarforderan- ELER-Antrag Agrarférderan- ELER-Antrag Agrarforderan- ELER-Antrag
trag 2025 2025 trag 2024 2024 trag 2023 2023

Ansicht im Antragsprogramm

Bei der Combobox fur die Auswahl des zu bearbeitenden Betriebes kann mit Eingabe der BNR-ZD
oder Name (oder auch Bestandteilen davon) die Liste gefiltert werden, damit der gewunschte Be-
trieb schneller gefunden wird.

Befinden Sie sich im Antrag eines Mandanten oder einer Mandantin, kénnen Sie Gber die Auswahl-
liste, ohne erneute Ab- und Anmeldung, direkt zum Antrag eines anderen Mandanten bzw. einer
anderen Mandantin wechseln.

@ @ Nutzungsnachweis = Betriebsauswahl:

12951000( - KULAF
12951000¢ - KULAF
12951000¢ - KULAP
12951000¢( - KULAF
12951000¢ - KULAF

Ansicht im Antragsprogramm
Vor dem Wechsel ist es wichtig, den letzten Arbeitsstand zu speichern.

Die antragstellende Person (die von lhnen bearbeitete BNR-ZD) kann sich kurz nach Ihnen im
Webclient anmelden und mit dem Status ,lesender Zugriff“ Ihre Bearbeitung des Antrags am PC
mitverfolgen. Hierzu ist ein regelmaliges neu Laden auf der Seite des lesenden Zugriffs notwendig
(Aktualisieren der Browseranzeige bei der antragstellenden Person).

Somit besteht ein weiterer Vorteil der Berateranmeldung darin, dass die antragstellende Person
gemeinsam mit dem Berater/ der Beraterin den Antrag bearbeiten kann.

Ein mogliches Vorgehen waére, dass sich der Berater bzw. die Beraterin zuerst im Webclient

anmeldet (mit der Berateranmeldung) und das Original des Antrags 6ffnet. Die beratende Person
hat damit ,schreibenden Zugriff“ auf den Antrag des Mandanten bzw. der Mandantin und kann
Anderungen speichern. Die antragstellende Person meldet sich danach an und hat den ,lesenden
Zugriff* (Speichern ist nicht moglich, alle anderen Funktionalitaten sind vorhanden).

Um die Aktionen des Beraters/ der Beraterin mitzuverfolgen, ist ein regelmafiges Neu Laden der
Seite notwendig.

Wenn sich der Berater/ die Braterin zum Ende der Bearbeitung (vor dem Einreichen) vor der
antragstellenden Person vom Antrag abmeldet, erhalt die antragstellende Person automatisch den
schreibenden Zugriff.

Achtung: Um verlustlos weiterzuarbeiten oder ggf. einzureichen, ist dringend der Button
~Aktuelle Antragsdaten laden” zu verwenden. Nur so ist eine vollstandige
Aktualisierung des Antrags mit dem letzten Stand des Beraters/der Beraterin
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gesichert. Im Browser Morzilla Firefox, nach dem Betatigung des Buttons, werden
Sie gefragt, ob Sie die Seite verlassen moéchten. Dem mussen Sie zustimmen und
LSeite verlassen” auswahlen. AnschlieBend 6ffnet sich der Antrag wieder. Eine
erneute Anmeldung ist nicht notwendig.

Diese Seite bittet Sie zu bestatigen, dass Sie die Seite veriassen mochten — Daten, die Sie eingegeben haben, werden unter Umstanden nicht gespeichert

Auf Seite bleiben

Ansicht im Broswer Mozilla Firefox

Bei der Auswahl ,Trotzdem weiterarbeiten” ist der Arbeitsstand der antragsstel-
lenden Person der weiterhin verwendete, d.h., der letzte aktuelle Stand des Bera-
ters/ der Beraterin wird dadurch wieder zurtickgesetzt und geht verloren.

Der Betried 129530000101 ist nicht mehr gesperrt. Die Daten des Betriebes konnten sich inzwischen geandert haben. Die Daten des Betriebes werden daher neu geladen

Aktuelle Antragsdaten laden || Trotzdem weiterarbeiten || Abmelden

Ansicht im Webclient

Es ist auch moglich, das ,,Abmelden” zu nutzen und sich anschlieBend wieder neu anzumelden.
6.5 Einsicht in den Antrag (Support)

Durch die zustandige Landwirtschaftsbehdérde

Sofern Sie die Einsicht in Ihren Antrag durch eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter Ihrer zustan-
digen Landwirtschaftsbehdrde wiinschen, missen Sie dieser Person Ilhre BNR-ZD sowie den be-
treffenden Antrag mitteilen.

Dem Einsichtnehmenden werden die Antragsdaten zur Ansicht geladen (lesender Zugriff). Der
Antrag stellt sich genauso dar, wie fur Sie selbst. Der Einsichtnehmende sieht den zuletzt - vor der
Anmeldung - gespeicherten Stand des Antrages und kann in seiner Ansicht des Antrages Ande-
rungen in den Formularen/ im GIS vornehmen. Diese Anderungen sind aber nur lokal in seinem
Browser vorhanden. Ein Speichern von gednderten Antragsdaten durch den Einsichtnehmen-
den ist ausgeschlossen.

Durch den technischen Support

Die Einsicht in Ihren Antrag durch eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter des technischen Sup-
ports wird Uber E-Mail mit einmaligem TAN-Verfahren realisiert. Melden Sie sich im Webclient an,
offnen Sie das Infofenster und klicken Sie anschlieRend den Button ,Support”, um die Einsicht-
nahme freizugeben. Die erzeugte TAN, Ihre BRN-ZD und eine Beschreibung des Problems teilen
Sie Uber die E-Mail ,hotline_bb.profil-inet@data-experts.de” mit. Die erstellte TAN ist ab dem Zeit-
punkt der Erstellung fur 20 Stunden giiltig (kann in dieser Zeit mehrfach genutzt werden).
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profil inet Webclient

Diese Anwendung ist nic!

Sie konnen |lhre Daten zur Einsichtnahme durch die Support-Mitarbeiter freigeben,
indem Sie den Button *Einsichtnahme freigeben’ klicken und die erzeugte TAN dem Mitarbeiter
telefonisch durchgeben.

Selbstverstindlich werden Ihre Daten vertraulich behandel und nur im Rahmen der
Beratung verwendet.

Einsichtnahme freigeben

( izt M Die TAM fiir den Zugriff lautet: 880565

Ansicht im Webclient Ansicht im Webclient

Dem Einsichtnehmenden werden die Antragsdaten zur Ansicht geladen (lesender Zugriff). Der
Antrag stellt sich genauso dar, wie fur Sie selbst. Der Einsichtnehmende sieht den zuletzt - vor
dem Erzeugen der TAN - gespeicherten Stand des Antrages. Auch hier ist das Speichern des
Einsichtnehmenden ausgeschlossen.

6.6 Antrag einreichen

Mit der Einreichfunktion werden die erfassten Daten elektronisch an die zustandige Landwirt-
schaftsbehdrde Ubermittelt. Bei Klick auf den Button Einreichen erfolgt ein letztmaliges Speichern
und Sie werden durch den Einreichvorgang gefuhrt.

- )

Speichern Drucken Einreichen Historie

N—

Ansicht im Webclient

Der Einreichvorgang umfasst insgesamt sechs Schritte und endet mit der Einreichbestatigung.
Wahrend des Einreichprozesses werden Sie ggf. auf Fehler in den Formularen hingewiesen. Sie
kdénnen wahrend des Einreichens jederzeit zur Bearbeitung zurtickkehren. Neben der Einreichung
des kompletten Antrages konnen auch einzelne Dokumente nachgereicht werden. Dabei werden
die Versionen der nachgereichten Versionen hochgezahlt.

e ———

pr Schritt 1 von 6 iter P

+ Einreichen
Einzureichende Dokumente
Erklarungen
Kontrolle
Dokumente absenden

Einreichbestatigung

Ansicht im Antragsprogramm
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6.7 Eingereichte Dokumente anzeigen (Historie)

Sie kdnnen sich Uber das Symbol Historie alle Einreichvorgange und die dazugehérigen Doku-
mente zu einem spateren Zeitpunkt noch einmal anzeigen lassen und herunterladen.

7~ N\
@ [@ Nutzungsnachweis
[
Speichern Drucken Einreichen Historie @ @S

Ansicht im Antragsprogramm N————"

= L

Nachfolgend erscheint ein Fenster mit der Auflistung Ihrer eingereichten Dokumente. Nach Aus-
wahl des jeweiligen Antragsdokuments (farblich markiert) sehen Sie die eingereichten Dokumente
und es stehen lhnen folgende Aktionen zur Verfligung:

e Eingereichte Dokumente ansehen,
e Kontrollen anzeigen und
e Antragspaket herunterladen.

Zu jedem Einreichvorgang kénnen Sie sich eine Ubersicht der Kontrollen anzeigen lassen, in
welcher alle Kontrollen (Datenkontrolle) ausdruckt werden kénnen. Wenn Sie antragsrelevante
Fehler feststellen, missen Sie eine korrigierte (weitere) Version der betroffenen Formulare
einreichen. Wenn die hier angezeigten Kontrollergebnisse lhrer Meinung nach nicht richtig sind,
dienen sie als Unterstltzung bei Rickfragen. Im MenUpunkt Antragspaket herunterladen
kdénnen Sie Ihre Antragspakete mit allen Dokumenten als ZIP-Datei herunterladen. Vor dem Kilick
auf ,Antragspaket herunterladen” muss das entsprechende Antragspaket in der linken Spalte
markiert sein. In dem Antragspaket sind die Flachennachweise im Excel-Format (inklusive xml-
Format, z. B. fur die Weiterbearbeitung in einer Schlagkartei) und die eingereichten Formulare als
PDF-Datei enthalten.

6.8 Verpflichtungserklarungen

Beachten Sie die Erlduterungen und rechtlichen Hinweise vor der Abgabe Ihres Antrages, deren
Einhaltung Sie mit Ihrer Unterschrift bestatigen. Beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz
und zur Veroéffentlichung der Empfanger, einschlieBlich der gewahrten Férderbetrage.
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Anhang A: Vorgaben zu den GLOZ-Standards (kompakt)

Regelung

Auflagen

GLOZ 1 (Erhaltung von Dauer-
grunland)

88 4 - 9 GAPKondG,

88 2 -10 GAPKondV,

§ 7 GAPDZV und

Art. 48 del. VO (EU) 2022/126

e Dauergriinland darf grundsétzlich nur mit einer Genehmigung in
eine andere landwirtschaftliche Nutzung (Ackerland/Dauerkul-
tur) umgewandelt werden. Die Umwandlungsgenehmigung wird er-
teilt, wenn das umzubrechende Dauergrinland

oim Rahmen von AgrarumweltmalRnahmen entstanden ist,

oab dem 1. Januar 2015 entstanden ist oder

oim Fall von anderem Dauergrunland im selben Bundesland durch
eine Ersatzdauergrinlandflache mit entsprechender Flachen-
grole ersetzt wird.

« Die Uberfiihrung von Dauergriinland in eine nichtlandwirtschaftliche
Flache ist zuldssig und bedarf keiner forderrechtlichen Genehmigung.

e Abweichend kann Dauergrunland, das ab dem 1. Januar 2021 neu ent-
standen ist, ohne Genehmigung umgewandelt werden, wenn
o keine rechtlichen Regelungen einer Umwandlung entgegenste-
hen und
odie Umwandlung der zustandigen Landwirtschaftsbehorde im
nachsten Agrarforderantrag angezeigt wird.

e Diese Regelung gilt jedoch nicht fur
o Ersatzdauergrinlandflachen,
o ruckumgewandeltes Dauergrinland,
o Dauergrunland, das im Rahmen einer AUKM-Foérderung dauer-
haft von Ackerland in Grinland umgewandelt wurde und
o Dauergrunland innerhalb der Kulisse ,Feuchtgebiete und Moore
(GLOZ 2, FP 3130; FP 3140 ab EAJ 2024)".

¢ Die Umwandlungsgenehmigung kann untersagt werden, wenn
oandere Rechtsvorschriften einer Umwandlung entgegenstehen,
odie erforderliche Genehmigung eines genehmigungspflichtigen
Vorhabens nicht erteilt wird,
oder Begunstigte Verpflichtungen gegenuber offentlichen Stellen
hat, die einer Umwandlung entgegenstehen oder
odas Dauergriinland ein FFH-Grinlandlebensraumtyp umfasst.

e Ersatzflachen, die in Dauergrinland rickumgewandelt oder aufgrund
einer genehmigten Dauergrinlandumwandlung neu als Dauergrin-
land angelegt wurden, sind funf aufeinanderfolgende Jahre als Dauer-
grinland zu nutzen. Fur die Dauer von funf Jahren kénnen auch die
Jahre angerechnet werden, die eine Ackerflache ununterbrochen fur
den Anbau von Gras oder anderen Grinfutterpflanzen genutzt wurde.

e Soweit die Ersatzflache nicht zu dem Betrieb gehort, welcher den An-
trag auf Genehmigung zur Umwandlung von Dauergriinland gestellt
hat,

omuss sie zum Zeitpunkt der auf die Genehmigung folgenden An-
tragstellung auf Agrarférderung dem Betrieb eines Beglinstigten
gehoren, der in Bezug auf diese Flache der Konditionalitat unter-
liegt und
osie darf nicht durch einen anderen Betrieb bereitgestellt werden,
der zum Zeitpunkt der auf die Genehmigung folgenden Antrag-
stellung auf Agrarférderung
a) als 6kologisch wirtschaftender Betrieb zertifiziert ist oder
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b) maximal 10 Hektar landwirtschaftliche Flache aufweist.

e Eine Genehmigung zur Umwandlung von Dauergrinland ist nicht er-
forderlich, wenn das umzubrechende Dauergrunland
o eine forderfahige Flache ist, die infolge der Anwendung der FFH-,
der Wasserrahmen- oder der Vogelschutzrichtlinie nicht mehr
landwirtschaftliche Flache ist oder
o kein Dauergriinland mehr ist, weil die Flache mit einer Vegetation
bewachsen ist, die sich von einer Flache naturlich ausgebreitet
hat, die unmittelbar angrenzt, Uberwiegend mit Gehodlzen, die
nicht der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen, bewachsen ist
und fur die Direktzahlungen nicht férderfahig ist.

e Gemal? der Bagatellregelung bedarf die Umwandlung von 500m2 Dau-
ergrinland je Begunstigter und Jahr in einer Region keiner Genehmi-
gung, vorbehaltlich der nicht zu starken Abnahme von Dauergriinland
in der Region. Die Bagatellregelung gilt nicht fur

o Ersatzdauergrunlandflachen,

o ruckumgewandeltes Dauergrinland,

o flr Dauergrunland, das im Rahmen einer AUKM-Forderung dau-
erhaft von Ackerland in Grunland umgewandelt wurde oder

o Dauergrunlandflachen, die ohne Genehmigung umgewandelt
wurden und grofer als 500 Quadratmeter sind.

e Nimmt in der Region der Referenzanteil fur die Erhaltung des Dauer-
grinlandanteils um mehr als 4 % ab, gelten in Bezug auf Dauergrin-
land spezielle Regelungen.

GLOZ 2 (Schutz Moore & Feucht-
gebiete)

§ 10 GAPKondG,
8811-13,
Anlage 1 und 2 GAPKondV

e Dauergriinland innerhalb der Kulisse ,Feuchtgebiete und Moore (GLOZ
2, FP 3130; FP 3140 ab EAJ 2024)" darf grundsatzlich nicht umgewandelt
oder gepfliigt werden. Dies gilt nicht beim Uberfiihren in eine nicht-
landwirtschaftliche Flache.

e Eine Narbenerneuerung von Dauergrinland innerhalb der Kulisse
.Feuchtgebiete und Moore” ist mit Genehmigung zulassig, wenn

odie Dauergrunlandnarbe geschadigt und die Erneuerung nach
den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis gerechtfertigt ist,

odie Erneuerung durch eine nichtwendende, den Grundsatzen der
guten fachlichen Praxis entsprechende Bodenbearbeitung erfol-
gen wird,

odie Einsaat von Gras oder anderen Grinfutterpflanzen in Uber-
einstimmung mit den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis
zeitnah nach der Bodenbearbeitung erfolgen wird,

odie Erneuerung den Belangen des Natur- und Klimaschutzes nicht
widerspricht und

oandere Rechtsvorschriften der Erneuerung nicht entgegenste-
hen.

e Innerhalb der GLOZ 2-Kulisse diirfen Obstbaum-Dauerkulturen nicht
in Ackerland umgewandelt werden.

e Es durfen keine Veranderungen vorgenommen werden durch
oeinen Eingriff in das Bodenprofil mit schweren Baumaschinen,
oeine Bodenwendung tiefer als 30 Zentimeter (Ausnahme Neuan-
saat, Neuanpflanzung oder Rodung von Dauerkulturen, soweit
erforderlich und der guten fachlichen Praxis entsprechend) oder
oeine Auf- und Ubersandung.

¢ Feuchtgebiete und Moore sind Béden mit mindestens:
o7, 5% organischen Bodenkohlenstoffgehalt oder
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015 % organischer Bodensubstanz in einer horizontalen oder
schrag gestellten Bodenschicht von 10 Zentimetern Machtigkeit
innerhalb der oberen 40 Zentimeter des Profils.

eInnerhalb der GLOZ 2-Kulisse sind Paludikulturen zulassig, jedoch
nicht auf Dauergrinland, das
oin einem FFH-Gebiet liegt,
oin einem Vogelschutzgebiet liegt,
o ein geschutztes Biotop ist oder
o in einem Naturschutzgebiet liegt.

e Innerhalb der GLOZ 2-Kulisse ist eine Genehmigung erforderlich, wenn
oeine landwirtschaftliche Flache durch eine Drainage oder einen
Graben erstmalig entwassert werden soll oder
o eine bestehende Drainage oder ein bestehender Graben zur Ent-
wasserung einer landwirtschaftlichen Flache erneuert oder in-
standgesetzt werden soll und dadurch eine Tieferlegung des vor-
handenen Entwasserungsniveaus erfolgt.

GLOZ 3 (Verbot des Abbrennens
von Stoppelfeldern)

§ 14 GAPKondV

e Das Abbrennen von Stoppelfeldern ist verboten.

GLOZ 4 (Schaffung von Puffer-
streifen entlang von Gewas-
sern)

§15und
Anlage 3 und 4 GAPKondV

¢ Auf landwirtschaftlichen Fldchen, die an Gewadsser angrenzen,
durfen keine Pflanzenschutzmittel, Biozid-Produkte und Diinge-
mittel innerhalb eines Abstands von 3 Metern angewendet werden.

e Mal3geblich zur Abstandsmessung ist
odie Bdschungsoberkante oder
odie Linie des Mittelwasserstandes (bei Gewassern ohne ausge-
pragte Boschungsoberkante).

eEs mussen erweiterte Abstinde gemaR Diinge- oder Pflanzen-
schutzverordnung eingehalten werden.

GLOZ 5 (Erosion)
§ 16 GAPKondV

¢ In von Wassererosion gefdhrdeten Gebieten der Stufe 1 gilt (vorbe-
haltlich besonderer SchutzmalBnahmen zum Erosionsschutz), dass das
Pfligen
ovom 1. Dezember bis zum 15. Februar verboten ist und
onach der Ernte der Vorfrucht nur bei einer Aussaat vor dem 1.
Dezember zulassig ist.

¢ In von Wassererosion gefahrdeten Gebieten der Stufe 2 gilt (vorbe-
haltlich besonderer Schutzmalinahmen zum Erosionsschutz), dass das
Pfligen
ovom 1. Dezember bis zum 15. Februar verboten ist,
ozwischen dem 16. Februar und dem 30. November nur mit einer
unmittelbaren Aussaat zulassig ist (spateste Aussaat am 30. No-
vember) und
ovor der Aussaat von Reihenkulturen verboten ist (Reihenabstand
von 45 Zentimetern und mehr).

e In von Winderosion gefahrdeten Gebieten gilt (vorbehaltlich besonde-
rer SchutzmaBnahmen zum Erosionsschutz), dass das Pfligen
ovor dem 1. Marz nur bei einer Aussaat zulassig ist,
oab dem 1. M&rz nur mit einer unmittelbar folgenden Aussaat zu-
|assig ist, aulRer bei Reihenkulturen,

e Reihenkulturen durfen ab dem 1. Marz dennoch gepfligt werden,
wenn
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oGrunstreifen vor dem 1. Oktober quer zur Hauptwindrichtung im
Abstand von héchstens 100 Metern zueinander und in einer
Breite von jeweils mindestens 2,5 Metern eingesat werden,

oein Agroforstsystem mit den Gehdlzstreifen quer zur Hauptwind-
richtung angelegt wird,

oim Falle des Anbaus von Kulturen in Dammen, wenn die Damme
quer zur Hauptwindrichtung angelegt werden oder

ounmittelbar nach dem Pfliigen Jungpflanzen gesetzt werden.

GLOZ 6 (Bodenbedeckung in
sensiblen Zeiten und Gebieten)

§ 17 GAPKondV

o Auf mindestens 80 % des Ackerlandes des Betriebes muss eine
Mindestbodenbedeckung sichergestellt werden. Diese kann erfolgen
durch:

omehrjahrige Kulturen,

oangebaute Winterkulturen (angebaut maoglichst fruh nach der
Ernte der Hauptkultur),

oZwischenfrichte, Begriinungen und Selbstbegriinungen bis zum
31. Dezember des Antragsjahres (angebaut mdglichst frih nach
der Ernte der Hauptkultur),

oDen Verzicht auf das Pfligen ab der Ernte der Hauptkultur bis
zum 31. Dezember des Antragsjahres (einschliel3lich Stoppelbra-
chen, Mulchauflagen, das Belassen von Ernteresten und mul-
chender nichtwendender Bodenbearbeitung) oder

oAbdeckungen durch Folien, Vlies oder engmaschigem Netz oder
ahnlichem zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion bis
zum 31. Dezember des Antragsjahres (angebaut mdglichst fruh
nach der Ernte der Hauptkultur).

¢ Ein Wechsel zwischen den Arten der Mindestbodenbedeckung ist mog-
lich.

e Die Mindestbodenbedeckung auf Ackerland kann abweichend auch
erfolgen:

oAuf schweren Béden nach Anlage 6 GAPKondV oder auf Boden
mit mindestens 17 % Tongehalt: ab der Ernte der Hauptkultur bis
zum 1. Oktober 2026.

oBeim Anbau friiher Sommerkulturen der Anlage 5 GAPKondV im
nachsten Antragsjahr (Antragsjahr 2027): von der Ernte der
Hauptkultur bis zum 15. Oktober 2026.

oAuf Ackerland mit vorgeformten Dammen im nachsten Antrags-
jahr (Antragsjahr 2027): zwischen den Dadmmen wird eine Begru-
nung einschlieBlich einer Selbstbegrinung vom 15. November bis
zum 31. Dezember 2026 zugelassen.

o Auf Dauerkulturflachen, die als Rebflachen oder fir Obstbaumkul-
turen genutzt werden, ist vom 15. November bis zum 31. Dezember
2026 zwischen den Reihen eine Selbstbegriinung zugelassen, sofern
nicht bereits eine Begriinung durch eine Aussaat besteht.

¢ Eine nichtproduktive Flache auf Ackerland ist der Selbstbegriinung
zu Uberlassen oder durch eine Aussaat bis zum 31. Marz zu begrinen.

¢ Bei nichtproduktiven Flachen auf Ackerland und Dauergrinland
darf im Zeitraum vom 1. April bis zum 15. August (Stilllegungszeit-
raum/Feldvogelschutzzeitraum) keine Bodenbearbeitung stattfin-
den und das Mahen oder Zerkleinern des Aufwuchses ist verboten.

e Innerhalb des Stilllegungszeitraums darf der Aufwuchs von Streuobst-
wiesen gemaht oder zerkleinert werden.

e MaRnahmen im Rahmen der Oko-Regelungen, Agrarumwelt- und Kili-
mamalinahmen oder vergleichbaren freiwilligen MaBnahmen sind

Erlauterungen und Hinweise | Agrarférderantrag 2026 [ 111




auch innerhalb des Stilllegungszeitraums zur Erfullung der Verpflich-
tungen zulassig, beispielsweise eine Bodenbearbeitung und Neuein-
saat.

GLOZ 7 (Fruchtwechsel auf
Ackerland)

§ 18 GAPKondV und
Anlage 5 - Nr. 2.4 bis 2.8 GAPDZV
(ohne Nr. 2.8 Satz 3)

e Fur den Fruchtwechsel auf Ackerland gelten folgende Vorgaben:

o Fruchtwechsel auf den Flachen (flachenbezogene Vorgabe):
Auf jedem Ackerschlag muss spatestens im dritten Jahr ein Wech-
sel der Hauptkultur stattfinden.

o Fruchtwechsel auf der Betriebsebene (gesamtbetriebliche
Vorgabe): Auf mindestens 33 % des Ackerlandes eines Betriebes
muss ein Fruchtwechsel erfolgen, wobei dieser erfolgen kann
durch

= den Anbau einer anderen Hauptkultur als im Vorjahr oder
= den Anbau einer Zwischenfrucht (beziehungsweise Unter-
saat) bei gleichbleibender Hauptkultur.

e Was als Hauptkultur gilt, ist bei der Oko-Regelung 2 dargestellt.

e Ausgenommen vom jahrlichen Fruchtwechsel sind:

o Mais zur Herstellung von anerkanntem Saatgut in Selbstfolge,

o Tabak in Selbstfolge,

o Roggen in Selbstfolge,

o Mehrjahrigen Kulturen,

o Gras oder andere Grunfutterpflanzen (auch beim Anbau zur Er-
zeugung von Saatgut und Rollrasen),

obrachliegenden Flachen (Ackerbrache) oder

o feinkdrnige Leguminosen in Reinsaat oder in Mischungen von Le-
guminosen, sofern feinkdrnige Leguminosen vorherrschen.

e Der Fruchtwechsel gilt als erfillt,
owenn auf Ackerland beetweise verschiedene Gemusekulturen,
Kichenkrauter, Heil-, Gewlrz- oder Zierpflanzen angebaut wer-
den oder
owenn das Ackerland als Versuchsflache mit einer oder mehreren
forderfahigen Kulturarten genutzt wird.

e Ausgenommen sind auRBerdem Betriebe mit

o einer Gesamtgrofie von maximal 10 Hektar Ackerland,

o einer verbleibenden GesamtgrolRe von maximal 50 Hektar Acker-
land, wenn davon mehr als 75 % einzeln oder in Kombination

= fir die Erzeugung von Gras oder anderen Grunfutterpflan-
zen genutzt werden und/oder

= dem Anbau von Leguminosen dienen und/oder

» brachliegendes Land sind.

o einer verbleibenden GesamtgroRe von maximal 50 Hektar Acker-
land, wenn insgesamt mindestens 75 % der forderfahigen Flache
des Betriebes einzeln oder in Kombination

= Dauergrunland sind und/oder
= fur die Erzeugung von Gras oder anderen Grunfutterpflan-
zen genutzt werden.

« Fiir 6kologisch wirtschaftende Betriebe (Unternehmen im Oko-
Kontrollverfahren) gilt die Voraussetzung des jahrlichen Frucht-
wechsels als erfiillt.

GLOZ 8 (Beseitigungsverbot von
Landschaftselementen)

§ 19 GAPKondV

e Folgende Landschaftselemente dirfen nicht beseitigt werden: Hecken
oder Knicks, Baumreihen, Feldgehdlze zwischen 50m2 und 2.000m?,
Feuchtgebiete mit maximal 2.000m2 in Biotopen/Tumpeln/Séllen/Doli-
nen, Einzelbdume, Feldraine, Lesesteinwalle, Fels- und Steinriegel mit
maximal 2.000 m?, Terrassen sowie Trocken- und Natursteinmauern.

Erlauterungen und Hinweise | Agrarférderantrag 2026 | 112




¢ Das Beseitigungsverbot gilt nicht fir Gehdlze von Agroforstsystemen.

e Das Schnittverbot des §8 39 BNatSchG bei Hecken und Baumen ist vom
1. Marz bis zum 30. September einzuhalten.

GLOZ 9 (Umweltsensibles Dau-
ergrunland)

§ 12 GAPKondG und
88 24-28 GAPKondV

 Umweltsensibles Dauergriinland ist das am 1. Januar 2015 beste-
hende Dauergriinland, das in einem FFH- oder Vogelschutzgebiet
gelegen ist. Ausgenommen sind Flachen, die an dem Tag Gegenstand
einer AUKM-Verpflichtung
o zur Umwandlung von Ackerland in Grinland oder
ozur Beibehaltung von Grunland, das durch Umwandlung von
Ackerland in Grinland entstanden ist und seither fortlaufend Ge-
genstand einer AUM- oder AUKM-Verpflichtung waren.

e Umweltsensibles Dauergrinland darf nicht umgewandelt oder ge-
pfliigt werden. Dies gilt nicht beim Uberfiihren in eine nichtlandwirt-
schaftliche Nutzung.

e Eine flache Bodenbearbeitung zur Narbenerneuerung, die nicht als
Pflugen gilt, ist der zustandigen Behorde 15 Werktage vor ihrer Durch-
fuhrung anzuzeigen. Diese Anzeigepflicht gilt auch fir geschutzte Bio-
tope. Die Anzeige einer flachen Bodenbearbeitung von umweltsensib-
lem Dauergrunland oder geschultzten Biotopen ist nicht erforderlich,
wenn die Zustimmung der fur Naturschutz zustandigen Behoérde vor-
liegt.

Anhang B: Vorgaben zu den Direktzahlungen (kompakt)

Regelung

Auflagen

Einkommensgrundstiitzung fir
Nachhaltigkeit

Art. 21-27 VO (EU) 2021/2115 und
88 4 -7 GAPDZG

e Zahlung je Hektar fur eine forderfahige landwirtschaftliche Flache mit
einer hauptsachlich landwirtschaftlichen Nutzung.

¢ Zahlung an aktive Landwirte.

¢ Die landwirtschaftliche Flache muss der antragstellenden Person am
15. Mai zur Verflgung stehen.

e Pramiensatz von rund 152 €/Hektar im Jahr 2026.

Umverteilungseinkommens-
stutzung fur Nachhaltigkeit

Art. 29 VO (EU) 2021/2115 und
8§ 8 - 11 GAPDZG

o Es erfolgt eine Forderung, sofern ein Anspruch auf die Einkommens-
grundstutzung fur Nachhaltigkeit besteht.

e Einzubeziehende Flachen und Pramiensatz:
o Stufe 1: bis 40 Hektar rund 76 €/Hektar,
o Stufe 2: von 41 Hektar bis 60 Hektar rund 45 €/Hektar.

Junglandwirte-Einkommens-
stutzung

Art. 30 VO (EU) 2021/2115,
8§ 12 - 17 GAPDZG und
889, 14 GAPDzV

¢ Fordert die erstmalige Niederlassung als Betriebsinhaberin oder Be-
triebsinhaber in einem landwirtschaftlichen Betrieb.
e Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstutzung innerhalb von 5
Jahren nach der Niederlassung.
¢ Die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber darf im Jahr der erst-
maligen Antragstellung maximal 40 Jahre alt sein.
¢ Nachweis der beruflichen Qualifikation:
olandwirtschaftliche Berufsausbildung oder
oAgrarwirtschaftsstudium oder
oanerkannte BildungsmaBBnahme zur Fuhrung eines landwirt-
schaftlichen Betriebes im Umfang von mind. 300 Stunden oder
omindestens zweijdhrige Tatigkeit in einem oder mehreren land-
wirtschaftlichen Betrieben:
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» mit einem Arbeitsvertrag und einer vereinbarten regelmaf3i-
gen Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden oder

» als mithelfende Familienangehérige im Rahmen einer kran-
kenversicherungspflichtigen Beschaftigung oder

= als Gesellschafterin oder Gesellschafter eines landwirt-
schaftlichen Betriebsinhabers mit einer im Rahmen des Ge-
sellschaftsvertrages vereinbarten regelmaliigen Wochenar-
beitszeit von mindestens 15 Stunden.

e Es werden bis zu 120 Hektar mit einem Pramiensatz von rund
141 € /Hektar gefordert.

Oko-Regelungen (OR)

Art. 31 VO (EU) 2021/2115,
88 18 - 21 GAPDZG,

88 3,15 - 17, GAPDZV,
Anlage 1,3, 4, 5und
Anhang 1

e Die Grundprinzipien sind:
o Freiwillig,
o Einjahrig und
o Einkommenswirksam.

¢ Gilt bereits eine anderweitige Verpflichtung (beispielsweise eine
Schutzverordnung oder Kompensationsverpflichtung) zur Einhaltung
spezifischer Vorgaben einzelner Oko-Regelungen, dann darf die jewei-
lige Oko-Regelung nicht beantragt werden.

zusatzlich freiwillige einjdhrige FordermaBnahmen

OR 1a - Nicht produktive
Flachen auf Ackerland

§ 20 Abs. 1 Nr. 1a GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 1a und
Anlage 5 - Nr. 1.1. GAPDZV

o Gefordert wird die Bereitstellung von nichtproduktiven Flachen auf
dem Ackerland eines Betriebes (Ackerbrachen):
o Stufe 1 (bis 1 %). 1.300 €/Hektar,
o Stufe 2 (>1 % bis 2 %): 500 €/Hektar,
o Stufe 3 (>2 % bis 8 %): 300 €/Hektar.

o Fur kleine Betriebe mit mehr als 10 Hektar Ackerland: Diese Be-
triebe kénnen, unabhangig von der Pramienstufe, fir bis zu ei-
nem Hektar die Préamie der Stufe 1 (1.300 €/Hektar) beziehen,
auch wenn dadurch mehr als weitere 8 % des Ackerlandes stillge-
legt werden (insbesondere fur Betriebe zwischen 10 Hektar und
100 Hektar relevant).

e Mindestflachengrof3e von 0,1 Hektar.

e Jede nichtproduktive Flache (Ackerbrache):
omuss das gesamte Antragsjahr brachliegen und
oist bis zum 31. Marz des Antragsjahres der Selbstbegrinung zu
Uberlassen oder durch Ansaat zu begriinen (mindestens 5 kraut-
artige (nicht verholzende), zweikeimblattrige Pflanzenarten).

e DUngemittel einschlieB8lich Wirtschaftsdinger und Pflanzenschutzmit-
tel sind verboten.

e Ab dem 1. September ist
o die Vorbereitung einer Folgekultur fUr das nachste Jahr (bei Win-
tergerste und Winterraps ab dem 15. August) und
o eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen zulassig.

e Nicht gefordert wird die Bereitstellung von weiteren Landschaftsele-
menten oder Ackerland, auf dem sich ein Agroforstsystem befindet.

OR 1b - Bliihstreifen und
Bluhflachen auf Acker-
land, welche durch OR 1a
(nichtproduktive Flachen
auf Ackerland) bereitgestellt
wurden (Top up zu OR 1a)

8§20 Abs. 1 Nr. 1Tb GAPDZG
sowie

o Gefordert wird die Bereitstellung von Bliihstreifen und -flichen auf
Ackerland auf den im Rahmen der OR 1a bereitgestellten nicht-
produktiven Flachen (Ackerbrachen).

e Mindestflachengrof3e von 0,1 Hektar.

e Beglinstigungsfahig sind Bluhstreifen oder -flaichen bis zu einer
Hochstgroflle von jeweils 3 Hektar. Bei einer streifenférmigen Aussaat
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Anlage 4 - Nr. 1b,
Anlage 5 - Nr. 1.2. und
Anhang 1 GAPDzV

ist eine Mindestbreite von 5 Metern auf der Gberwiegenden Lange (auf
Uber 50 %) einzuhalten.

e Mischungsvorgaben nach Anhang 1 GAPDZV und Aussaat bis zum
15. Mai:

o 1. Variante:
» mindestens 10 Arten aus Gruppe A und
= eine Auffallung mit Arten aus Gruppe B ist moglich.

o 2. Variante:
» mindestens 5 Arten aus Gruppe A und
» mindestens 5 Arten aus Gruppe B.

e Sofern die hoherwertige Saatgutmischung der 2. Variante verwendet
wird, kann im 2. Jahr auf eine Nachsaat verzichtet werden (eine Nach-
saat ist zulassig, sofern die erste Aussaat unzureichend aufgegangen
ist).

e Dingemittel einschlieBlich Wirtschaftsdinger und Pflanzenschutzmit-
tel sind verboten.

e Ab dem 1. September ist die Vorbereitung eine Folgekultur fur das
nachste Jahr zulassig, wenn sich die Bluhstreifen oder Bluhflachen be-
reits das 2. Jahr auf der Flache befinden (im 1. Standjahr kann eine Fol-
gekultur fur das nachste Jahr nicht bereits ab dem 1. September vor-
bereitet werden).

e Pramiensatz von 200 €/Hektar in 2026.

OR 1c - Bliihstreifen und
Bliihflachen in Dauerkul-
turen

§ 20 Abs. 1 Nr. 1c GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 1¢, und
Anlage 5 - Nr. 1.3. GAPDzZV

e Gefordert wird die Bereitstellung von Bliihstreifen und -flaichen auf
Dauerkulturflachen.

e Mischungsvorgaben nach Anhang 1 GAPDZV und Aussaat bis zum
15. Mai:

o 1. Variante:
» mindestens 10 Arten aus Gruppe A und
= eine Auffullung mit Arten aus Gruppe B ist moglich.

o 2. Variante:
» mindestens 5 Arten aus Gruppe A und
» mindestens 5 Arten aus Gruppe B.

e Sofern die hdherwertige Saatgutmischung der 2. Variante verwendet
wird, kann im 2. Jahr auf eine Nachsaat verzichtet werden (eine Nach-
saat ist zulassig, sofern die erste Aussaat unzureichend aufgegangen
ist).

e DUngemittel und Pflanzenschutzmittel sind verboten.

eAb dem 1. September ist die Vorbereitung eine Folgekultur furs
nachste Jahr zulassig, wenn sich die Bluhstreifen oder Bluhflachen be-
reits das 2. Jahr auf der Flache befinden (im 1. Standjahr kann eine Fol-
gekultur fUr das nachste Jahr nicht bereits ab dem 1. September vor-
bereitet werden).

e Pramiensatz von 200 €/Hektar in 2026.

OR 1d - Altgrasstreifen
oder Altgrasflachen auf
Dauergrunland

§ 20 Abs. 1 Nr. 1d GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 1d und
Anlage 5 - Nr. 1.4. GAPDzZV

o Gefordert wird die Bereitstellung von Altgrasstreifen oder Altgras-
flaichen auf Dauergriinlandflachen, wenn mindestens 1 % und ma-
ximal 6 % des Dauergrinlands eines Betriebs bereitgestellt wird:

o Stufe 1 (bis 1 %): 1.000 €/ha,
o Stufe 2 (>1 % bis 3 %): 450 €/ha,
o Stufe 3 (>3,01 % bis 6 %): 200 €/ha.

e Die Altgrasstreifen oder -flachen mussen
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oeinen Anteil von maximal 20 % an einem Dauergrunlandschlag
und
oeine MindestflachengréfRe von 0,1 Hektar haben.

¢ Anliegende Landschaftselemente gehdren nicht zur férderfahigen Fla-
che.

¢ Die Altgrasstreifen oder Altgrasflachen kénnen jahrlich ab dem 1. Sep-
tember durch eine Beweidung oder einen Schnitt bis zum 31. Dezem-
ber des Antragsjahres genutzt werden. Spatestens in jedem zweiten
Jahr muss auf den Altgrasstreifen oder Altgrasflachen ab dem 1. Sep-
tember bis zum 31. Dezember des Antragsjahres eine landwirtschaft-
liche Tatigkeit stattfinden.

¢ Die umgebende Grunlandflache muss vor dem 1. September genutzt
werden (Mahd oder Beweidung). Die Altgrasstreifen und Altgrasfla-
chen missen von der umgebenden Grinlandflache unterscheidbar
sein.

e Die Zerkleinerung und ganzflachige Verteilung des Aufwuchses (Mul-
chen) ist wahrend des ganzen Antragsjahres nicht zulassig.

e FUr kleine Betriebe: Altgrasstreifen oder Altgrasflachen sind im Um-
fang von bis zu einem Hektar in der Pramienstufe 1 (1.000 €/ha) auch
dann begunstigungsfahig, wenn diese mehr als 6 % des forderfahigen
Dauergriinlands des Betriebs ausmachen. Im Gegensatz zur Oko-Re-
gelung 1a gilt diese Regelung gilt auch fur Betriebe mit 10 Hektar Dau-
ergrinland oder weniger.

e Pramiensatz von 1.000 €/Hektar bis 200 €/Hektar.

OR 2 - Vielfiltige Kulturen
auf Ackerland

§ 20 Abs. 1 Nr. 2 GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 2 und
Anlage 5 - Nr. 2. GAPDZV

e Gefordert wird die Bereitstellung von mindestens 5 verschiedenen
Hauptfruchtarten mit einem Mindestanteil vom 10 % Legumino-
sen. Als Hauptfruchtarten gelten:

oeine Kultur nach der botanischen Klassifikation der landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen definierten Gattungen (Gattungsbe-
griff),

ojede Art im Fall der Familien:

= Brassicaceae (Familie der GemUse-KreuzblUtler: in Branden-
burg und Berlin NC 613-620 und NC 649),

» Solanaceae (Familie der Gemuse-Nachtschattengewachse:
in Brandenburg und Berlin NC 622 und NC 624) und

» Cucurbitaceae (Familie der Gemuse-Kurbisgewachse: in
Brandenburg und Berlin NC 627 und NC 629-631),

o Gras oder andere Grunfutterpflanzen - GoG (ohne den Anbau zur
Erzeugung von Saatgut oder Rollrasen sowie Leguminosen in
Reinsaat),

o feinkdrnige Leguminosenmischkulturen: Mischkulturen von fein-
kérnigen Leguminosen oder von feinkérnigen Leguminosen mit
anderen Pflanzen, sofern feinkdrnige Leguminosen Uberwiegen,

ogroBkdrnige Leguminosenmischkulturen: Mischkulturen von
groRRkornigen Leguminosen oder von grofl3kdrnigen Leguminosen
mit anderen Pflanzen, sofern grol3kornige Leguminosen Uberwie-
gen

o Sommermischkulturen (ohne GoG oder feinkdrnige und gro3kor-
nige Leguminosenmischkulturen) und

o Wintermischkulturen (ohne GoG oder feinkdrnige und groRRkor-
nige Leguminosenmischkulturen).

¢ Weitere Hinweise zu den Hauptfruchtarten:
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o Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Haupt-
fruchtarten, auch wenn sie zur selben Gattung gehoren,

obrachliegendes Ackerland zahlt nicht als eine einzelne Haupt-
fruchtart und

oTriticum spelta gilt als unterschiedliche Hauptfruchtart gegen-
Uber Hauptfruchtarten, die zu derselben Gattung gehdren.

¢ Anteil jeder Hauptfruchtart zwischen 10 % und 30 % von der Ackerfla-
che eines Betriebes. Wenn mehr als 5 Hauptfruchtarten angebaut wer-
den, kdnnen Hauptfruchtarten zusammengefasst werden.

¢ Der Anteil von Getreide an allen Hauptfruchtarten darf hdchstens 66 %
betragen.

e Mindestens 10 % Leguminosen (inkl. Gemenge, bei denen Legumino-
sen Uberwiegen).

e Alle Mischkulturen mit Mais zahlen zu der Hauptfruchtart Mais und
sind mit einem Nutzcode flr Mais zu codieren (NC 171 und NC 411).

¢ Die Verpflichtung zur Bereitstellung von 5 Hauptfruchtarten gilt fur An-
tragstellende als erfullt, wenn auf mindestens 40 % des forderfahigen
Ackerlands des Betriebes (ohne Brachen) beetweise mindestens funf
verschiedene Gemusekulturen, Kichenkrauter, Heil-, Gewlrz- oder
Zierpflanzen angebaut werden (NC 610, NC 650, NC 720). In diesen Fal-
len missen keine 5 Hauptkulturen bereitgestellt werden. Der Mindes-
tanteil von 10 % Leguminosen muss aber bereit werden.

e Pramiensatz von 60 €/Hektar in 2026.

OR 3 - Beibehaltung einer
agroforstlichen Bewirt-
schaftungsweise auf
Ackerland und Dauergrun-
land

§ 20 Abs. 1 Nr. 3 GAPDZG
sowie

§ 4 Abs. 2 und 3,

Anlage 1,

Anlage 4 - Nr. 3 und
Anlage 5 - Nr. 3. GAPDzZV

¢ Geférdert werden die Flachen der Gehdlzstreifen einer agroforstli-
chen Bewirtschaftungsweise auf Ackerland und Dauergriinland.

 Ein Agroforstsystem liegt vor, wenn
oeine Flache vorrangig der Nahrungsmittelproduktion oder der
Rohstoffgewinnung dient und
o Geholzpflanzen angebaut werden, die
» nicht in Anlage 1 der GAPDZV aufgefuhrt sind (Negativliste)
und
= in mindestens 2 Streifen stehen, die hdochstens 40 % der
landwirtschaftlichen Flache einnehmen.

e Die Geholzstreifen mussen folgende Voraussetzungen erfiillen:
o mindestens 2 Gehdlzstreifen missen vorhanden sein,
o eine Breite der einzelnen Geholzstreifen auf der Uberwiegenden
Léange von maximal 25 Meter,
oweitestgehend durchgangig vorhandene Geholzstreifen,
oeinen Flachenanteil zwischen 2 % und 40 % an der Ackerland-
oder Dauergrunlandflache,
o hdchstens 100 Meter Abstand auf der Uberwiegenden Lange (auf
Uber 50 %):
= zwischen zwei Geholzstreifen sowie
= vom Geholzstreifen zu dem Rand der Flache und
omindestens 20 Meter Abstand auf der Uberwiegenden Lange (auf
Uber 50 %):
= zwischen zwei Gehdlzstreifen sowie
» vom Gehdlzstreifen zu einem Waldrand oder einem der
Landschaftselemente: Hecken oder Knicks, Baumreihen
oder Feldgehdlze.
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e Die Holzernte ist nur in den Monaten Januar, Februar und Dezember
zulassig (vorbehaltlich naturschutzrechtlicher Vorschriften).

e Kein Agroforstsystem oder Teil eines Agroforstsystems sind Land-
schaftselemente, welche am 31. Dezember 2022 die Voraussetzungen
nach 8 8 Abs. 1, 2 und 4 Agrarzahlungen-Verpflichtungen-Verordnung
fur ein Landschaftselement erfullen, welches nicht beseitigt werden
darf (Hecken oder Knicks, Baumreihen, Feldgeholze, Feuchtgebiete,
Einzelbaume als Naturdenkmal, Feldraine, ...)

e Pramiensatz von 600 €/Hektar in 2026.

OR 4 - Extensivierung des
gesamten Dauergriin-
lands eines Betriebes

§ 20 Abs. 1 Nr. 4 GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 4 und
Anlage 5 - Nr. 4. GAPDZV

» Geférdert wird die Extensivierung des gesamten Dauergriinlandes
eines Betriebes, wenn folgende Voraussetzungen eingehalten wer-
den:

o durchschnittlicher Viehbesatz im Antragsjahr von mindestens 0,3
und hochstens 1,4 raufutterfressenden GroRvieheinheiten (RGV)
je Hektar DGL,

o Dingung, einschlieBlich Wirtschaftsdinger, darf maximal dem
Dunganfall von 1,4 RGV je Hektar forderfahiges Dauergrunland
des Betriebes entsprechen und

o Pflanzenschutzmittel sind verboten (Ausnahmen im Einzelfall
moglich).

o Pflugverbot fur alle Dauergrinlandflachen des Betriebs im An-
tragsjahr. Im Einzelfall sind Ausnahmen auf Antrag maoglich, bei-
spielsweise zur Wiederherstellung der Grasnarbe im Fall der Zer-
stérung in einem Fall héherer Gewalt oder auBergewohnlicher
Umstande.

e Pramiensatz von 100 €/Hektar in 2026.

OR 5 - extensive Bewirt-
schaftung von Dauergriin-
land mit mindestens 4 re-
gionalen Kennarten

8 20 Abs. 1 Nr. 5 GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 5 und
Anlage 5 - Nr. 5. GAPDZV

e Gefordert werden Dauergriinlandflaichen mit mindestens 4 Pflan-
zenarten, welche durch das jeweilige Bundesland festgelegt werden.

e Nachweis nur Uber die profil - Berlin / Brandenburg App (Foto-App)

e Pramiensatz von 210 €/Hektar in 2026.

OR 6 - Pflanzenschutzmit-
telverzicht auf Ackerland
oder in Dauerkulturen

§ 20 Abs. 1 Nr. 6 GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 6 und
Anlage 5 - Nr. 6. GAPDZV

o Geférdert wird der Verzicht von chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln auf
o Ackerland vom 1. Januar bis zur Ernte auf der jeweiligen Flache,
jedoch mindestens bis zum 31. August fur
» Sommergetreide, Hirse und Pseudogetreide einschliel3lich
Mais,
» Leguminosen, einschlieBlich Gemenge, aul3er Ackerfutter,
= Sommer-Olsaaten,
» Hackfriichte und
» Feldgemuse.
o Ackerland vom 1. Januar bis 15. November fir
* GoG und
= als Ackerfutter genutzten Leguminosen, einschlieBlich Ge-
menge.
o Dauerkulturen vom 1. Januar bis 15. November.

e Der Zeitraum fur den Pflanzenschutzmittelverzicht fir GoG und als
Ackerfutter genutzte Leguminosen (einschl. Gemengen) kann friher
enden, sofern nach der Ernte im Antragsjahr eine Bodenbearbeitung
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zur Vorbereitung des Anbaus einer Folgekultur erfolgt, jedoch fruhes-
tens mit dem 31. August.

e Ausgenommen vom Pflanzenschutzmittelverzicht sind Pflanzen-
schutzmittel, die:

o ausschlieBlich Wirkstoffe mit einem geringen Risiko enthalten
(Art. 22 VO (EG) Nr. 1107/2009 in der jeweils geltenden Fassung;
zuletzt geandert durch die VO (EU) 2021/383) oder

o fur die 6kologische Landwirtschaft zugelassen sind (VO (EU) Nr.
889/2008 in Verbindung mit VO (EG) Nr. 834/2007 in der jeweils
geltenden Fassung; zuletzt gedndert durch die VO (EU) Nr.
2021/181):https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/04 Pflanzenschutzmittel/psm_oekoliste-

DE.pdf? blob=publicationFile

¢ Pramiensatz fur GoG und Futterleguminosen von 50 €/Hektar und fur
die anderen Ackerlandkulturen beim Verzicht vom 1. Januar bis 30. Au-
gust und Dauerkulturen von 150 €/Hektar in 2026.

OR 7 - Anwendung der
Natura-2000 Bestimmun-
gen

§ 20 Abs. 1 Nr. 7 GAPDZG
sowie

Anlage 4 - Nr. 7 und
Anlage 5 - Nr. 7. GAPDZV

e Gefordert werden Flachen in Natura 2000-Gebieten (FFH und Vogel-
schutzgebiete), welche Folgende Voraussetzungen erfullen:

o keine Durchfihrung von zusatzlichen Entwasserungsmafinah-
men, keine Instandsetzung bestehender Anlagen zur Absenkung
von Grundwasser oder Drainage und

o keine Auffullungen, Aufschittungen oder Abgrabungen (aul3er
im Fall einer Genehmigung durch den Naturschutz).

e Pramiensatz von 40 €/Hektar in 2026.

Gekoppelte Einkommensstiit-
zung fiir Mutterschafe und Mut-
terziegen

Art. 32 - 34 VO (EU) 2021/2115
88 22 - 25 GAPDZG
8§ 18 - 19 und Anlage 6 GAPDZV

e Eine Pramienbeantragung ist ab 6 Mutterschafen oder -ziegen mog-
lich.

e Zahlung fur weibliche Schafe und Ziegen, die
otierschutzkonform alt genug zum Lammen sind,
ovom 15. Mai bis 15. August im Betrieb gehalten werden (Haltungs-
zeitraum) und
odie Tierkennzeichnungs- und -registrierungspflichten erftllen.

e Aufgrund naturlicher Lebensumstande ausscheidende Tiere kdnnen
ersetzt werden. Die Ersetzung hat unverziglich zu erfolgen.

e Pramiensatz von 37,89 €/Mutterschaf und -ziege fur 2026.

Gekoppelte Einkommensstiit-
zung fiir Mutterkiihe

Art. 32 - 34 VO (EU) 2021/2115
8§ 26 - 29 GAPDZG
8§ 20 - 21 und Anlage 7 GAPDzV

e Eine Pramienbeantragung ist ab 3 Mutterkihen maglich.

e Zahlung fur Uber die HIT gemeldete weibliche Rinder die
omindestens einmal gekalbt haben,
ovom 15. Mai bis 15. August im Betrieb gehalten werden (Haltungs-
zeitraum) und
odie Tierkennzeichnungs- und -registrierungspflichten erfullen.

e Aufgrund naturlicher Lebensumstande ausscheidende Tiere kdnnen
ersetzt werden. Die Ersetzung hat unverziglich zu erfolgen.

Pramiensatz von 85,22 €/Mutterkuh fur 2026.
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Anhang C: Junglandwirte-Einkommensstiitzung: Nachweis der Kontrolle fir unter-

schiedliche Unternehmensformen (Ergéanzung zum Textteil)

Rechtsform Nachweis der Kontrolle

Genossenschaft o Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Mitglieder
der Genossenschaft und

e die maligeblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Mitglieder
im Vorstand.

e BeifUgung einer Kopie der Satzung und

e eines aktuellen Auszuges aus dem Genossenschaftsregister.

GmbH ¢ Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Gesellschaf-
ter und

o die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Geschafts-
fahrer.

e Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) halt mindestens
50 % der Geschéftsanteile und im Gesellschaftsvertrag ist der Widerruf der Ge-
schaftsfuhrerbestellung auf den Fall des Vorliegens wichtiger Griinde be-
schrankt.

e Beifligung einer Kopie des Gesellschaftsvertrags und

e eines aktuellen Auszuges aus dem Handelsregister.

GbR/eGbR e Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Gesellschaf-
ter und

o die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Geschafts-
fuhrer.

 BeifUgung einer Kopie des Gesellschaftsvertrags und

e eines aktuellen Auszuges aus dem Gesellschaftsregister.

OHG e Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Gesellschaf-
ter und

e die maligeblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Geschafts-
fuhrer.

« Beiflgung einer Kopie des Gesellschaftsvertrags und

e eines aktuellen Auszuges aus dem Handelsregister.

KG e Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Komple-
mentar und

o die malgeblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Geschafts-
fahrer.

 Beifugung einer Kopie des Gesellschaftsvertrags und

e eines aktuellen Auszuges aus dem Handelsregister.

AG ¢ Die mal3geblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Mitglied des
Vorstands.

e Die malgeblich als Junglandwirt/in geltende(n) Person(en) ist/sind Aktionar(e).

weitere Unterneh- | e Kopie der Satzung oder

mensformen e einer mit dieser vergleichbaren Urkunde, die der Betriebsinhaberin oder dem
Betriebsinhaber zugrunde liegt,

e sonstige BeschlUsse oder aktuelle Ausziige aus amtlichen Registern (beispiels-
weise Handelsregister, Genossenschaftsregister oder Vereinsregister), die die
rechtlichen und tatsachlichen Verhaltnisse darlegen, aus denen sich ergibt,
dass die Junglandwirtin oder der Junglandwirt die Kontrolle im antragstellen-
den Unternehmen in Bezug auf Betriebsfiihrung, Gewinne und finanzielle Risi-
ken hat und keine der vorgenannten Entscheidungen gegen die Junglandwirtin
oder den Junglandwirt getroffen werden kann.
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